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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXX über das 
Disziplinarrecht der Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter (Disziplinarstatut 1990 

- DSt 1990) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Erster Abschnitt 

Disziplinargewalt 

§ 1. (1) Ein Rechtsanwalt, der schuldhaft die 
Pflichten seines Berufes verletzt oder inner- oder 
außerhalb seines Berufes durch sein Verhalten die 
Ehre oder das Ansehen des Standes beeinträchtigt, 
begeht ein Disziplinarvergehen. 

(2) Disziplinarvergehen sind vom Disziplinarrat 
zu behandeln. 

(3) Im übrigen obliegt die standesrechtliche Auf­
sicht dem Ausschuß der Rechtsanwaltskammer 
(§ 23 der Rechtsanwaltsordnung). 

§ 2. (1) Durch Verjährung wird die Verfolgung 
eines Rechtsanwalts wegen eines Disziplinarverge­
hens ausgeschlossen, wenn 

1. innerhalb eines Jahres ab Kenntnis des Kam­
meranwalts (§ 22 Abs. 1) von dem einem Dis­
ziplinarvergehen zugrunde liegenden Sach­
verhalt oder von allfälligen Wiederaufnahms­
gründen kein Untersuchungskommissär 
bestellt oder 

2. innerhalb von fünf Jahren nach der Beendi-
'gung eines disziplin ären Verhaltens kein Ein­
leitungsbeschluß gefaßt oder ein rechtskräftig 
beendetes Disziplinarverfahren nicht zu sei­
nem Nachteil wiederaufgenommen oder 

3. innerhalb von zehn Jahren nach der Beendi­
gung eines disziplinären Verhaltens kein Dis­
ziplinarerkenntnis gefällt worden ist. 

(2) Der lauf der Verjährungsfrist wird gehemrilt, 
1. wenn wegen des dem Disziplinarvergehen 

zugrunde liegenden Sachverhalts ein gerichtli­
ches Strafverfahren anhängig ist, für die 
Dauer dieses Verfahrens; 

2. wenn die Berechtigung eines Rechtsanwalts 
zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft wäh­
rend des Laufes der Verjährungsfrist erlischt, 
bis zu seiner allfälligen Wiedereintragung in 
die Liste der Rechtsanwälte; 

3. wenn ein Disziplinarverfahren wegen Abwe­
senheit oder Verhandlungsunfähigkeit des 
Rechtsanwalts nicht durchgeführt werden 
kann, für die Dauer dieser Verhinderung. 

(3) Bildet ein Disziplinarvergehen zugleich eine 
gerichtlich strafbare Handlung und ist die straf­
rechtliche Verjährungsfrist länger als die im Abs. 1 
Z 2 und 3 angeführten Fristen, so tritt an deren 
Stelle die strafrechtliche Verjährungsfrist. 

(4) Begeht der Rechtsanwalt innerhalb der Ver­
jährungsfrist erneut ein gleichartiges Disziplinar­
vergehen, so tritt Verjährung nicht ein, bevor auch 
für dieses Disziplinarvergehen die Verjährungsfrist 
abgelaufen ist. 

§ 3. Ein Disziplinarvergehen ist vom Disziplinar­
rat nicht zu verfolgen, wenn das Verschulden des 
Rechtsanwalts geringfügig ist und sein Verhalten 
keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich 
gezogen hat. 

§ 4. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
sind auch auf die in die Liste der Rechtsanwaltsan­
wärter eingetragenen Rechtsanwaltsanwärter anzu­
wenden, soweit im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist. 

Zweiter Abschnitt 

Disziplinarrat und Kammeranwalt 

§ 5. (1) Am Sitz jeder Rechtsanwaltskammer ist 
ein Disziplinarrat zu errichten. 

(2) Der Disziplinarrat besteht einschließlich des 
Präsidenten aus acht Mitgliedern, wenn in die Liste 
der Rechtsanwälte am 31. Dezember des der Wahl 
des Disziplinarrats vorangegangenen Kalenderjahrs 
nicht mehr als 50 Rechtsanwälte eingetragen sind, 
aus elf Mitgliedern, wenn 51 bis 100 Rechtsanwälte 
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eingetragen sind, aus 14 Mitgliedern, wenn 101 bis 
200 Rechtsanwälte eingetragen sind, aus 21 Mit­
gliedern, wenn 201 bis 800 Rechtsanwälte eingetra­
gen sind, und aus 35 Mitgliedern, wenn mehr als 
800 Rechtsanwälte eingetragen sind. 

(3) Beim Disziplinarrat sind ein Kammeranwalt 
und ein Stellvertreter desselben zu bestellen. Bei 
einem Disziplinarrat mit 21 Mitgliedern sind neben 
dem Kammeranwalt zwei Stellvertreter, bei einem 
Disziplinarrat mit 35 Mitgliedern fünf Stellvertreter 
zu bestellen. 

§ 6 .. (1) Auf einvernehmlichen Antrag von 
Rechtsanwaltskammern desselben Oberlandesge­
richtssprengels kann der Bundesminister für Justiz 
im Interesse einer zweckmäßigen Handhabung der 
Disziplinargewalt durch Verordnung verfügen, daß 
ein gemeinsamer Disziplinarrat am Sitz einer dieser 
Kammern zu errichten ist. 

(2) Eine solche Verordnung kann der Bundesmi­
nister für Justiz auch ohne Antrag nach Anhörung 
der beteiligten. Rechtsanwaltskammern erlassen, 
wenn in die Liste einer dieser Kammern weniger als 
25 Rechtsanwälte eingetragen sind und ohne eine 
solche Verordnung die ordnungsgemäße Handha­
bung der Disziplinargewalt nicht mehr gewährlei-

. stet wäre. 

(3) Ist ein gemeinsamer Disziplinarrat errichtet, 
so sind die Beitragsleistungen der beteiligten 
Rechtsanwaltskammern zu den Kosten des Diszi­
plinarrats, sofern zwischen ihnen nichts anderes 
vereinbart wird, nach dem Verhältnis der Anzahl 
der in die Liste dieser Kammern eingetragenen 
Rechtsanwälte zu bestimmen. 

anwalts anwärter sowie dem Bundesminister für 
Justiz mitzuteilen. 

§ 8. Bei Verhinderung des Präsidenten üben des­
sen Amt die Vizepräsidenten in der Reihenfolge 
ihrer Amtsdauer aus, bei deren Verhinderung das 
Mitglied des Disziplinarrats mit der längsten Amts­
dauer; bei gleicher Amtsdauer ist das Lebensalter 
maßgeblich. 

§ 9. (1) Zur Festsetzung einer Geschäftsordnung 
des Disziplinarrats ist die Vollversammlung der 
Rechtsanwaltskammer zuständig. Die Bestimmun­
gen des § 27 Abs. 4 zweiter Satz und Abs. 5 der 
Rechtsanwaltsordnung sind sinngemäß anzuwen­
den. 

(2) Die Geschäftsordnung kann bestimmen, daß 
im Fall der Neuwahl des gesamten Disziplinarrats 
die Vizepräsidenten und ein Teil der Mitglieder des 
Disziplinarrats, der im Jahr nicht mehr als ein Drit­
tel betragen darf und durch Los zu bestimmen ist, 
schon vor Ablauf der Amtsda~er von drei Jahren 
ausscheiden, um auf diese Weise eine möglichst 
gleichmäßige Führung der Geschäfte des Diszipli­
narrats zu gewährleisten. 

§ 10. Der Kammera~walt kann sich durch einen 
seiner Stellvertreter vertreten lassen. Bei Verhinde­
rung des Kammeranwalts tritt an seine Stelle der 
von ihm für diesen Fall bestimmte Stellvertreter, ist 
ein solcher nicht bestimmt, der Stellvertreter mit 
der längsten Amtsdauer, bei gleicher Amtsdauer 
der an Lebensjahren älteste. . 

§ 11. (1) Jedes Mitglied der Rechtsanwaltskam­
mer ist verpflichtet, die Wahl in den Disziplinarrat 
oder zum Kammeranwalt (Stellvertreter des Kam-

§ 7. (1) Der Präsident und die übrigen Mitglieder meranwalts) anzunehmen. Aus wichtigen Gründen 
des Disziplinarrats 'sowie der Kammeranwalt und kann jedoch die Annahme der Wahl abgelehnt oder 
dessen Stellvertreter werden von der Vollversamm- das Amt zurückgelegt werden. Über die Zulässig­
lung auf dieselbe Art wie der Ausschuß (§ 24 der keit der Nichtannahme der Wahl oder der Rückle-
Rechtsanwaltsordnung) auf drei Jahre gewählt. Im gung des Amtes entscheidet der Disziplinarrat 
Fall eines gemeinsamen Disziplinarrats (§ 6) ist die durch Beschluß. Gegen diesen Beschluß ist ein 
Wahl in einer gemeinsamen Vollversammlung der Rechtsmittel nicht zulässig. 
beteiligten Rechtsanwaltskammern vorzunehmen. (2) Nach Ablauf der Amtsperiode kann für die 
Diese Vollversammlung ist von der Rechtsanwalts- nächste Amtsperiode eine Wahl abgelehnt werden. 
kammer einzuberufen, an deren Sitz der gemein-. 
same Disziplinarrat zu errichten ist. § 12. Mitglieder des Disziplinarrats, Kammeran-

wälte und' deren Stellvertreter, gegen' die ein 
(2) Ein Rechtsanwalt, gegen den rechtskräftig gerichtliches Strafverfahren oder ein Disziplinar­

eine Disziplinarstrafe verhängt worden ist, kann verfahren anhängig ist, dürfen bis zur Beendigung 
vor deren Löschung nicht zu einem der im Abs. 1 des Verfahrens ihr Amt nicht ausüben. Der Diszi-
genannten Ämter gewählt werden. plinarrat kann jedoch nach Anhörung des Kam-

(3) Ein Mitglied des Ausschusses darf nicht meranwalts und des Betroffenen unter Bedacht-
nahme auf Art und Gewicht des Verdachts 

zugleich Mitglied des Disziplinarrats sein. 
beschließen, daß der Betroffene sein Amt weiter 

(4) DerDisziplinarrat hat aus seiner Mitte einen, ausüben kann, solange im Disziplinarverfahren ein 
bei 2.1 Mitgliedern zwei und bei 35 Mitgliedern vier Einleitungsbeschluß nicht gefaßt wird. Gegen einen 
Vizepräsidenten zu wählen. ' solchen Beschluß ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

(5) Das Ergebnis der Wahlen ist binnen einem 
Monat dem Präsidenten des Oberlandesgerichts, 
dem Präsidenten der Obersten Berufungs- und Dis­
ziplinarkommission für Rechtsanwälte und Rechts-

§ 13. Das Amt der Mitglieder des Disziplinarrats 
sowie des Kammeranwalts und dessen Stellvertre.ter 
erlischt mit dem Ablauf ihrer Amtsdauer, mit 
Zurücklegung des Amtes nach § 11 Abs. 1, mit dem 
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Eintritt der Rechtskraft des Erkenntnisses, mit dem 
über den Betroffenen eine Disziplinarstrafe ver­
hängt wird, sowie mit dem Erlöschen der Berechti­
gung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft. Das 
Amt ist durch Neuwahl in der nächsten Vollver­
sammlung neu zu besetzen. 

§ 14. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Mitglie­
der des Disziplinarrats sind in Ausübung dieses 
Amtes an keine Weisungen gebunden. Sie haben ihr 
Amt unparteiisch auszuüben. 

(2) Die Mitglieder des Disziplinarrats, der Kam­
meranwalt und dessen Stellvertreter üben ihre 
Tätigkeit als Ehrenamt aus. Barauslagen sind ihnen 
nach Maßgabe der Geschäftsordnung aus der 
Kammerkasse zu ersetzen. 

§ 15. (1) Der Disziplinarrat verhandelt und ent­
scheidet in Senaten, die aus einem Vorsitzenden 
und, außer im Fall des § 29, aus vier weiteren Mit­
gliedern bestehen. Den Vorsitz führt der Präsident 
oder ein Vizepräsident, bei deren Verhinderung 
das Mitglied des Senats mit der längsten Amts­
dauer; bei gleicher Amtsdauer ist das Lebensalter 
maßgeblich. Jedes Mitglied des Disziplinarrats darf 
mehreren Senaten angehören. 

(2) Der Präsident des Disziplinarrats hat die 
erkennenden Senate (§ 30) des Disziplinarrats jähr­
lich nach der Vollversammlung der Rechtsanwalts­
kammer zu bilden und die Geschäfte unter ihnen 
im vorhinein zu verteilen. Gleichzeitig ist die Rei­
henfolge zu bestimmen, in der die weiteren Mitglie­
der des Disziplinarrats bei Verhinderung eines 
Senats mitglieds in . die Senate eintreten.' Die 
Geschäftsverteilung ist durch Anschlag in der 
Rechtsanwaltskammer bekanntzugeben. Die 
Zusammensetzung der Senate darf nur 1m Fall 
unbedingten Bedarfs abgeändert werden. 

(3) Alle anderen zu bildenden Senate hat der 
Präsident des Disziplinarrats unter Bedachtnahme 
auf eine möglichst gleichmäßige Belastung der ein­
zelnen Mitglieder sowie auf mögliche Ausschlie­
ßungs- und Befangenheitsgründe zusammenzuset­
zen. 

(4) Die' Entscheidungen des Disziplinarrats 
(Erkenntnisse, Beschlüsse) werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefaßt. Die Disziplinarstrafe der 
Streichung von der Liste darf der Disziplinarrat nur 
verhängen, wenn mindestens vier Senatsmitglieder 
dafür stimmen. 

Dritter Abschnitt 

Disziplinarstrafen 

§ 16. (1) Disziplinarstrafen sind: 
1. schriftlicher Verweis; 
2. Geldbuße bis zum Betrag von 500000 S; 
3. Untersagung der Ausübung der Rechtsan­

waltschaft bis zur Dauer eines Jahres oder bei 
Rechtsanwaltsanwärtern Verlängerung der 

Dauer der praktischen Verwendung um höch­
stens ein Jahr; 

4. Streichung von der Liste. 

(2) Bei .verhängung der Strafe ist insbesondere 
auf die Größe des Verschuldens und der daraus 
entstandenen Nachteile, bei Bemessung der Geld­
buße auch auf die Einkommens- und Vermögens­
verhältnisse Bedacht zu nehmen. 

(3) Liegen einem Beschuldigten mehrere Diszi­
plinarvergehen zur Last, so ist nur eine der im 
Abs. 1 genannten Disziplinarstrafen zu verhängen. 
Mit einer Disziplinarstrafe nach Abs. 1 Z 2 kann 
jedoch unter Bedachtnahme auf die Art des Diszi­
plinarvergehens das Verbot der Aufnahme von 
Rechtsanwaltsanwärtern zur praktischen Verwen­
dung bis zur Dauer von drei Jahren verbunden wer­
den. Ein solches Verbot kann auch mit einer Diszi­
plinarstrafe nach Abs. 1 Z 3 für die Zeit nach 
Ablauf der Dauer, für die die Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft untersagt wurde, verbunden 
werden. Als Zusatzstrafe im Sinn der §§ 31 und 40 
StGB darf nur eine gleichartige oder strengere Dis­
ziplinarstrafe .sowie das erwähnte Verbot der Auf­
nahme von Rechtsanwaltsanwärtern verhängt wer­
den. 

(4) Geldbußen fließen der im § 20 Abs. 1 genann­
ten Rechtsanwaltskammer zu. 

. § 17. Hat ein Rechtsanwalt seine Eintragung in 
die Liste erschlichen oder übt er die Rechtsanwalt­
schaft aus, obwohl ihm dies vom Disziplinarrat 
untersagt worden ist, so ist die Disziplinarstrafe der 
Streichung von der Liste zu verhängen, sofern nicht 
nach den besonderen Umständen des Falles mit 
einer geringeren Strafe das Auslangen gefunden 
werden kann. 

§ 18. Nach Verhängung der Disziplinarstrafe der 
Streichung von der Liste kann ein Rechtsanwalt 
erst dann erneut in die Liste einer Rechtsanwalts­
kammer eingetragen werden, wenn er seit der Strei­
chung die Rechtsanwaltschaft insgesamt drei Jahre 
nicht ausgeübt hat. Wegen Vertrauensunwürdigkeit 
kann die erneute Eintragung auch nach Ablauf die­
ses Zeitraums von jeder Rechtsanwaltskammer ver­
weigert werden (§ 5 Abs. 2 der Rechtsanwaltsord­
nung). 

Vierter Abschnitt 

Einstweilige Maßnahmen 

§ 19. (1) Der Disziplinarrat kann gegen einen 
Rechtsanwalt einstweilige Maßnahmen beschlie­
ßen, wenn 

1. gegen den Rechtsanwalt ein gerichtliches 
Strafverfahren anhängig ist oder 

2. der Rechtsanwalt wegen einer strafbaren 
Handlung vom Gericht rechtskräftig verur­
teilt oder 

3. die Disziplinarstrafe der Streichung von der 
Liste ausgesprochen worden ist 
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und die einstweilige Maßnahme mit Rücksicht auf 
.die Art und das Gewicht des dem Rechtsanwalt zur 
Last gelegten Disziplinarvergehens wegen zu 
besorgender schwerer Nachteile, besonders für die 
Interessen der rechtsuchenden Bevölkerung oder 
das Ansehen des Standes, erforderlich ist. 

(2) Vor der Beschlußfassung über eine einstwei­
lige Maßnahme muß der Rechtsanwalt Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu den gegen ihn erhobenen 
Anschuldigungen sowie zu den Voraussetzungen 
für die Anordnung einer einstweiligen Maßnahme 
gehabt haben. Hievon kann bei Gefahr im Verzug 
abgesehen werden, doch ist in diesem Fall dem 
Rechtsanwalt nach der Beschlußfassung unverzüg­
lich Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

. " (3) Einstweilige Maßnahmen sind: 

1. bei Rechtsanwälten 
a) die Überwachung der Kanzleiführung 

durch den Ausschuß der Rechtsanwalts­
kammer, 

b) die Entziehung des Vertretungs rechts vor 
bestimmten oder allen Gerichten oder 
Verwaltungsbehörden, 

c) das vorläufige Verbot der Aufnahme von 
Rechtsanwaltsanwärtern zur praktischen 
Verwendung, 

d) die vorläufige Untersagung der Ausübung 
der Rechtsanwaltschaft; 

2. bei Rechtsanwaltsanwärtern die Entziehung 
des Rechts, einen Rechtsanwalt vor bestimm­
ten oder allen Gerichten oder Verwaltungsbe­
hörden zu vertreten. 

(4) Einstweilige Maßnahmen sind aufzuheben, 
zu ändern oder durch eine andere zu ersetzen, 
wenn sich ergibt, daß die Voraussetzungen für die 
Anordnung nicht oder nicht mehr vorliegen oder 
sich die Umstände wesentlich geändert haben. Sie 
treten spätestens mit der rechtskräftigen Beendi­
gung des Disziplinarverfahrens außer Kraft. 

(5) Beschlüsse über einstweilige Maßnahmen 
sind dem Rechtsanwalt, dem Kammeranwalt sowie 
der Oberstaatsanwaltschaft zuzustellen und dem 
Ausschuß der Rechtsanwaltskammer mitzuteilen. 

(6) Einstweilige Maßnahmen sind bei der Ver­
hängung von Disziplinarstrafen, mit Ausnahme der 
Disziplinarstrafe der Verlängerung der Dauer der 
praktischen Verwendung, angemessen zu berück­
sichtigen. Die 2.eit, während der die Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft vorläufig untersagt war, ist auf 
die Disziplinarstrafe der Untersagung der Aus­
übung der Rechtsanwaltschaft, die Zeit, während 
der die Aufnahme von Rechtsanwaltsanwärtern zur 
praktischen Verwendung vorläufig verboten war, 
auf das mit einer Disziplinarstrafe verbundene Ver­
bot der Aufnahme von Rechtsanwaltsanwärtern 
anzurechnen. 

Fünfter Abschnitt 

Verfahren vor dem Disziplinarrat 

§ 20. (1) Zur Ausübung der Disziplinargewalt ist 
der D,isziplinarrat. derjenigen Rechtsanwaltskam­
mer zuständig, bei der der Beschuldigte in dem 
Zeitpunkt, in dem der Kammeranwalt vom Ver­
dacht des Disziplinarvergehens Kenntnis erlangt 
(§ 22 Abs. 1), in die Liste der Rechtsanwälte ~der 
Rechtsanwaltsanwärter eing~tragen ist. Uber 
Zuständigkeitsstreitigkeiten entscheidet die Ober­
ste Berufungs- und Disziplinarkommission ohne 
mündliche Verhandlung. 

(2) Der Disziplinarrat schreitet auf Antrag des 
Kammeranwalts ein und führt sodann das Verfah­
ren von Amts wegen; er fällt seine Entscheidungen 
nach Anhörung des Kammeranwalts . 

(3) Der Disziplinarrat und der Kammeranwalt 
haben die zugunsten und zu Lasten eines, Beschul­
digten sprechenden Umstände mit gleicher Sorgfalt 
zu berücksichtigen. 

§ 21. Der Kammeranwalt ist berufen, von Amts 
wegen oder im Auftrag des Ausschusses der 
Rechtsanwaltskammer vor dem Disziplinarrat für 
die Erfüllung der Berufspflichten des Rechtsan­
walts und für die Wahrung der Ehre und des Anse­
hens des Rechtsanwaltsstands einzutreten und sich 
an der Untersuchung und Verhandlung, insbeson­
dere durch Stellung von Anträgen, zu beteiligen. 
Nimmt er Verzögerungen wahr, so hat er dagegen 
Abhilfe zu suchen. 

§ 22. (1) Alle beim Disziplinarrat oder bei der 
Rechtsanwaltskammer einlangenden Anzeigen 
wegen eines Disziplinarvergehens sind zunächst 
dem Kammeranwalt zuzuleiten, dem auch sonst 
jeder Verdacht eines Disziplinarvergehens zur 
Kenntnis zu bringen ist. 

(2) Ist der Kammeranwalt der Ansicht, daß 
weder eine Berufspflichtenverletzung noch eine 
Beeinträchtigung der Ehre oder des Ansehens des 
Standes vorliegt oder daß eine Verfolgung wegen 
Verjährung ausgeschlossen ist, so hat er die 
Anzeige zurückzulegen und hievon den Ausschuß 
der Rechtsanwaltskammer unter Angabe der 
wesentlichen Gründe zu verständigen. Der Aus­
schuß kann dies zur Kenntnis nehmen und erfor­
derlichenfalls Maßnahmen der standesrechtlichen 
Aufsicht ergreifen (§ 23 der Rechtsanwaltsord­
nung) oder dem Kammeranwalt die Disziplinarver­
folgung auftragen. Bleibt es bei der Zurücklegung 
der Anzeige, so hat der Ausschuß den Anzeiger 
hievon zu verständigen. 

(3) Ist der Kammeranwalt der Ansicht, daß die 
Voraussetzungen für die Zurücklegung der 
Anzeige nicht vorliegen, oder trägt ihm der Aus­
schuß die Disziplinarverfolgung 'auf, so hat er die 
Bestellung emes Untersuchungskommissärs zu 
beantragen. 
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(4) Sofern der Inhalt der Anzeige oder die 
bekanntgewordenen Verdachtsgründe keine ausrei­
chende Beurteilung zulassen, kann der Kammeran­
walt vorweg eine ergänzende Äußerung des Anzei­
gers sowie eine Äußerung des Angezeigten einho­
len und im Weg des Disziplinarrats Akten beischaf­
fen. 

(5) Solange der Angezeigte keine Äußerung 
erstattet hat, kann der Kammeranwalt auch nach 
Zurücklegung der Anzeige einen Antrag auf Bestel­
lung eines Untersuchungskommissärs stellen. 

§ 23. (1) Begründet das einem Rechtsanwalt 
angelastete Disziplinarvergehen den Verdacht einer 
von Amts wegen zu verfolgenden gerichtlich straf­
baren Handlung, so hat der Disziplinarrat Anzeige 
an die Staatsanwaltschaft zu erstatten. 

(2) Ist wegen eines dem angelasteten Disziplinar­
vergehen zugrunde liegenden Sachverhalts ein 
gerichtliches Strafverfahren anhängig, so darf bis 
zu dessen rechtskräftigem Abschluß wegen dieses 
Vergehens kein Disziplinarerkenntnis gefällt wer­
den. 

§ 24. (1) Die Strafgerichte sind verpflichtet, den 
Kammeranwalt von der Einleitung und Beendigung 
eines gerichtlichen Strafverfahrens gegen sowie von 
der Verhängung und Aufhebung der Untersu­
chungshaft über einen Rechtsanwalt oder Rechts­
anwaltsanwärter zu verständigen und ihm eine Aus­
fertigung des rechtskräftigen Urteils oder der 
rechtskräftigen Strafverfügung zu übersenden. 

(2) Der Disziplinarrat und die Gerichte sowie die 
Verwaltungsbehörden sind zur wechselseitigen Hil­
feleistung im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wir­
kungsbereichs verpflichtet. 

§ 25. (1) Die Durchführung des Disziplinarver­
fahrens kann wegen Befangenheit der Mitglieder 
des Disziplinarrats oder aus anderen wichtigen 
Gründen auf Antrag des Beschuldigten, des Kam­
meranwalts oder des Disziplinarrats selbst einem 
anderen Disziplinarrat übertragen werden. Über 
den Antrag entscheidet die Oberste Berufungs- und 
Disziplinarkommission ohne mündliche Verhand­
lung. 

(2) Der .Beschuldigte und der Kammeranwalt 
müssen einen solchen Antrag spätestens zwei 
Wochen nach Zustellung des Einleitungsbeschlus­
ses beim Disziplinarrat einbringen. Wird im Antrag 
jedoch glaubhaft gemacht, daß die Tatsachen, auf 
die der Antrag gestützt wird, erst nach Ablauf die­
ser Frist eingetreten oder dem Antragsteller 
bekanntgeworden sind, so kann der Antrag auch 
noch nachher, spätestens jedoch innerhalb von zwei 
Wochen ab Bekanntwerden, eingebracht werden. 
In diesem Fall ist auch der Zeitpunkt des Bekannt­
werdens im Antrag glaubhaft zu machen. 

(3) Hat die Oberste Berufungs- und Disziplinar­
kommission einen solchen Antrag abgelehnt, so ist 
ein neuer Antrag unzulässig, es sei denn, es wird im 

Antrag glaubhaft gemacht, daß die Tatsachen, auf 
die der Antrag gestützt wird, erst nach der lint­
scheidung eingetreten oder dem Antragsteller 
bekannt geworden sind. Auch in diesem Fall ist der 
Antrag innerhalb von zwei Wochen ab Bekannt­
werden einzubringen und der Zeitpunkt des 
Bekanntwerdens im Antrag glaubhaft zu machen. 

(4) Verspätete oder unzulässige Anträge nach 
Abs. 2 und 3 sind vom Disziplinarrat zurückzuwei­
sen. Gegen einen solchen Beschluß ist ein abgeson­
dertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

(5) Wurde die Durchführung eines Disziplinar­
verfahrens gemäß Abs. 1 einem anderen Diszipli­
narrat übertragen, so ist zur Verfolgung der Kam­
meranwalt derjenigen Rechtsanwaltskammer beru­
fen, an deren Disziplinarrat das Verfahren übertra­
gen worden ist. Allfällige Aufträge im Sinn des § 21 
sind ihm jedoch vom Ausschuß derjenigen Rechts­
anwaltskammer zu erteilen, die gemäß § 20 Abs. 1 
zur Ausübung der Disziplinargewalt zuständig war. 

§ 26. (1) Von der Teilnahme am Disziplinarver­
fahren ist ein Mitglied des Disziplinarrats ausge­
schlossen, wenn 

1. das Mitglied durch das Disziplinarvergehen 
selbst betroffen oder Anzeiger oder 

2. Rechtsfreund oder gesetzlicher Vertreter des 
Betroffenen oder Anzeigers ist oder 

3. der Beschuldigte, der Anzeiger oder der 
Betroffene Angehöriger des Mitglieds im Sinn 
des § 152 Abs. 1 Z 1 StPO ist. 

(2) Der Untersuchungskommissär ist von der 
Teilnahme an der mündlichen Verhandlung und 
Entscheidung ausgeschlossen. 

(3) Der Beschuldigte und der Kammeranwalt 
sind darüber hinaus berechtigt, einzelne Mitglieder 
des Disziplinarrats unter Angabe bestimmter 
Gründe wegen Befangenheit abzulehnen. 

(4) Die Mitglieder des Disziplinarrats haben sie 
betreffende Ausschließungs-. oder Befangenheits­
gründe dem Präsidenten des Disziplinarrats unver­
züglich bekanntzugeben. 

(5) Über das Vorliegen von Ausschließungs­
oder Befangenheitsgründen entscheidet der Präsi­
dent des Disziplinarrats. Ist hievon der Präsident 
des Disziplinarrats selbst betroffen, so entscheidet 
der Präsident der Obersten Berufungs- und Diszi­
plinarkommission. Gegen diese Entscheidungen ist 
ein Rechtsmittel nicht zulässig. Nach Beginn der 
mündlichen Verhandlung entscheidet der erken­
nende Senat (§ 30) durch Beschluß, gegen den ein 
abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig ist. 

§ 27. (1) Beantragt der Kammeranwalt die 
Bestellung eines Untersuchungskommissärs, so hat 
der Präsident, wenn nicht nach § 29 vorgegangen 
wird, ein Mitglied des Disziplinarrats als Untersu­
chungskommissär zu bestellen und hievon den 

2 
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Beschuldigten unter Bekanntgabe der wesentlichen 
Verdachtsgründe sowie den Kammeranwalt zu ver­
ständigen. Der Anzeiger ist von der Anordnung 
einer Untersuchung zu benachrichtigen. 

(2) Der Untersuchungskommissär hat die erfor­
derlichen Erhebungen zu pflegen und dem Beschul­
digten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Er 
kann den Beschuldigten und Zeugen vernehmen, 
Sachverständige beiziehen und Augenscheine vor­
nehmen. 

(3) Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter 
sind zur Zeugenaussage vor dem Untersuchungs­
kommissär verpflichtet; andere Personen können 
hiezu nicht verhalten werden. Die Beeidigung von 
Zeugen und Sachverständigen durch den Untersu­
chungskommissär ist unzulässig. 

(4) Der Untersuchungskommissär kann um die 
Vornahme von Vernehmungen oder anderen Erhe­
bungen auch das jeweils für die Rechtshilfe in 
Strafsachen zuständige Bezirksgericht ersuchen. 
Dieses hat hiebei nach den Bestimmungen der 
Strafprozeßordnung vorzugehen. Zu Vernehmun­
gen, Befundaufnahmen und zur Vornahme eines 
Augenscheins sind der Untersuchungskommissär, 
der Kammeranwalt, der Beschuldigte und dessen 
Verteidiger zu laden. Diesen Personen steht das 
Fragerecht nach der Strafprozeßordnung zu. 

(5) Dem Beschuldigten, seinem Verteidiger 
sowie dem Kammeranwalt steht das Recht auf 
Akteneinsicht zu. Ausgenommen von der Aktenein­
sicht sind die Entwürfe des Untersuchungskommis­
särs und Beratungsprotokolle. Gegen die Verwei­
gerung der Akteneinsicht ist ein abgesondertes 
Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 28. (1) Nach Abschluß der Untersuchung hat 
der Präsident des Disziplinarrats einen Senat zu 
bestellen, dem der Untersuchungskommissär als 
Mitglied anzugehören hat. Der Untersuchungs­
kommissär hat dem Senat einen Bericht über das 
Ergebnis der Erhebungen und einen Entwurf für 
den zu fassenden Beschluß vorzulegen. Der Senat 
hat nach Anhörung des Kammeranwalts durch 
Beschluß zu erkennen, ob Grund zu einer Diszipli­
narbehandlung des Beschuldigten in mündlicher 
Verhandlung vorliegt. 

(2) Der Beschluß, daß Grund zur Disziplinarbe­
handlung in mÜhdlicher Verhandlung vorliegt 
(Einleitungsbeschluß), hat unter Angabe der nähe­
ren Umstände die Tathandlungen, deren der 
Beschuldigte verdächtigt wird, anzuführen. Der 
Beschluß ist dem Beschuldigten und dem Kammer­
anwalt zuzustellen. Gegen diesen Beschluß ist ein 
Rechtsmittel nicht zulässig. 

(3) Der Beschluß, daß kein Grund zur Diszipli­
narbehandlung vorliegt (Ablassungsbeschluß), ist 
dem Beschuldigten, dem Kammeranwalt und der 
Oberstaatsanwaltschaft zuzustellen. Eine Abschrift 
dieses Beschlusses ist dem Ausschuß der Rechtsan-

waltskammer zu übermitteln. Der Anzeiger ist nach 
Rechtskraft von dem Ergebnis zu verständigen. 

§ 29. (1) Erachtet der Präsident, daß die Anzeige 
, schon vom Kammeranwalt zurückzulegen gewesen 

wäre (§ 22 Abs. 2) oder das Disziplinarvergehen 
nach § 3 nicht zu verfolgen ist, so kann er die 
Anzeige sogleich einem von ihm zu bestellenden 
Senat vorlegen, der aus dem Präsidenten oder 
einem Vizepräsidenten als Vorsitzendem und zwei 
weiteren Mitgliedern des Disziplinarrats zu beste­
hen hat; die Bestellung eines Untersuchungskom­
missärs entfällt. 

(2) Findet der Senat nach Anhörung des Kam­
meranwalts, daß die Voraussetzungen des Abs. 1 
vorliegen, so hat er die Anzeige zurückzulegen 
(Rücklegungsbeschluß). Dieser Beschluß ist dem 
Kammeranwalt zuzustellen, der dagegen innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erheben kann. Wird 
kein Einspruch erhoben, so ist in sinngemäßer 
Anwendung des § 28 Abs. 3 vorzugehen. 

(3) Findet der Senat, daß die Voraussetzungen 
des Abs. 1 nicht vorliegen oder erhebt der Kammer­
anwaltgegen den Rücklegungsbeschluß Einspruch, 
so hat der Präsident gemäß § 27 Abs. 1 vorzugehen. 

§ 30. Wurde ein Einleitungsbeschluß gefaßt, so 
hat der Präsident die Akten dem Vorsitzenden des 
nach der Geschäftsverteilung (§ 15 Abs. 2) zustän­
digen erkennenden Senats zuzuleiten, sofern er 
nicht selbst Vorsitzender ist. 

§ 31. (1) Der Vorsitzende hat sodann den 
Berichterstatter zu bestellen und die sonst zur 
Durchführung der mündlichen Verhandlung erfor­
derlichen Vorkehrungen zu treffen. Insbesondere 
hat er Ort, Tag und Stunde der mündlichen Ver­
handlung zu bestimmen, den Beschuldigten, seinen 
Verteidiger und die Zeugen zu laden sowie den 
Kammeranwalt zu verständigen. Dem Beschuldig­
ten ist ausreichend Zeit zur Vorbereitung seiner 
Verteidigung zu gewähren. 

(2) Der Vorsitzende kann auch noch von Amts 
wegen oder auf Antrag des Beschuldigten, seines 
Verteidigers oder des Kammeranwalts Ergänzun­
gen der Erhebungen durch den Untersuchungs­
kommissär veranlassen. 

(3) Dem Beschuldigten, seinem Verteidiger 
sowie dem Kammeranwalt ist vor der mündlichen 
Verhandlung die Einsichtnahme in die Akten 
gestattet. Ausge"nommen von der Akteneinsicht sind 
neben den im § 27 Abs. 5 genannten Aktenteilen 
die Entwürfe des Berichterstatters. Gegen die Ver­
weigerung der Akteneinsicht ist ein abgesondertes 
Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 32. (1) Die mündliche Verhandlung ist nicht 
öffentlich. Auf Verlangen des Beschuldigten dürfen 
jedoch drei Personen seines Vertrauens, die 
Rechtsanwälte oder Rechtsanwaltsanwärter sein 
müssen, anwesend sein. Zeugen sind als Vertrau­
enspersonen ausgeschlossen. 
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(2) Bei der Beratung und Abstimmung des Senats 
dürfen der Kammeranwalt, der Beschuldigte, sein 
Verteidiger und die Vertrauenspersonen nicht 
anwesend sein. 

§ 33. (1) Dem Beschuldigten sind mit der Ladung 
zur Disziplinarverhandlung die Namen der nach 
der Geschäftsverteilung zuständigen Mitglieder 
und Ersatzmitglieder des Senats mitzuteilen. 

(2) Der Beschuldigte hat unbeschadet des Ableh­
nungsrechts wegen Befangenheit gemäß § 26 Abs. 3 
das Recht, innerhalb einer Woche nach Zustellung 
der Ladung ohne Angabe von Gründen zwei Mit­
glieder (Ersatzmitglieder) durch Ablehnung von 
der Teilnahme an der Verhandlung auszuschließen. 
Dieses Recht kann nur bei der ersten Ladung sowie 
bei geänderter Senatszusammensetzung hinsicht­
lich neuer Senatsmitglieder geltend gemacht wer­
den. 

§ 34. Der Beschuldigte hat das Recht, sich im 
Disziplinarverfahren durch einen Rechtsanwalt 
oder Rechtsanwaltsanwirter mit Rechtsanwaltsprü­
fung verteidigen zu lassen. Rechtsanwälte oder 
Rechtsanwaltsanwärter, gegen -die eine der im § 16 
Abs. 1 Z 3 angeführten Disziplinarstrafen rechts­
kräftig verhängt, sowie Rechtsanwälte, gegen die 
die im § 19 Abs. 3 Z 1 lit. d angeführte einstweilige 
Maßnahme oder die Einstellung der Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft gemäß § 34 Abs. 2 der Rechts­
anwaltsordnung beschlossen ist, sind von der Ver­
teidigung ausgeschlossen .. Die Vertretung durch 
einen Machthaber ist unzulässig. 

§ 35. In Abwesenheit des Beschuldigten kann die 
Verhandlung durchgeführt und das Disziplinarer­
kenntnis gefällt werden, wenn er bereits vorher 
Gelegenheit zur Stellungnahme hatte, ihm die 
Ladung ordnungsgemäß zugestellt wurde und er 
dennoch ohne ausreichende Entschuldigung nicht 
teilnimmt. Der Beschuldigte kann innerhalb der 
Rechtsmittelfrist gegen ein in seiner Abwesenheit 
gefälltes Disziplinarerkenntnis Einspruch an die 
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission 
erheben und mit diesem die Berufung verbinden; 
§ 427 Abs. 3 StPO ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 36. (1) Die Verhandlung beginnt mit der Dar­
stellung des Sachverhalts durch den Berichterstat­
ter. Hierauf werden der Beschuldigte, der Verteidi­
ger sowie der Kammeranwalt gehört und die erfor­
derlichen Beweise aufgenommen. 

(2) Mit Zustimmung des Beschuldigten und des 
Kammeranwalts kann die Verhandlung auch auf 
Tathandlungen, die vom Einleitungsbeschluß nicht 
erfaßt sind, ausgedehnt werden. 

(3) Sind weitere Erhebungen und Beweisaufnah­
men außerhalb der Verhandlung notwendig, so hat 
der Senat das Erforderliche vorzukehren. Er kann 
mit der Durchführung einzelner Erhebungen den 
Untersuchungskommissär beauftragen, aber auch 

den Akt zur ergänzenden Untersuchung an den 
Untersuchungskommissär zurückleiten. 

(4) Die Bestimmungen über die Beweisaufnahme 
vor dem Untersuchungskommissär gelten sinnge­
mäß. 

(5) Nach Abschluß des Beweisverfahrens folgen 
die Schlußvorträge des Kammeranwalts, des Ver­
teidigers und des Beschuldigten. Das Schlußwort 
gebührt jedenfalls dem Beschuldigten. 

§ 37. Der Senat hat bei Fällung seines Erkennt­
nisses nur auf das Rücksicht zu nehmen, was in der 
mündlichen Verhandlung vorgekommen ist; er ent­
scheidet nach seiner freien, aus der gewissenhaften 
Prüfung aller Beweismittel gewonnenen Überzeu­
gung. 

§ 38. (1) Mit dem Erkenntnis ist der Beschuldigte 
freizusprechen oder des ihm zur Last gelegten Dis­
ziplinarvergehens schuldig zu erkennen. 

(2) Wird der Beschuldigte eines Disziplinarver­
gehens schuldig erkannt, so ist im Erkenntnis aus­
drücklich auszusprechen, welche Pflichten seines 
Berufes er verletzt oder welche Beeinträchtigung 
der Ehre oder des Ansehens des Standes er durch 
sein Verhalten begangen hat. Außerdem hat ein 
solches Erkenntnis auszusprechen, welche Diszipli­
narstrafe verhängt wird und daß der Beschuldigte 
die Kosten des Disziplinarverfahrens zu ersetzen 
hat. 

§ 39. Im·Fall eines Schuldspruchs kann auch von 
der Verhängung einer Disziplinarstrafe abgesehen 
werden, wenn nach den Umständen des Falles und 
nach der Persönlichkeit des Beschuldigten ange­
nommen werden kann, daß ein Schuldspruch allein 
genügen werde, den Beschuldigten von weiteren 
Disziplinarvergehen abzuhalten. 

§ 40. Das Erkenntnis ist samt dessen wesentli­
chen Gründen sogleich zu verkünden; je eine Aus" 
fertigung samt Entscheidungsgründen ist ehestens 
dem Beschuldigten, dem Kammeranwalt und der 
Oberstaatsanwaltschaft zuzustellen. Eine Ausferti­
gung ist dem Ausschuß der Rechtsanwaltskammer 
zu übermitteln. Der Anzeiger ist 'nach Rechtskraft 
des Erkenntnisses zu verständigen, hinsichtlich wel­
cher der von ihm angezeigten Tathandlungen der 
Rechtsanwalt freigesprochen oder schuldig erkannt 
wurde. 

§ 41. (1) Nach Rechtskraft des Disziplinarer­
kenntnisses ist die Höhe der vom Beschuldigten zu 
ersetzenden Kosten (Pauschalkosten und Barausla­
gen) vom Vorsitzenden des Senats mit Beschluß 
festzusetzen. 

(2) Die Pauschalkosten sind nach Maßgabe des 
Umfangs und des Ausgangs des Verfahrens unter 
Vermeidung unbilliger Härten zu bemessen; sie 
dürfen 5 vH des im § 16 Abs. 1 Z 2 genannten 
Betrags nicht übersteigen. 
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(3) Die -Barauslagen des Disziplinarverfahrens 
erster und zweiter Instanz hat die Rechtsanwalts­
kammer am Sitz des Disziplinarrats vorläufig zu 
tragen. 

(4) Wird der Beschuldigte freigesprochen oder 
sind die Verfahrenskosten uneinbringlich, so hat 
die Rechtsanwaltskammer, die die Barauslagen vor­
läufig getragen hat, diese endgültig zu tragen, in 
den Fällen der §§ 6 und 25 jedoch diejenige, In 

deren Liste der Rechtsanwalt eingetragen ist. 

§ 42. (1) Über die mündliche Verhandlung ist 
von einem Mitglied des Senats oder von einem 
Angestellten der Rechtsanwaltskammer eine Nie­
derschrift aufzunehmen, der die Namen der Senats­
mitglieder, des Schriftführers, des Kammeranwalts, 
des Beschuldigten, seines Verteidigers und seiner 
Vertrauenspersonen sowie der wesentliche Verlauf 
der Verhandlung zu entnehmen sind. Die Verwen­
dung von Schallträgern ist zulässig. 

(2) Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und 
vom Schriftführer zu unterzeichnen. 

§ 43. Zivilrecht!iche Ansprüche, die jemand aus 
dem DisziplinarVergehen des Rechtsanwalts ablei­
tet, können nicht im Disziplinarverfahren geltend 
gemacht werden. 

§ 44. (1) Zustellungen an den Beschuldigten sind 
zu dessen eigenen Handen vorzunehmen. Eine 
Zustellung an Kanzleiangestellte des Beschuldigten 
im Sinn des § 13 Abs. 4 Zustellgesetz ist unzulässig. 

(2) Hat der Rechtsanwalt einen Verteidiger 
bestellt, so ist nur an diesen zuzustellen. 

§ 45. (1) Ist der Aufenthalt des Beschuldigten 
unbekannt oder hält er sich nicht bloß vorüberge­
hend im Ausland auf und hat er keinen Verteidiger 
bestellt, so sind, soweit nicht die Bestimmungen 
über die Durchführung der Verhandlung und Fäl­
lung des Disziplinarerkenntnisses in Abwesenheit 
des Beschuldigten (§ 35) anzuwenden sind, die 
Zustellungen an ein vom Disziplinarrat von Amts 
wegen zu bestellendes Mitglied der Rechtsanwalts­
kammer vorzunehmen. Dies gilt auch für 
Beschlüsse über einstweilige Maßnahmen. Mitglie­
der des Disziplinarrats und des Ausschusses der 
Rechtsanwaltskammer sowie der Kammeranwalt 
und dessen Stellvertreter dürfen mit dieser Aufgabe 
nicht betraut werden. -

(2) Der bestellte Rechtsanwalt ist verpflichtet, 
das Interesse des Abwesenden in dieser Disziplinar­
sache mit allen dem Beschuldigten zustehenden 
Rechten zu wahren. Zustellungen im Verfahren 
sind solange an ihn mit Rechtswirksamkeit für den 
Beschuldigten vorzunehmen, bis dieser seinen Auf­
enthalt im Inland bekanntgibt oder einen Verteidi­
ger bestellt. 

Sechster Abschnitt 

Rechtsmittelverfahren 

§ 46. Erkenntnisse des Disziplinarrats können 
mit dem Rechtsmittel der Berufung, Beschlüsse mit 
dem Rechtsmittel der Beschwerde angefochten 
werden. Zur Entscheidung über die Rechtsmittel ist 
die Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission 
berufen. 

§ 47. Die Rechtsmittel der Berufung _und der 
Beschwerde stehen zu: 

1. dem Beschuldigten; 
2. dem Kammeranwalt; 
3. der Oberstaatsanwaltschaft, in deren Sprengel 

der Disziplinarrat seinen Sitz hat, jedoch nur 
bei einem Disziplinarvergehen, durch das 
Berufspflichten verletzt wurden. 

§ 48. (1) Die Berufung oder die Beschwerde ist 
binnen vier Wochen nach Zustellung der Entschei­
dung bei dem Disziplinarrat, der sie gefällt hat, 
schriftlich in dreifacher Ausfertigung einzubringen. 

(2) Je eine Ausfertigung des Rechtsmittels ist den 
anderen zur Erhebung eines Rechtsmittels Berech­
tigten zuzustellen, die hiezu binnen vier Wochen 
eine schriftliche Äußerung abgeben können. Nach 
Einlangen aller Äußerungen oder nach Fristablauf 
sind die Akten der Obersten Berufungs- und Diszi­
plinarkommission vorzulegen. 

(3) Für die Akteneinsicht der im § 47 Genannten 
sowie der Generalprokuratur gilt § 31 Abs. 3 sinn­
gemäß. 

§49. Die Berufung hat die Erklärung zu enthal­
ten, in welchen Punkten und aus welchen Gründen 
das Erkenntnis angefochten wird. Das Vorbringen 
neuer Tatsachen und die Geltendmachung neuer 
Beweismittel ist zulässig. Eine Anfechtung des Aus­
spruchs über die Schuld gilt auch als Anfechtung 
des Strafausspruchs. 

§ 50. (1) Nach dem Einlangen der Berufungsak': 
ten bei der Obersten Berufungs- und Disziplinar­
kommission hat der Vorsitzende des nach der 
Geschäftsverteilung (§ 63 Abs. 3) zuständigen 
Senats die Berufungsakten zu prüfen. Hält er die 
Berufung für unzulässig oder verspätet, so hat er sie 
vor den Senat zu bringen, ohne daß zunächst eine 
mündliche Verhandlung anberaumt wird. Ist keiner 
dieser Fälle gegeben, so ist die Verhandlung anzu­
beraumen und aus dem Kreis der Anwaltsrichter 
des Senats der Berichterstatter zu bestellen. Dem 
Beschuldigten ist ausreichend Zeit zur V orberei­
tung zu gewähren. 

(2) Sind zur Vorbereitung der mündlichen Ver­
handlung Erhebungen notwendig, so hat der Vor­
sitzende das Erforderliche vorzukehren. Er kann 
solche Erhebungen von einem beauftragten Senats­
mitglied, vom Disziplinarrat durch ein von dessen 
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Präsidenten zu bestimmendes Mitglied oder von 
einem ersuchten Gericht durchführen lassen. 

(3) Zur mündlichen Verhandlung sind die Gene­
ralprokuratur, der Kammeranwalt, der Beschul­
digte und sein Verteidiger zu laden. 

(4) Für die Beiziehung eines Verteidigers gilt der 
§ 34. 

§ 51. (1) Die mündliche Verhandlung ist auf 
Antrag des Beschuldigten öffentlich. Die Öffent­
lichkeit kann jedoch aus den Gründen des § 229 
StPO ausgeschlossen werden. Ist die Verhandlung 
nicht öffentlich, so kann der Beschulcligte drei Per­
sonen seines Vertrauens, die Rechtsanwälte oder 
Rechtsanwaltsanwärter sein müssen, beiziehen. 
Zeugen sind als Vertrauenspersonen ausgeschlos­
sen. 

(2) Die Verhandlung beginnt mit der Darstellung 
des Sachverhalts durch den BericRterstatter. 

(3) Hierauf trägt der Berufungswerber die Beru­
fung vor. Die im § 50 Abs. 3 Genannten haben 
ebenfalls das Recht auf Anhörung. Die Reihenfolge 
bestimmt der Vorsitzende. Das Schlußwort gebührt 
jedenfalls dem Beschuldigten. 

(4) Sind die im § 50 Abs.3 Genannten nicht 
erschienen, so wird hiedurch die Durchführung der 
Verhandlung nicht gehindert; für die Durchfüh­
rung der Verhandlung in Abwesenheit des Beschul­
digten und den Einspruch gegen das in. seiner 
Abwesenheit gefällte Erkenntnis gilt § 35 sinnge­
mäß. Allenfalls vorliegende Schriftsätze sind vom 
Berichterstatter zu verlesen. 

§ 52. Die Oberste Berufungs- und Disziplinar­
kommission kann in der mündlichen Verhandlung 
selbst Beweise aufnehmen und die notwendigen 
Verfahrensergänzungen vornehmen. Die Beeidi­
gung von Zeugen und Sachverständigen durch die 
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission ist 
zulässig. Die Oberste Berufungs- und Disziplinar­
kommission kann die Beweisaufnahmen und Ver­
fahrensergänzungen auch von einem beauftragten 
Senatsmitglied, vom Disziplinarrat durch ein von 
dessen Präsidenten zu bestimmendes Mitglied oder 
von einem ersuchten Gericht durchführen lassen. 

§ 53. Über die mündliche Verhandlung ist eine 
Niederschrift im Sinn des § 42 aufzunehmen. 

§ 54. (1) Eine verspätete oder unzulässige Beru­
fung oder eine Berufung, die keine Erklärung im 
Sinn des § 49 enthält, ist ohne mündliche Verhand-
1ung mit Beschluß zurückzuweisen. 

(2) Ist die Erhebung des Sachverhalts oder das 
Verfahren mangelhaft, sodaß es ganz oder zum 
Teil wiederholt oder ergänzt werden muß, und 
nimmt die Oberste Berufungs- und Disziplinar­
kommission die Beweisaufnahme und die Verfah­
rensergänzungen weder selbst vor, noch läßt sie sie 
vornehmen (§ 52), so c hat sie das Erkenntnis des 

Disziplinarrats ganz oder zum Teil aufzuheben 
und die Sache zur neuerlichen Verhandlung und 
Entscheidung im Umfang der Aufhebung an den 
Disziplinarrat zurückzuverweisen. 

(3) In allen anderen Fällen hat die Oberste Beru­
fungs- und Disziplinarkommission in der Sache 
selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, das 
Erkenntnis in jeder Richtung zu ändern, zum 
Nachteil des Beschuldigten jedoch nur im Umfang 
der Anfechtung. 

(4) Ist die Berufung lediglich zugunsten des 
Beschuldigten ergriffen worden, so darf weder die 
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission 
noch im Fall einer Zurückverweisung der Diszipli­
narrat eine strengere Strafe als in dem angefochte­
nen Erkenntnis verhängen. 

(5) Das Erkenntnis hat den Ausspruch über die 
Pflicht des Beschuldigten zum Ersatz der Kosten 
des Verfahrens zu enthalten. -

§ 55. (1) Erkenntnisse, die auf Grund einer 
mündlichen Verhandlung gefällt werden, sind samt 
den wesentlichen Gründen sogleich zu verkünden. 
Eine Ausfertigung des Erkenntnisses samt Gründen 
ist ehestens dem Disziplinarrat zu übersenden. 

(2) Der Disziplinarrat hat je eine Ausfertigung 
des Erkenntnisses der Generalprokuratur, der 
Oberstaatsanwaltschaft, dem Kammeranwalt, dem 
Beschuldigten, im Fall der Bestellung eines Vertei­
digers aber diesem, sowie dem Ausschuß' der 
Rechtsanwaltskammer, der der Beschuldigte ange­
hört, zuzustellen. 

§ 56. Über Beschwerden entscheidet die Oberste 
Berufungs- und Disziplinarkommission ohne 
mündliche Verhandlung mit Beschluß. 

§ 57. (1) Die rechtzeitige Einbringung eines 
Rechtsmittels hat, soweit nichts anderes bestimmt 
ist, aufschiebende Wirkung. 

(2) Der Vollzug der vom Disziplinarrat gemäß 
§ 19 beschlossenen einstweiligen Maßnahmen wird 
durch ein dagegen ergriffenes Rechtsmittel nicht 
gehindert. 

§ 58. Gegen prozeßleitende Verfügungen ist ein 
abgesondertes Rechtsmittel niCht zulässig. 

Siebenter Abschnitt 

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission für 
Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter 

§ 59. (1) Die Oberste Berufungs- und Diszipli­
narkommission für Rechtsanwälte und Rechtsan­
waltsanwärter besteht einschließlich des Präsiden­
ten und des Vizepräsidenten aus mindestens 8 und 
höchstens 16 Richtern des Obersten Gerichtshofs 
und aus 16 Rechtsanwälten (Anwaltsrichtern). Sie 
hat ihren Sitz in Wien. 

1188 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 37

www.parlament.gv.at



10 1188 der Beilagen 

(2) Die Richter werden vom Bundesminister für 
Justiz nach Anhörung des Präsidenten des Ober­
sten Gerichtshofs und des Präsidenten der Ober­
sten Berufungs- und Disziplinarkommission jeweils 
zum 1. Jänner auf die Dauer \on fünf Jahren 
ernannt. Die Anwaltsrichter werden von den 
Rechtsanwaltskammern für fünf Kalenderjahre 
gewählt. Eine neuerliche Ernennung oder Wieder­
wahl ist zulässig. Die Rechtsanwaltskammern 
haben das Ergebnis der Wahl dem Bundesmiriister 
für Justiz und dem Österreichischen Rechtsan­
waltskammertag mitzuteilen. 

(3) Wählbar sind nur Rechtsanwälte, die seit 
wenigstens zehn. Jahren in die Liste der Rechtsan­
wälte einer Rechtsanwaltskammer eingetragen 
sind. Ein Mitglied der Obersten Berufungs- und 
Disziplinarkommission darf nicht zugleich Mitglied 
des Ausschusses oder Disziplinarrats, Kammeran­
walt oder Stellvertreter des Kammeranwalts einer 
Rechtsanwaltskammer sein. 

(4) Im übrigen gelten für die Wählbarkeit der 
Anwaltsrichter, für den Wahlvorgang und für die 
Ablehnung, Rücklegung sowie das Erlöschen des 
Amtes sinngemäß die Bestimmungen für den Diszi­
plinarrat (§§ 7, 11 und 13). Über Ablehnung und 
Rücklegung des Amtes entscheidet der Präsident 
der Obersten Berufungs- und Disziplinarkommis­
sion. Das Amt der Mitglieder der Obersten Beru­
fungs- und Disziplinarkommission aus dem Kreis 
der Richter erlischt jedenfalls auch dann, wenn der 
Richter aus dem Personalstand des Obersten 
Gerichtshofs ausscheidet. 

(5) Scheidet ein Mitglied während der Amts­
dauer aus, so ist für den Rest der Amtsdauer ein 
neues Mitglied nach Abs. 2 zu ernennen bezie­
hungsweise in der nächsten Plenarversammlung zu 
wählen. 

§ 60. Auf Anwaltsrichter ist die Bestimmung des 
§ 12 anzuwenden. Über die weitere Ausübung des 
Amtes entscheidet der Präsident der Obersten 
Berufungs- und Disziplinarkommission nach Anhö­
rung des Betroffenen. 

§ 61. Die Rechtsanwaltskammer Wien wählt 
sechs, die Rechtsanwaltskammern für Steiermark 
und Oberösterreich wählen je zwei, die übrigen 
Rechtsanwaltskammern je einen Anwaltsrichter der 
Obersten Berufungs- und Disziplinarkommission. 
Die Kammern können auch Anwaltsrichter wählen, 
die einer anderen Kammer angehören. 

§ 62; (1) Die Vollversammlung der Mitglieder 
der Obersten Berufungs- und Disziplinarkommis­
sion wählt aus ihren Mitgliedern in geheimer Wahl 
mittels Stimmzettel auf die Dauer von fünf Jahren 
den Präsidenten aus dem Kreis der Richter und den 
Vizepräsidenten aus dem Kreis der Rechtsanwälte. 
Als gewählt gilt jeweils diejenige Person, die die 
meisten abgegebenen Stimmen erhält. 

(2) Bei der Wahl ist die Vertretung durch ein 
anderes, schriftlich hiezu bevollmächtigtes Mitglied 
zulässig;. 

(3) Der Präsident hat das Ergebnis der Wahl 
dem Bundesminister für Justiz und dem Öster­
reichischen Rechtsanwaltskammertag mitzuteilen. 

( 4) Bei Verhinderung des Präsidenten übt dessen 
Amt der Vizepräsident aus, bei dessen Verhinde­
rung das Mitglied der Obersten Berufungs- und 
Disziplinarkommission aus dem Kreis der Richter 
mit der längsten Amtsdauer; bei gleicher Amts­
dauer ist das Lebensalter maßgeblich. 

§ 63. (1) Die Oberste Berufungs- und Diszipli­
narkommission verhandelt und entscheidet in Sena­
ten, die aus zwei Richtern und zwei Anwaltsrich­
tern bestehen. Jedes Mitglied der Obersten Beru­
fungs- und Disziplinarkommission darf mehreren 
Senaten angehören. 

(2) Den Vorsitz des Senats führt ein Richter. Ein 
Anwaltsrichter des Senats soll nach Möglichkeit 
dem Kreis derjenigen Rechtsanwälte angehören, 
die von der Rechtsanwaltskammer des Beschuldig­
ten gewählt wurden. 

(3) Der Präsident der Obersten Berufungs- und 
Disziplinarkommission hat jeweils bis zum Jahres­
schluß für das folgende Kalenderjahr die Senate zu 
bilden und die Geschäfte unter diese zu verteilen. 
Gleichzeitig ist die Reihenfolge zu bestimmen, in 
der die weiteren Mitglieder der Obersten Beru­
fungs- und Disziplinarkommission bei Verhinde­
rung eines Senatsmitglieds als Ersatzmitglieder in 
die Senate eintreten. Die Zusammensetzung der 
Senate darf nur im Fall unbedingten Bedarfs abge­
ändert werden. 

§ 64. (1) Die Mitglieder der Obersten Berufungs­
und Disziplinarkommission sind in Ausübung die­
ses Amtes an keine Weisungen gebunden. Sie haben 
ihr Amt unparteiisch auszuüben. Bei der mündli­
chen Verhandlung haben sie ihr Amtskleid zu tra­
gen. Die Entscheidungen der Obersten Berufungs­
und Disziplinarkommission unterliegen nicht der 
Aufhebung oder Abänderung im Verwaltungsweg. 

(2) Auf die Mitglieder der Obersten Berufungs­
und Disziplinarkommission sind die Ausschlie­
ßungsgründe des § 26 anzuwenden. Ausgeschlossen 
ist ferner, wer an der angefochtenen Entscheidung 
teilgenommen oder am vorangegangenen Verfah­
ren als Kammeranwalt, Verteidiger des Beschuldig­
ten oder Vertreter eines sonst Beteiligten mitge­
wirkt hat. 

(3) Die Generalprokuratur, der Kammeranwalt 
und der Beschuldigte sind darüber hinaus berech­
tigt, einzelne Mitglieder der Obersten Berufungs­
und Disziplinarkommission unter Angabe bestimm­
ter Gründe wegen Befangenheit abzulehnen. 

(4) Die Mitglieder der Obersten Berufungs- und 
Disziplinarkommission haben sie betreffende Aus-
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schließungs- oder Befangenheitsgründe dem Präsi­
denten der Obersten Berufungs- und Disziplinar­
kommission unverzüglich bekanntzugeben. 

(5) Über das Vorliegen von Ausschließungs­
oder Befangenheitsgründen entscheidet der Präsi­
dent. Ist der Präsident selbst betroffen, so entschei­
det der Vizepräsident. Trifft dies auch auf diesen 
zu, so entscheidet das nicht betroffene Mitglied der 
Obersten Berufungs- und Disziplinarkommission 
aus dem Kreis der Richter mit der längsten Amts­
dauer; bei gleicher Amtsdauer ist das Lebensalter 
maßgeblich. 

§ 65. (1) Die Kanzleigeschäfte der Obersten 
Berufungs- und Disziplinarkommission führt der 
Österreichische Rechtsanwaltskammertag. 

(2) Die vom Österreichischen Rechtsanwalts­
kammertag hiefür bestellten Kanzleibediensteten 
und Schriftführer sind in dieser Eigenschaft an die 
Weisungen des Präsidenten der Obersten Beru­
fungs- und Disziplinarkommission gebunden. 

(3) Die Kosten der Kanzleibediensteten und der 
Schriftführer trägt der Österreichische Rechtsan­
waltskammertag . 

§ 66. Die Anwaltsrichter üben ihr Amt als Ehren­
amt aus. Den außerhalb Wiens wohnenden 
Anwaltsrichtern werden die notwendigen Reise­
und Aufenthaltskosten von der Rechtsanwaltskam­
mer ersetzt, die sie geWählt hat. 

Achter Abschnitt 

Vollzug der Entscheidungen 

§ 67. (1) Der Ausschuß der Rechtsanwaltskam­
mer, der der Beschuldigte angehört, hat die Ent­
scheidungen des Disziplinarrats und der Obersten 
Berufungs- und Disziplinarkommission zu vollzie­
hen. 

(2) Jede rechtskräftige Disziplinarstrafe ist in ein 
Register einzutragen, das vom Ausschuß der jeweils 
zuständigen Rechtsanwaltskammer zu führen ist. 
Die Einsicht in das Register ist außer dem Rechts-· 
anwalt hinsichtlich der ihn betreffenden Eintragun­
gen nur den Mitgliedern des Disziplinarrats und 
der Obersten Berufungs- und Disziplinarkommis­
si on, dem Kammeranwalt und dessen Stellvertre­
tern sowie. den Mitgliedern des Ausschusses der 
Rechtsanwaltskammer soweit gestattet, als dies zur 
Wahrnehmung der ihnen gesetzlich übertragenen 
Aufgaben erforderlich ist. 

§ 68. Sind Geldbußen oder die vom Beschuldig­
ten zu ersetzenden Kosten zwangsweise einzubrin­
gen, so ist vom Ausschuß der Rechtsanwaltskam­
mer ein Rückstandsausweis auszufertigen, der 
einen Exekutionstitel im Sinn des § 1 der Exeku­
tionsordnung bildet. Sind sie uneirtbringlich, so hat 
dies der Ausschuß festzustellen. 

§ 69. Ist eine Entscheidung, mit der die Strei­
chung von der Liste oder die Untersagung der Aus­
übung der Rechtsanwaltschaft ausgesprochen 
wurde, zu vollziehen, so hat der Ausschuß für den 
Rechtsanwalt unverzüglich und tunlichst nach des­
sen Anhörung einen mittlerweiligen Stellvertreter 
zu bestellen. 

§ 70. (1) In den Fällen des §,69 hat der Ausschuß 
dem Bundesministerium für Justiz und den Präsi~ 
denten des Obersten Gerichtshofs, des Verfas­
sungsgerichtshofs; des Verwaltungsgerichtshofs 
so";ie der Oberlandesgerichte die über den Rechts­
anwalt verhängte Disziplinarstrafe sowie die Bestel­
lung des mittlerweiligen Stellvertreters mitzuteilen. 
Außerdem sind diese Umstände im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" und im "Österreichischen 
Anwaltsblatt" bekanntzumachen. 

(2) In den Fällen der Entziehung des Vertre­
tungsrechts vor bestimmten oder allen Gerichten 
oder Verwaltungs behörden und der Entziehung 
des Rechts, einen Rechtsanwalt vor bestimmten 
oder allen Gerichten oder Verwaltungs behörden zu 
vertreten, sind die betreffenden Gerichte und V er­
waltungsbehörden, soweit dies erforderlich ist, zu 
verständigen. 

§ 71. Ist eine Disziplinarstrafe oder eine einstwei­
lige Maßnahme gegen einen Rechtsanwaltsanwär­
ter zu vollziehen, der in eine Verteidigerliste einge­
tragen ist, so ist eine Ausfertigung der Entschei­
dung auch dem Präsidenten des in Betracht kom­
menden Oberlandesgerichts zu übermitteln. 

Neunter Abschnitt 

Löschung von Disziplinarstrafen 

§ 72. (1) Die Löschung der im Register eingetra­
genen Disziplinarstrafen tritt nach Ablauf der im 
§ 73 angeführten Fristen kraft Gesetzes ein. 

(2) Gelöschte Disziplinarstrafen dürfen in einem 
Disziplinarverfahren weder berücksichtigt noch in 
Erkenntnissen und Beschlüssen erwähnt werden. 

§ 73. Die Löschungsfristen betragen: 
1. bei einem schriftlichen Verweis drei Jahre ab 

Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses; 
2. bei einer Geldbuße fünf Jahre ab der vollstän­

digen Zahlung oder der Feststellung der 
U neinbringlichkeit; 

3. bei Verlängerung der Dauer der praktischen 
Verwendung fünf Jahre ab Rechtskraft des 
Disziplinarerkenntnisses; 

4. bei Untersagung der Ausübung der Rechtsan­
waltschaft zehn Jahre ab Rechtskraft des Dis­
ziplinarerkenntnisses; 

5. bei Streichung von der Liste zehn Jahre ab 
Rechtskraft des Disziplinarerkenntnisses, 
sofern der Rechtsanwalt seit der Streichung 
die Rechtsanwaltschaft nach Wiedereintra­
gung mindestens fünf Jahre ausgeübt hat. 
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§ 74. Wird jemand vor Ablauf der Löschungsfrist 
erneut zu einer Disziplinarstrafe rechtskräftig ver­
urteilt, so werden alle Disziplinarstrafen nur 
gemeinsam gelöscht. Die Löschungsfrist bestimmt 
sich in diesem Fall nach der Einzelfrist, die am spä­
testen enden würde, verlängert sich aber um so 
viele Jahre, als rechtskräftige und noch nicht 
gelöschte Verurteilungen vorliegen. Die zuletzt 
rechtskräftig gewordene Verurteilung ist mitzuzäh­
len. 

§ 75. (1) Der Rechtsanwalt kann die Feststellung 
beantragen, daß seine Disziplinarstrafe gelöscht ist. 
Dieser Antrag ist beim Disziplinarrat einzubringen, 
der darüber mit Beschluß zu entscheiden hat. Die­
ser Beschluß ist dem Antragsteller sowie dem Kam­
meranwalt zuzustellen und dem Ausschuß der 
Rechtsanwaltskammer mitzuteilen. 

(2) Gegen diesen Beschluß steht dem Antragstel­
ler und dem Kammeranwalt das Rechtsmittel der 
Beschwerde nach Maßgabe der Bestimmungen des 
sechsten Abschnitts dieses Bundesgesetzes zu. 

Zehnter Abschnitt 

Sinngemäße Anwendung von Bestimmungen der 
Strafprozeßordnung 

§ 76. (1) Für die Berechnung von Fristen, die 
Beratung und Abstimmung, die Wiederaufnahme 
des Verfahrens und die Wiedereinsetzung gegen 
den Ablauf· von Fristen gelten sinngemäß die 
Bestimmungen der Strafprozeßordnung. 

(2) Im übrigen sind die Bestimmungen der Straf­
prozeßordnung im Disziplinarverfahren auch inso­
weit sinngemäß anzuwenden, als sich aus diesem 
Bundesgesetz nichts anderes ergibt und die Anwen­
dung der Bestimmungen der Strafprozeßordnung 
mit den Grundsätzen und Eigenheiten des Diszipli­
narverfahrens vereinbar ist. 

Elfter Abschnitt 

Aufsichtsrecht des Bundesministers für Justiz 

§ 77. (1) Das Aufsichtsrecht des Bundesministers 
für Justiz umfaßt die Sorge für die gesetzmäßige 
Führung der Geschäfte und die ordnungsgemäße 
Durchführung von Disziplinarverfahren. Zu diesem 
Zweck ist der Bundesminister für Justiz berechtigt, 
sich jederzeit von der Geschäftsführung des Diszi­
plinarrats und der Obersten Berufungs- und Diszi­
plinarkommission sowie vom Stand der anhängigen 
Disziplinarverfahren zu unterrichten und die Besei­
tigung diesbezüglicher Mißstände zu verlangen. 

(2) Werden die Mißstände nicht beseitigt, so ist 
der Bundesminister für Justiz berechtigt, den Diszi­
plinarrat aufzulösen, wenn die gesetzmäßige Füh­
rung der Geschäfte und die ordnungsgemäße 
Durchführung von Disziplinarverfahren nicht 

anders gewährleistet werden kann. In diesem Fall 
ist eine Neuwahl durchzuführen. 

(3) Der Ausschuß der Rechtsanwaltskammer hat 
zum Ende eines jeden Jahres dem Bundesminister 
für Justiz ein Verzeichnis der eingegangenen 
Anzeigen sowie der erledigten und der noch anhän­
gigen Disziplinarve·rfahren vorzulegen. 

Zwölfter Abschnitt 

Mitteilungen an die Öffentlichkeit 

§ 78. Mit Ausnahme der im § 70 vorgesehenen 
Mitteilungen und Bekanntmachungen sind Mittei­
lungen an die Öffentlichkeit über den Verlauf und 
die Ergebnisse eines Disziplinarverfahrens, über 
den Inhalt der Disziplinarakten sowie über den 
Inhalt einer nichtöffentlichen mündlichen Ver­
handlung und der Disziplinarentscheidungen 
untersagt. Der Rechtsanwalt, auf den sich das Dis­
ziplinarverfahren bezogen hat, darf jedoch über 
den Ausgang des Disziplinarverfahrens soweit 
berichten, als er damit nicht seine berufliche Ver­
schwiegenheitspflicht verletzt. 

Dreizehnter Abschnitt 

Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen, Aufhe­
bung, Vollziehung 

§ 79. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 
1990 in Kraft, soweit im folgenden nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Soweit sich durch die Bestimmungen über die 
Einrichtung der Disziplinarräte und der Obersten 
Berufungs- und Disziplinarkommission sowie über 
die in diesem Zusammenhang vorzunehmenden 
Wahlen Änderungen ergeben, sind die entsprechen­
den Maßnahmen bis zum 1. Juli 1991 zu treffen. 

(3) Die Bestimmungen über die feste Geschäfts­
verteilung (§ 15 Abs. 2, § 63 Abs. 3) treten mit 
1. Juli 1991 in Kraft; sie sind auf Verfahren vor 
dem Disziplinarrat, in denen der Einleitungsbe­
schluß nach dem 30~ Juni 1991 gefaßt wird, und auf 
Rechtsmittelverfahren vor der Obersten Berufungs­
und Disziplinarkommission, in denen das Rechts­
mittel nach dem 30. Juni 1991 beim Disziplinarrat 
eingebracht wird, anzuwenden. 

(4) Maßnahmen nach den Abs. 2 und 3 können 
bereits von dem der Kundmachung dieses Bundes­
gesetzes folgenden Tag an erlassen werden. Sie 
dürfen frühestens gleichzeitig mit denjenigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in Kraft tre­
ten, auf die sie sich gründen. 

(5) Im übrigen sind die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dieses Bundesgesetzes anhängigen Diszipli­
narverfahren nach diesem Bundesgesetz fortzufüh­
ren. Wegen Disziplinarvergehen, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes begangen wor­
den sind, dürfen jedoch Disziplinarstrafen und 
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einstweilige Maßnahmen, die nach den bisherigen 
Bestimmungen nicht oder nicht in dem Ausmaß 
vorgesehen waren, nicht verhängt werden. 

(6) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
tritt das Disziplinarstatut für Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter vom 1. April 1872, RGBI. 
Nr. 40, nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5 außer Kraft. 

(7) Verweisungen in diesem Bundesgesetz auf 
andere Rechtsvorschriften des Bundes sind als Ver-

weisungen auf die jeweils geltende Fassung zu ver­
stehen. Wird in anderen Bundesgesetzen auf 
Bestimmungen verwiesen, an deren Stelle mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes neue Bestim­
mungen wirksam werden, so sind diese Verweisun­
gen auf die entsprechenden neuen Bestimmungen. 
zu beziehen. 

§ 80. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Justiz betraut. 

3 
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VORBLATT 

Ziel: 

Auf Anregung des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags soll das Disziplinarrecht der Rechts­
anwälte und Rechtsanwaltsanwärter zeitgemäß gestaltet werden. 

Lösung: 

Dieses Ziel soll durch die Neuerlassung eines überarbeiteten Disziplinarstatuts für Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltsanwärter erreicht werden, das an die Stelle des bestehenden Disziplinarstatuts aus dem Jahr 
1872 tritt. 

Alternativen: 

Eine Novellierung des geltenden Disziplinarstatuts, was aber wegen des Umfangs der vorgesehenen 
Änderunge'n nicht zweckmäßig ist. 

EG-Konformität: 

EG-Regelungen im Bereich des Entwurfs bestehen nicht. 

Auswirkungen auf den Bundeshaushalt : 

Keine. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil: 

Auf Anregung des Österreichischen Rechtsan­
waltskammertags hat sich seit dem Jahr 1986 ein im 
Bundesministerium für Justiz eingerichteter 
Arbeitskreis mit einer Neugestaltung des Diszipli­
narrechts für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsan­
wärter befaßt. 

Diesem Arbeitskreis haben Vertreter des Öster­
reichischen Rechtsanwaltskammertags, der Ober­
sten Berufungs- und Disziplinarkommission für 
Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter und des 
Bundesministeriums für Justiz angehört. 

Grundlage der Arbeiten des Arbeitskreises war 
ein von der Vertreterversammlung des Öster­
reichischen Rechtsanwaltskammertags beschlosse-
ner Vorentwurf. . 

Auf dieser Grundlage wurde in Übereinstim­
mung mit den Vertretern der Rechtsanwaltschaft 
und den Mitgliedern der Obersten Berufungs- und 
Disziplinarkommission ein Entwurf erarbeitet, der 
im Frühjahr 1989 zur allgemeinen Begutachtung 
versendet wurde. Im Sommer und Herbst 1989 
wurden die im Begutachtungsverfahren vorge­
brachten Einwände und Vorschläge mit Vertretern 
des erwähnten Arbeitskreises durchbesprochen und 
der Entwurf überarbeitet. 

Der nunmehr vorliegende Entwurf soll im Fall 
seiner Gesetzwerdung das geltende, mehrfach 
novellierte Disziplinarstatut aus dem Jahr 1872, 
RGBI. Nr. 40, ablösen. 

Hauptzweck des Gesetzesvorhabens ist eine Ver­
besserung der bestehenden disziplinarrechtlichen 
Vorschriften, besonders durch eine zeitgemäße 
Fassung des Gesetzeswortlauts, durch die Beseiti­
gung von bestehenden Unklarheiten, aber vor allem 
auch durch inhaltliche Verbesserungen, die in 
erster Linie die Verbesserung der Rechtsstellung 
des Beschuldigten zum Ziel haben. Dabei sollen 
zwar die in der bisherigen Praxis bewährten Ein­
richtungen des anwaltlichen Disziplinarrechts im 
wesentlich beibehalten werden, da die grundsätzli­
che Verfassungsgemäßheit des geltenden anwaltli­
chen Disziplinarrechts in Österreich vom Verfas­
sungsgerichtshof auch in jüngster Zeit nicht in 
Frage gestellt worden ist. Daneben wird aber auch 

neueren disziplinarrechtlichen Vorstellungen Rech­
nung getragen. So wird insbesondere das vor allem 
von verschiedenen Anwaltsvereinigungen im Rah­
men des Begutachtungsverfahrens geforderte straf­
prozessuale Anklageprinzip teilweise in das Diszi­
plinarrecht übertragen (s. § 20 Abs. 2 und § 22 
sowie die Erläuterungen dazu). 

Abgesehen davon" wird der grundsätzliche Ver­
fahrensablauf des erstinstanzlichen Disziplinarver­
fahrens (Bestellung des Untersuchungskommissärs 
- Einleitungsbeschluß - mündliche Verhand-
1ung) beibehalten. Daß sowohl im erstinstanzlichen 
Disziplinarverfahren als auch im Rechtsmittelver­
fahren ergänzend die Bestimmungen der Strafpro­
zeßordnung anzuwenden sind, soweit sie mit den 
Grundsätzen und Eigenheiten des Disziplinarver­
fahrens vereinbar sind, entspricht bereits der bishe­
rigen Rechtsprechung, soll aber nunmehr im § 76 
ausdrücklich geregelt werden. 

Im wesentlichen beibehalten wird auch der gel­
tende Katalog der Disziplinarstrafen und einstwei­
ligen Maßnahmen (s. die §§ 16 und 19). Erwäh­
nenswert ist in diesem Zusammenhang jedoch die 
dem § 42 StGB nachempfundene Regelung des 
neuen § 3, mit dem das Institut der mangelnden 
Strafwürdigkeit von Bagatelldelikten auch in das 
anwaltliche Disziplinarrecht eingeführt wird. 
Ebenso hervorzuheben wäre in diesem Zusammen­
hang der neugeschaffene "Schuldspruch ohne 
Strafe" (§ 39) sowie der Umstand, daß der Diszipli­
narrat in Hinkunft die Disziplinarstrafe der Strei­
chung von der Liste nur mit qualifizierter Mehrheit 
verhängen können soll (§ 15 Abs. 4). 

Neu ist weiters, daß die Unabhängigkeit der Mit­
glieder des Disziplinarrats durch eine Verfassungs­
bestimmung abgesichert werden soll (§ 14 Abs. 1). 

Eine wesentliche Neuerung enthalten auch die 
§§ 15 Abs. 2 und 62 Abs. 3 des Entwurfs, in denen 
für die erkennenden Senate des Disziplinarrats und 
für die Senate der Obersten Berufungs- und Diszi­
plinarkommission der Grundsatz der festen 

. Geschäftsverteilung vorgesehen ist. 

Schließlich wäre als weitere wesentliche Neue­
rung im Bereich des Rechtsmittelverfahrens noch 
hervorzuheben, daß - auch im Hinblick auf Art. 6 
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Abs. 1 MRK - die mündliche Verhandlung vor 
der Obersten Berufungs- und Disziplinarkommis­
sion in Hinkunft auf Antrag des Beschuldigten 
grundsätzlich öffentlich sein soll (§ 51 Abs. 1). 
Ansonsten soll jedoch auch das Rechtsmittelverfah­
ren in seinen Grundzügen gleichbleiben. 

In materieller Hinsicht soll es bei den bestehen­
den, allgemeinen Disziplinartatbeständen der 
Berufspflichtenverletzung und der Beeinträchti­
gung von Ehre oder Ansehen des Standes bleiben, 
deren Inhalt nach der erst jüngst wieder zum Aus­
druck gekommenen Ansicht des Verfassungsge­
richtshofes (30. Juni 1988, B 1286/87) durchaus 
ausreichend konkretisierbar ist (s. § 1 Abs. 1 und 
die Erläuterungen dazu). An die Schaffung eines 
darüber hinausgehenden Katalogs gesetzlicher Dis­
ziplinartatbestände (Typen-Disziplinarrecht) ist 
daher nicht gedacht, zumal da auch in anderen Dis­
ziplinarordnungen das gelegentlich geforderte 
Typen-Disziplinarrecht nicht verwirklicht ist. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, 
daß - anders als in der Bundesrepublik Deutsch­
land, wo das Bundesverfassungsgericht die anwalt­
lichen Standesrichtlinien mangels gesetzlicher 
Grundlage für unwirksam erklärt hat - die vom 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertag erlasse­
nen Richtlinien für die Ausübung des Rechtsan­
waltsberufs Verordnungscharakter haben und auf 
ein~r ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung 
(§ 37 RAO) beruhen. 

Zusammenfassend soll also mit dem vorliegen­
den Gesetzesvorhaben der Rechtsanwaltschaft ein 
auf der bisherigen Rechtslage aufbauendes, aber in 
wesentlichen Punkten modernisiertes und verbes­
.sertes Disziplinarrecht zur Verfügung gestellt wer­
den, das unzweifelhaft auf dem Boden der Verfas­
sung steht und eine ordnungsgemäße und effektive 
Durchführung von Disziplinarverfahr.en durch die 
Disziplinarbehörden gewährleistet. 

Das Gesetzesvorhaben steht nicht im Wider­
spruch zum EG-Recht, da dieses keine Regelungen 
über den hier behandelten Rechtsbereich enthält. 

Die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers zur 
Erlassung des vorgeschlagenen Gesetzes gründet 
sich auf den Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG. . 

Ein finanzieller Mehraufwand für den Bund ist 
mit dem vorgesehenen Gesetzesvorhaben nicht ver­
bunden. 

Besonderer Teil: 

Zu § 1: 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
den bisherigen §§ 1 und 2 DSt. 

Der Abs. 1 enthält die bisher im § 2 DSt geregel­
ten allgemeinen gesetzlichen Disziplinartatbestände 
der Berufspflichtenverletzung und der Beeinträchti­
gung von Ehre oder Ansehen des Rechtsanwalts-

standes, wobei jedoch klargestellt wird, daß Vor­
aussetzung für die disziplinäre Verantwortlichkeit 
nur ein schuldhaftes Verhalten im strafrechtlichen 
Sinn sein kann (vg!. auch § 91 BDG 1979). Wie 
bereits im Allgemeinen Teil ausgeführt wurde, ist 
der Inhalt dieser allgemeinen Disziplinartatbe­
stände nach der erst jüngst wieder zum Ausdruck 
gekommenen Ansicht des· Verfassungsgerichtshofs 
(30. Juni 1988, B 1286/87) durchaus ausreichend 
konkretisierbar. Eine auf diese Tatbestände 
gestützte Verurteilung ist nach dieser Entscheidung 
jedenfalls dann verfassungskonform, wenn sie 
wegen einer Verletzung von Berufspflichten oder 
wegen eines Verstoßes gegen Ehre oder Ansehen 
des Standes erfolgt, die sich aus gesetzlichen Rege­
lungen oder' aus verfestigten Standesauffassungen 
ergeben, die in einer dem Klarheitsgebotdes Art. 7 
MRK entsprechenden Bestimmtheit feststehen; 
Hinweise für das Vorliegen einer verfestigten Stan­
desauffassung können sich etwa aus Standesrichtli­
nien oder der bisherigen Rechtsprechung ergeben. 

Im Abs. 2 wird nunmehr gesondert die sachliche 
Zuständigkeit des Disziplinarrats für die Behand­
lung von Disziplinarvergehen geregelt. 

Der Abs. 3 entspricht inhaltlich im wesentlichen 
dem bisherigen § 1 Abs. 1 DSt und verweist zur 
Abgrenzung auf die im § 23 RAO geregelte stan­
desrechtliche Aufsicht der Rechtsanwaltskammer. 

Der im bisherigen § 1 Abs. 2 DSt enthaltene Hin­
weis auf das Aufsichtsrecht des Bundesministers für 
Justiz ist hier entbehrlich und kann entfallen. Die 
abschließende Regelung des Aufsichtsrechts enthält 
nunmehr der vorgesehene' § 77. 

Zu § 2: 

Die vorgesehene Verjährungsbestimmung ent­
spricht in ihren Grurdzügen dem erst durch die 
DSt-Novelle 1980, BGB!. Nr.140, eingefügten 
§ 2 a DSt. 

Wegen der nunmehr im § 22 geregelten, geän­
derten Vorgangsweise bei der Verfahrenseinleitung 
unter Einbeziehung des Kammeranwalts und des 
Ausschusses der Rechtsanwaltskammer soll aber 
nuninehr im Abs. 1 Z 1 hinsichtlich des Beginns der 
kurzen Verjährungsfrist, innerhalb der ein Untersu­
chungskommissär bestellt werden muß, nicht mehr 
auf die Kenntnis des Disziplinarrats, sondern auf 
die Kenntnis des Kammeranwalts (§ 22 Abs. 1) 
abgestellt und gleichzeitig diese Frist von bisher 
sechs Monaten auf ein Jahr verlängert werden. 

Die im bisherigen § 29 a Abs. 5 DSt geregelte 
Sonderbestimmung für die vereinfachte Einleitung 
des Verfahrens bei Anzeigen zwischen Rechtsan­
wälten wird in das neue Disziplinarrecht nicht 
übernommen; es muß daher auch bei der Verjäh­
rungsregelung nicht mehr darauf Bedacht genom-
men werden. . 
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Zur Gänze rieu ist die im Abs. 1 Z 3 vorgesehene 
absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren, inner­
halb der das Disziplinarerkenntnis (erster Instanz) 
gefällt werden muß. Die Einführung einer derarti­
gen Frist wurde vor allem von verschiedenen 
Anwaltsvereinigungen angeregt; die dafür vorge­
schlagene Frist von fünf Jahren wäre jedoch zu 
kurz, da in diesem Fall der Disziplinarrat häufig in 
Zivilprozesse (zB Honorarprozesse ) hineinjudizie­
ren müßte, weil ja nur Strafprozesse die Verjäh­
rung unterbrechen. Die im Entwurf vorgesehene 
Frist von zehn Jahren wird auch vom Öster­
reichischen Rechtsanwaltskammertag als angemes­
sen angesehen. 

Die Z 1 des Abs. 2 entspricht dem bisherigen 
§ 2 a Abs. 2 DSt. Der hier verwendete Begriff des 
anhängigen strafgerichtlichen Verfahrens umfaßt 
nach der neueren Rechtsprechung der Strafgerichte 
(vgl. OGH 10. Dezember 1975, JBI. 1976, 325 ua.) 
auch gerichtliche Vorerhebungen. 

-~ 

Neu ist die Z 2 des Abs. 2, die eine Hemmung 
der Verjährungsfristen auch für den Fall vorsieht, 
daß die Berechtigung des Rechtsanwalts zur Aus­
übung der Rechtsanwaltschaft während des Fristen­
laufs erlischt, wenn also etwa der Rechtsanwalt auf 
die Ausübung der Rechtsanwaltschaft verzichtet 
hat. In diesem Fall soll die restliche Verjährungs­
frist erst wieder ab einer allfälligen Wiedereihtra­
gung in die Liste der Rechtsanwälte zu laufen 
beginnen, da ja vorher gegen den betreffenden 
Rechtsanwalt keine Verfolgungs schritte gesetzt 
werden können. Wie sich aus § 4 ergibt, tritt diese 
Hemmung auch bei Rechtsanwaltsanwärtern ein, 
und zwar sinngemäß für die Zeit, in der sie nicht in 
die Liste der Rechtsanwaltsanwärter eingetragen 
sind. 

Ebenfalls neu ist die im Abs. 2 Z 3 geregelte 
Hemmung der Verjährung, wenn ein Disziplinar­
verfahren wegen Abwesenheit (s. § 35 und § 41 

Abs. 4) oder Verhandlungs unfähigkeit des Re~hts­
anwalts nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen 
werden kann, die wegen der im Abs. 1 Z 3 einge­
führten, neuen Verjährungsfrist, innerhalb der das 
Disziplinarerkenntnis gefällt werden muß, erfor­
derlich wurde. 

Die Abs. 3 und 4 entsprechen im wesentlichen 
dem geltenden Recht. Neu ist allerdings im Abs. 4, 
daß die Verlängerung' der Verjährungsfrist durch 
ein neues Disziplinarvergehen in Hinkunft analog 
§ 58 Abs. 2 StGB nur dann eintreten soll, wenn es 
sich um ein "gleichartiges" Disziplinarvergehen 
handelt, wenn also etwa der Rechtsanwalt neuer­
lich dieselbe oder eine gleichartig~ Berufspflicht 
verletzt. 

Zu § 3: 

Mit dieser dem § 42 StGB nachgebildeten Rege­
lung soll - wie bereits im Allgemeinen Teil 
erwähnt - das Institut der mangelnden Strafwür-

digkeit von Bagatelldelikten auch in das anwaltli­
che Disziplinarrecht eingeführt werden. Durch die 
Formulierung ("ein Disziplinarvergehen ist vom 
Disziplinarrat nicht zu verfolgen") wird klarge­
stellt, daß eine Zurücklegung der Anzeige durch 
den Kammeranwalt (§ 22 Abs. 2) wegen mangeln­
der Strafwürdigkeit nach § 3 nicht möglich ist. Das 
Vorliegen der Voraussetzungen der mangelnden 
Strafwürdigkeit eines Disziplinarvergehens kann 
daher nur in einem Rücklegungs- oder Ablassungs­
beschluß im Vorverfahren sowie in einem Frei­
spruch des erkennenden Senats bejaht werden. Der 
Kammeranwalt kann jedoch einen Antrag in dieser 
Richtung stellen. 

Zu § 4: 

Wie bisher (§ 4 DSt) sollen die im Disziplinar­
statut für Rechtsanwälte geltenden Bestimmungen 
grundsätzlich auch auf Rechtsanwaltsanwärter 
anzuwenden sein, soweit nicht im einzelnen beson­
dere Regelungen getroffen werden, wie etwa im 
§ 16 Abs. 1 Z 3, wo für Rechtsanwälte und Rechts­
anwaltsanwärter jeweils gesonderte Disziplinarstra­
fen vorgesehen sind. 

Zu § 5: 

Auch die grundlegende Bestimmung über die 
Einrichtung der Disziplinarräte und der Kammer­
anwälte bei den einzelnen Rechtsanwaltskammern 
entspricht' im wesentlichen der bisherigen Rechts- i 

lage (§ 5 DSt). Durch die Neufassung der vorange­
henden Abschnittsüberschrift ("Disziplinarrat und 
Kammeranwalt") wird übrigens auch sprachlich 
hervorgehoben, daß es sich beim Kammeranwalt 
nicht etwa um ein Mitglied des Disziplinarrats, son­
dern um ein gesondertes Organ handelt. 

Daß die Mitgliederzahl der Disziplinarräte von 
der Größe der jeweiligen Rechtsanwaltskammer 
abhängig sein soll, entspricht der geltenden Rege­
lung des § 5 Abs. 2 DSt idF des Bundesgesetzes 
BGBI. NI. 524/1987. Nach den Vorstellungen der 
Vertreter des Österreichischen Rechtsanwaltskam­
mertags sollen jedoch die betreffenden Zahlen teil­
weise den nunmehrigen praktischen Bedürfnissen 
angepaßt werden. Außerdem wurde die Systematik 
mehr der für den Ausschuß der Rechtsanwaltskam­
mer geltenden Regelung (§ 26 RAO) angepaßt und 
- so wie dort- ein Stichtag (31. Dezember des 
Vorjahres) eingeführt. Neu ist auch, daß die im bis­
herigen Disziplinarstatut vorgesehene Trennung in 
Mitglieder und Ersatzmänner des Disziplinarrats 

. bes'eitigt wird; es soll daher nur noch eine entspre­
chende Anzahl gleichwertiger Mitglieder des Diszi­
plinarrats geben; eine Unterscheidung zwischen 
Mitgliedern und Ersatzmitgliedern ist erst bei der 
Zusammensetzung der Senate erforderlich. 

Der Abs, 3 regelt wie bisher die organisatorische 
Einrichtung der Kammeranwaltschaft, wobei 
jedoch eine genauere Regelung über die Anzahl 
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der Vertreter des Kammeranwalts (bisher: Substitu­
ten) getroffen wird. 

Zu § 6: 

Die Regelung über die Einrichtung eines gemein­
samen Disziplinarrats entspricht dem geltenden § 6 
DSt idF des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 524/1987. 

Zu § 7: 

Die Wahl des Präsidenten und der übrigen Mit­
glieder des Disziplinarrats sowie des Kammeran­
walts und seiner Stellvertreter wird im Ahs. 1 
grundsätzlich wie bisher (§ 7 Abs. 1 DSt) geregelt. 
Daß die bisher vorgesehene Wahl von Ersatzmän­
nern des Disziplinarrats entfällt, wurde bereits oben 
zu § 5 Abs. 2 ausgeführt. 

Für den Fall eines gemeinsamen Disziplinarrats 
ist allerdings abweichend von der bisherigen Rege­
lung vorgesehen, daß die gemeinsame Plenarver­
sammlung zur Wahl dieses Diszipiinarrats von der 
Kammer einberufen wird, an deren Sitz der 
gemeinsame Disziplinarrat zu errichten ist (und 
nicht von beiden Kammern gemeinsam). Damit soll 
im Ergebnis verhindert werden, daß die "kleinere" 
der beiden Rechtsanwaltskammern die Bestellung 
des gemeinsamen Disziplinarrats verhindert. 

Der Ahs. 2 ist neu. Damit soll ausdrücklich fest­
geschrieben werden, daß die Mitglieder des Diszi­
plinarrats und die Kammeranwälte (deren Stellver­
treter) bis Zur Löschung einer gegen sie verhängten 
rechtskräftigen Disziplinarstrafe nicht wählbar 
sind. Dadurch wird dem Grundsatz Rechnung 
getragen, daß im' Disziplinarverfahren nicht 
Rechtsanwälte entscheiden sollen, die selbst diszi­
plinarrechtlich verurteilt sind. Das Disziplinarstatut 
enthält zwar derzeit keine derartige Bestimmung, 
die Neuregelung entspricht jedoch der bei den 
Wahlvorschlägen geübten Praxis. 

Der Ahs. 3 weicht von der derzeitigen Regelung 
des § 7 Abs. 2 DSt ab und berücksichtigt das 
Gewaltenteilungsprinzip. 

Der Abs. 4 enthält die bisher im Disziplinarstatut 
fehlende ausdrückliche Regelung über die Wahl 
sowie die Anzahl der Vizepräsidenten des Diszipli­
narrats. 

Der Abs. 5 regelt die erforderlichen Verständi­
gungen vom Wahlergebnis (bisher § 7. Abs. 3 DSt), 
wobei die einzelnen Stellen genauer bezeichnet 
wurden; so ist insbesondere nicht wie bisher der 
Oberste Gerichtshof als solcher, sondern der Präsi­
dent der dort eingerichteten Obersten Berufungs­
und Disziplinarkommission genannt. Außerdem 
wurde eine Frist für die Vornahme der Verständi­
gung eingeführt. 

Zu § 8: 

Der § 8 regelt die Vertretung des Präsidenten des 
Disziplinarrats, wobei es hier nicht um den Vorsitz 

in einem Senat und die Vertretung dabei geht, son­
dern um die Funktion des Präsidenten als "Behör­
denleiter" . Eine solche ausdrückliche Regelung 
fehlt im bisherigen Disziplinarstatut, entspricht 
jedoch der bisherigen, ständigen Rechtsprechung 
der Obersten Berufungs- und Disziplinarkommis­
SlOn. 

Zu § 9: 

§ 22 DSt bestimmt derzeit lediglich, daß die 
Geschäftsordnung des Disziplinarrats von der 
"Rechtsanwaltskammer" festgesetzt wird. Nach 
dem Wortlaut der Subsidiaritätsklausel des § 28 
Abs. 2 RAO obliegt daher die Beschlußfassung 
über die Geschäftsordnung des Disziplinarrats der­
zeit an sich dem Ausschuß. Dies widerspricht aber 
der Systematik der RAO, da die Geschäftsordnun-

. gen der Rechtsanwaltskammern und die Satzungen 
der Versorgungseinrichtungen von der Plenarver­
sammlung mit qualifizierter Mehrheit zu beschlie­
ßen sind. Es soll daher im Abs. 1 klargestellt wer­
den, daß auch für die Festsetzung der Geschäfts­
ordnung des Disziplinarrats die Plenarversamm­
lung zuständig ist und dafür auch die für die ande­
ren Geschäftsordnungen vorgesehenen Formaler­
fordernisse gelten (§ 27 Abs. 4 zweiter Satz und 
Abs. 5 RA.O). 

Der Abs. 2 ermöglicht es den Kammern, in den 
Geschäftsordnungen für den Fall der Neuwahl des 
gesamten Disziplinarrats das vorzeitige Ausschei­
den von Mitgliedern (mit Ausnahme des Präsiden­
ten) vorzusehen, um so eine gleichmäßige Führung 
der Geschäfte zu gewährleisten. Dabei wird auf die 
in der Praxis bewährte Regelung für den Kammer­
ausschuß im § 25 Abs. 4 RAO abgestellt. Zusätzlich 
wird jedoch die dabei einzuhaltende Vorgangs­
weise (nicht mehr als ein Drittel pro Jahr, Bestim­
mung durch Los) festgelegt, wie sie derzeit in iihnli­
eher Weise in den Geschäftsordnungen der Rechts­
anwaltskammern geregelt ist. 

Zu § 10: 

Die Regelung enthält eine über den derzeitigen 
§ 7 Abs. 5 DSt hinausgehende, genauere Regelung. 
für .die Vertretung des Kammeranwalts. Den 
Bedürfnissen der Praxis entsprechend, soll der 
Kammeranwalt seine Aufgaben auch delegieren, 
also einen seiner Stellvertreter als gewillkürten Ver­
treter für den Fall seiner Verhinderung bestimmen 
können. 

Zu § 11: 

Diese Bestimmung regelt im Abs. 1 die Möglich­
keit der Ablehnung der Wahl durch den gewählten 
Rechtsanwalt bzw. der späteren Zurücklegung der 
Funktion. Die bisher im § 8 Abs. 2 DSt vorgesehene 
besondere Ablehnungsregelung für den Fall eines 
gemeinsamen Disziplinarrats ist auf Grund des 
neuen § 7 Abs. 3 hinfällig. 
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Anders als nach dem derzeitigen § 8 Abs. 3 DSt 
soll über die Rechtmäßigkeit der Ablehnung (bzw. 
der Zurücklegung) nicht die Plenarversammlung 
der Rechtsanwaltskammer entscheiden, da sich dies 
als nicht praktikabel erwiesen hat, sondern ein 
Senat des Disziplinarrats (der nach § 15 Abs.3 
zusammenzustellen ist). In diesem Zusammenhang 
soll auch die systemwidrige Ordnungsstrafenbe­
stimmungdes § 8 Abs. 4 DSt nicht übernommen 
werden. Eine Nichtbeachtung der Entscheidung 
des Disziplinarrats ist daher nach allgemeinen dis­
ziplinarrechtlichen Grundsätzen zu behandeln. 

Der Abs. 2 entspricht der bisherigen Regelung 
des § 8 Abs. 1 letzter Halbsatz DSt. 

Zu § 12: 

Die Regelung entspricht im Grundsätzlichen 
dem derzeitigen § 11 Abs. 1 DSt. Die V orausset­
zungen, unter denen der ebenfalls nach § 15 Abs. 3 
zu bildende Senat des Disziplinarrats dem Betroffe­
nen die vorläufige, weitere Ausübung seiner Funk­
tion genehmigen kann, wurden jedoch im Abs. 1 
allgemeiner gefaßt. Außerdem wird auch die vorhe­
rige Anhörung des Betroffenen ausdrücklich aufge­
tragen. Zum Begriff des gerichtlichen Strafverfah­
rens gilt das bereits zu § 2 Abs. 2 Z 1 Gesagte. 
Schließlich wird nunmehr auch hier - so wie im 

. § 11 - ausdrücklich gesagt, daß gegen die in die­
sem Zusammenhang ergangenen Entscheidungen 
des Disziplinarrats kein Rechtsmittel zulässig ist, 
was ohnedies der bisherigen Praxis entspricht. 

Der neue § 13 regelt das endgültige Erlöschen 
des Amtes. Anders als derzeit nach § 11 Abs. 2 DSt 
soll das Amt bei einer etwaigen vorangehenden 
strafrechtlichen Verurteilung nicht schon mit die­
ser, sondern erst im Zeitpunkt der Rechtskraft des 
verurteilenden Disziplinarerkenntnisses erlöschen. 
Darüber hinaus sollen aber nunmehr auch die son­
stigen Gründe für das Erlöschen des Amtes aus­
drücklich festgelegt werden. Damit wird klarge­
stellt, daß eine Amtsenthebung aus anderen Grün­
den nicht möglich ist. Außerdem wird ausdrücklich 
gesagt, daß und wann das freigewordene Amt neu 
zu besetzen ist, nämlich bei der nächsten auf das 
Freiwerden folgenden Vollversammlung der 
Rechtsanwaltskammer. 

Die bisher im § 11 Abs. 2 DSt ausdrücklich gere­
gelte Möglichkeit einer Wiederwahl ergibt sich 
nunmehr aus der allgemeinen Regelung des § 7 
Abs.2. 

Zu § 14: 

Eine ausdrückliche Regelung über die Unabhän­
gigkeit der Mitglieder des Disziplinarrats fehlt bis . 
jetzt im Disziplinarstatut. Diese soll daher im 
Abs. 1 verfassungsrechtlich abgesichert werden. 
Wenn auch im Bereich der Selbstverwaltung ein 
Weisl.lngsrecht staatlicher Organe ausgeschlossen 
ist, so ist eine derartige Bestimmung· dennoch 

zweckmäßig, um auch ein allfälliges Weisungsrecht 
innerhalb der Selbstverwaltung mit Sicherheit aus­
zuschließen. 

Mit dieser Bestimmung wird auch zum Ausdruck 
igebracht, daß das nunmehr im § 77 geregelte Auf­
sichtsrecht des Bundesministers für Justiz diesen 
nur ermächtigt, allgemein auf die Beseitigung von 
Mißständen im Bereich der Disziplinargerichtsbar­
keit einzuwirken, daß ihm aber selbstverständlich 
keine Einflußnahme auf die Entscheidung eines 
Disziplinarrats im Einzelfall zukommt. 

Der Abs. 2 entspricht inhaltlich der bisherigen 
Regelung des § 10 DSt über die Unentgeltlichkeit 
der Tätigkeit der Disziplinarorgane. Es soll jedoch 
auch sprachlich hervorgehoben werden, daß es sich 
hier um ein "Ehrenamt" handelt. 

Zu § 15: 

Die bisher im § 25 DSt idF der DSt-Novelle 
1985, BGBL Nr. 480, geregelte Bestimmung über 
die Disziplinarsenate erster Instanz wurde aus 
systematischen Gründen und wegen ihrer grund­
sätzlichen Bedeutung in diesen Abschnitt des 
Disziplinarstatuts vorverlegt. 

Der Abs. 1 sieht wie bisher Senate mit grundsätz­
lich fünf Mitgliedern vor, wobei allerdings aus­
drücklich auf die im § 29 des Entwurfs (bisher 
§ 29 a DSt) geregelte Ausnahme verwiesen wird 
(Einberufung eines Dreiersenats). Die Regelung 
über den Senatsvorsitz wurde genauer als bisher 
gefaßt, und zwar ähnlich der allgemeinen V ertre~ 
tungsregelung des § 8. Außerdem soll - so wie' im 
Beamtendisziplinarrecht (§ 101 Abs. 1 BDG 1979) 
- ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet werden, 
daß jedes Mitglied des Disziplinarrats mehreren 
Senaten angehören kann. Dies soll die Handha­
bung der nunmehr im Abs. 2 für den erkennenden 
Senat vorgesehenen festen Geschäftsverteilung 
erleichtern. 

Auch wenn dies nach der bisherigen Rechtspre­
chung des VfGH grundsätzlich nicht erforderlich 
wäre, soll - wie bereits erwähnt - im Ab s. 2 für 
den erkennenden Senat des Disziplinarrats das 
Prinzip der festen Geschäftsverteilung eingeführt 
werden, um verstärkt rechtsstaatlichen Anforderun­
gen gerecht zu werden. Die Regelung entspricht 
§ 101 Abs. 4 BDG 1979, wobei jedoch nicht auf das 
Kalenderjahr abgestellt wird, sondern auf den Zeit­
abschnitt zwischen den jährlichen Vollversammlun­
gen der Rechtsanwaltskammer, da ja in dieser die 
Mitglieder des Disziplinarrats gewählt werden (§ 7 
Abs. 1). Die Geschäftsverteilung soll durch 
Anschlag in der Rechtsanwaltskammer bekanntzu­
geben sein. 

Die bisher seit der erwähnten DSt-Novelle 1985 
allgemein für die Zusammensetzung der Senate 
durch den Präsidenten des Disziplinarrats geltende 
Regelung des § 25 Abs. 2 DSt wird im Abs. 3 für 
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die im Pisziplinarverfahren sonst tätig werdenden 
Senate beibehalten, also insbesondere für das V or­
verfahren, da hier eine starre Senatszusammenset­
zung nach Ansicht der Vertreter des Öster­
reichischen Rechtsanwaltskammertags nicht prakti­
kabel wäre. Die Unterscheidung ist auch sachlich 
vertretbar. 

Der erste Satz des Abs. 4 entspricht dem gelten­
den § 25 Abs. 3 DSt. Weiters wird aber nunmehr im 
zweiten Satz festgelegt, daß der Disziplinarrat die 
schwerste Disziplinarstrafe, also die Streichung, 
nur mit qualifizierter Mehrheit (4 : 1) verhä~gen 
darf. Für die Oberste Berufungs- und Disziplinar­
kommission ist übrigens eine besondere Regelung 
nicht erforderlich, da hier der Senat nur aus vier 
Mitgliedern besteht, sodaß ohnedies immer eine 
entsprechend qualifizierte Mehrheit (3 : 1) vorlie­
gen muß. 

Zu § 16: 

Der Abs. 1 enthält den Katalog der Disziplinar­
strafen und entspricht inhaltlich weitgehend dem 
bisherigen § 12 Abs. 1 DSt. Es soll aber die Ober­
grenze der Geldbuße auf 500 000 Sangehoben 
werden. Die bisherige Höhe (360000 S) geht auf 
die DSt-Novelle 1980, BGBl. Nr. 140, zurück und 
hängt mit der bisherigen Regelung des § 17 Abs. 6 
DSt über die Anrechnung einstweiliger Maßnah­
men auf Geldbußen zusammen. Durch die nun­
mehr vorgesehene Anrechnungsregelung (§ 19 
Abs.6) besteht jedoch keine Notwendigkeit mehr, 
eine derart "unrunde" Strafobergrenze festzulegen. 
Die nunmehrige Obergrenze von 500 000 S ent­
spricht übrigens auch der Geldbußenobergrenze bei 
den Notaren (§ 158 Abs. 1 Z 2 NO). 

Nicht übernommen wurde die bisher für Rechts­
anwaltsanwärter zusätzlich vorgesehene Diszipli­
narstrafe des Verlustes des Substitutionsrechts, da 
diese Strafe mangels praktischer Bedeutung kaum 
angewendet wurde. 

Außerdem wurde statt der bisherigen, sprachlich 
überholten Bezeichnung "Einstellung der Aus­
übung der Rechtsanwaltschaft" der allgemein ver­
ständlichere Begriff "Untersagung der Ausübung 
der Rechtsanwaltschaft" gewählt. 

Der Abs. 2 enthält die wesentlichsten Strafbe­
messungsgründe, die bei der Auswahl der Art und 
der Höhe der Strafe zu berücksichtigen sind. Für 
Geldbußen wurde nunmehr ausdrücklich geregelt, 
daß auch auf die finanziellen Verhältnisse des 
Betroffenen Bedacht zu nehmen ist, wie dies der­
zeit in der Praxis ohnedies gehandhabt wird. Im 
übrigen werden analog die besonderen Erschwe­
rungs- und Milderungsgründe des StGB (§§ 33 f.) 
heranzuziehen sein, was derzeit schon herrschende 
Rechtsprechung ist. 

Der Abs. 3 übernimmt sinngemäß das Absorp­
tionsprinzip des StGB. Auf Wunsch des Öster-

reichischen Rechtsanwaltskammertags soll außer­
dem dem Disziplinarrat die Möglichkeit einge­
räumt werden, bei Verhängung der Disziplinarstra­
fen der Geldbuße und der Untersagung der Aus­
übung der Rechtsanwaltschaft als Nebenstrafe auch 
das Verbot der Aufnahme von Rechtsanwaltsan­
wärtern zur praktischen Verwendung (§ 2 RAO) 
aussprechen zu können. Dieses Verbot soll generell 
mit drei Jahren begrenzt sein. Die Verhängung die­
ser Nebenstrafe kommt vor allem in Betracht, wenn 
unter Bedachtnahme auf die Art des Disziplinarver­
gehens die Gefahr besteht, daß der Rechtsanwalt 
seiner Pflicht zur Ausbildung des Rechtsanwaltsan­
wärters nach § 21 b RAO nicht gehörig nach­
kommt.. Durch diese Nebenstrafe soll allerdings 
nicht in bestehende Ausbildungsverhältnisse einge­
griffen, sondern nur verhindert werden, daß der 
Rechtsanwalt neue Ausbildungsverhältnisse be­
gründet. Bei Verbindung mit der Disziplinarstrafe 
der Untersagung der Ausübung der Rechtsanwalt­
schaft wird die Nebenstrafe erst nach Abschluß der 
Zeit, für die die Ausübung der Rechtsanwaltschaft 
untersagt worden ist, wirksam. Während der Zeit, 
in der dem Rechtsanwalt die Ausübung der Rechts­
anwaltschaft untersagt ist, kann er ohnedies keine 
Rechtsanwaltsanwärter ausbilden, weil auch die 
Ausbildung von Rechtsanwaltsanwärtern unter den 
Begriff der "Ausübung der Rechtsanwaltschaft" 
fällt. Außerdem soll das Verbot der Aufnahme von 
Rechtsanwaltsanwärtern auch als Zusatzstrafe im 
Sinn der §§ 31 und 40 StGB verhängt werden kön­
nen. 

Im übrigen soll als Zusatzstrafe im Sinn der 
§§ 31, 40 StGB nur eine gleichartige Strafe (also 
etwa eine zusätzliche Geldbuße bzw. eine Verlän­
gerung der Untersagung der Ausübung der Rechts­
anwaltschaft innerhalb der Höchstdauer von einem 
Jahr) oder eine strengere Strafe in Betracht kom­
men. Ist das bei Gesamtbeurteilung aller dem 
Beschuldigten angelasteten Disziplinarvergehen 
(bei einheitlicher Strafbemessung) nicht ange:mes­
sen, so ist von der Verhängung einer Zusatzstrafe 
für das spiiter hervorgekommene Disziplinarverge­
hen abzusehen (§ 40 zweiter Satz StGB). 

Der Abs.4 entspricht im wesentlichen dem § 12 
Abs. 1 lit. b zweiter Halbsatz DSt, wobei jedoch 
klargestellt wird, daß die Geldbuße immer der an 
sich zur Ausübung der Disziplinargewalt zuständi­
gen Rechtsanwaltskammer zufließen soll, also der 
Kammer, in deren Bereich in der Regel das diszipli­
näre Verhalten gesetzt worden ist, und zwar auch 
dann, wenn etwa das Disziplinarverfahren delegiert 
wird oder wenn der Beschuldigte im Lauf des Ver­
fahrens in eine andere Rechtsanwaltskammer über­
wechselt. 

Zu § 17: 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
dem bisherigen § 13 DSt und enthält zwei histori­
sche, materielle Disziplinartatbestände: Die 
Erschleichung der Eintragung in die Liste und den 
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sogenannten Suspensionsbruch. Die Formulierung 
wurde jedoch vereinfacht. Außerdem wurde die 
Wendung "ungeachtet eines gesetzlich entgegen­
stehenden Hindernisses" des bisherigen § 13 lit. a 
DSt nicht übernommen, da sich diese Vorausset­
zung schon aus dem Begriff "erschleichen" ergibt. 
Neu ist nur der letzte Halbsatz, der es dem Diszi­
plinarrat ermöglichen soll, im Ausnahmefall beson­
~ere (mildernde) Umstände des Falles zu berück­
sichtigen. Auch hier werden die Milderungsgründe 
des § 34 StGB sinngemäß heranzuziehen sein. Im 
Fall der Erschleichung der Eintragung in die Liste 
könnte etwa mildernd wirken, daß es sich um eine 
"Jugendsünde" des Rechtsanwalts gehandelt hat. 

Zu § 18: 

Der erste Satz dieser Bestimmung regelt die drei­
jährige "Sperrfrist" bei der Streichung. Daß diese 
Regelung - ebenso wie übrigens der § 17 - auch 
für Rechtsanwaltsanwärter gilt, ergibt sich bereits 
aus § 4 und muß daher hier nicht noch einmal 
gesagt werden. Anders als bisher (§ 14 DSt) wird 
aber nunmehr klargestellt, daß der von der Liste 
gestrichene Rechtsanwalt ab der Streichung die 
Rechtsanwaltschaft insgesamt drei Jahre nicht aus­
üben darf. Im Fall einer erfolglosen VfGH­
Beschwerde des gestrichenen Rechtsanwalts, der 
der VfGH aufschiebende Wirkung zuerkannt 
hatte, wird daher die Zeit, die der Rechtsanwalt 
wegen der Zuerkennung der aufschiebenden Wir­
kung vorübergehend wieder in der Liste der 
Rechtsanwälte eingetragen war, nicht in die drei­
jährige .Frist eingerechnet. Das war nach der der­
.zeitigen Regelung strittig und wäre auch nach der 
im versendeten Entwurf enthaltenen Regelung 
nicht eindeutig gewesen. Die andere Lösungsmög­
lichkeit, nach der die Sperrfrist auch dann nur drei 
Jahre ab der Streichung dauern würde, wenn der 
Rechtsanwalt in der Zwischenzeit auf Grund einer 
VfGH-Beschwerde wieder ~ingetragen war, ist des­
wegen nicht sinnvoll, da in diesem Fall die zeitli­
chen Auswirkungen der Streichung kürzer sein 
könnten als bei der geringeren Disziplinarstrafe der 
Untersagung der Ausübung der Rechtsanwaltschaft 
bis zur Dauer eines Jahres. 

Der zweite Satz übernimmt die grundSätzliche 
Regelung des geltenden § 15 DSt. Es handelt sich 
hier lediglich um einen klarstellenden Hinweis auf 
die - unabhängig vom Abs. 1 - nach § 5 Abs. 2 
RAO bestehende Möglichkeit für den Ausschuß 
der Rechtsanwaltskammer, die Eintragung in die 
Liste wegen Vertrauensunwürdigkeit zu verwei­
gern, und nicht um eine eigene disziplinarrechtliche 
Regelung. Dies soll auch durch das Gesetzeszitat 
klargestellt werden.. Durch das Gesetzeszitat 

, erübrigt sich auch die'Rechtsmitteiregelung des bis­
herigen § 15 Abs. 2 DSt. Da es sich hier eben um 
eine Maßnahme des Ausschusses nach § 5 Abs. 2 
RAO handelt, ergibt sich selbstverständlich auch 
die Rechtsmittelbefugriis aus der RAO (§ 5 a). 

Die nach dem geltenden § 15 Abs. 1 letzter Satz 
DSt gegebene Möglichkeit, daß die Kammer, von 
deren Liste die Streichung erfolgt ist, die Eintra­
gung auch dann verweigern kann, wenn die Eintra­
gung vorher in die Liste einer anderen Kammer 
erwirkt worden wäre, paßt nicht in das Disziplinar­
statut und soll daher nicht übernommen werden. Es 
besteht im übrigen auch kein inhaltliches Bedürfnis 
nach Aufrechterhaltung dieser Regelung. 

Zu § 19: 

Die bisher im § 17 DSt geregelten einstweiligen 
Maßnahmen werden in einem eigenen Vi e r t e n 
Ab s c h n i t t (§ 19) zusammengefaßt, um auch 
systematisch zu unterstreichen, daß es sich hier 
nicht um Strafen, sondern um sichernde Maßnah­
men handelt. 

Die Abs. 1 bis 5 entsprechen weitgehend der gel­
tenden Regelung im § 17 Abs. 1 bis 5 DSt. Zum 
Begriff des gerichtlichen Strafverfahrens im Abs. 1 
Z 1 gilt das bereits zu § 2 Abs. 2 Z 1 Gesagte. 

Im Abs. 3 Z 1 ist neu, daß das im § 16 Abs. 3 als 
Nebenstrafe eingeführte Verbot der Aufnahme von 
Rechtsanwaltsanwärtern zur praktischen Verwen­
dung aus den dort genannten Gründen auch als 
einstweilige Maßnahme verhängt werden können 
soll. Außerdem wird so wie im § 16 Abs. 1 auch 
hier statt der Bezeichnung "Einstellung der Aus­
ubung der Rechtsanwaltschaft" der Begriff "Unter­
sagung der Ausübung der Rechtsanwaltschaft" ver­
wendet. 

Im Abs. 3 Z 2 wurde statt des bisher verwende­
ten, irreführenden Begriffs der "teilweisen oder 
gänzlichen Entziehung des Substitutionsrechts" die 
aussagekraftigere Formulierung "Entziehung des 
Rechts, einen Rechtsanwalt vor bestimmten oder 
allen Gerichten oder Verwaltungsbehörden zu ver­
treten" verwendet. Während sich im übrigen - wie 
bereits oben zu § 16 erwähnt - die Entziehung des 
Rechts, als Substitut des Rechtsanwalts aufzutreten, 
als Disziplinarstrafe nicht bewährt hat und daher 
als solche in den § 16 Abs. 1 Z 3 nicht mehr aufge­
nommen wurde, ist sie als einstweilige Maßnahme 
vor allem geeignet, mögliche Nachteile für die 
Interessen der rechtsuchenden Bevölkerung hintan­
zuhalten, sodaß sie hier als einstweilige Maßnahme 
beibehalten werden soll. 

Im Abs. 5 wurde statt des Begriffs "Oberstaats­
anwalt" in Übereinstimmung mit dem Staats an­
waltschaftsgesetz die Behördenbezeichnung 
"Oberstaatsanwal tschaft" verwendet. 

Inhaltlich geändert wurde der neue Abs. 6 über 
die Anrechnung der einstweiligen Maßnahmen auf 
eine nachfolgende Disziplinarstrafe. Hier soll nun­
mehr allgemein der Grundsatz gelten, daß einstwei­
lige Maßnahmen bei der Verhängung von Diszipli­
narstrafen angemessen zu berücksichtigen sind. 
Ausdrücklich ausgenommen von der angemessenen. 

1188 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 21 von 37

www.parlament.gv.at



22 1188 der Beilagen 

Berücksichtigung der einstweiligen Maßnahmen 
soll lediglich die Disziplinarstrafe der Verlänge­
rung der praktischen Verwendung über einen 
Rechtsanwaltsanwärter werden, da dies dem Aus­
bildungszweck der praktischen Verwendung zuwi­
derlaufen würde. Daß bei den Disziplinarstrafen 
des schriftlichen Verweises und der Streichung von 
der Liste keine zeitliche Berücksichtigung einstwei­
liger Maßnahmen möglich ist, ergibt sich von selbst 
und muß nicht ausdrücklich gesagt werden. 

"Angemessen berücksichtigen" bedeutet, daß der 
Disziplinarrat das Ausmaß der Anrechnung nach 
den konkreten Umständen des Einzelfalls zu 
bemessen hat. In diesem Sinn wird auch von der 
bisher vorgesehenen festen Anrechnung einstweili­
ger Maßnahmen auf Geldbußen (§ 17 Abs. 6 letzter 
Satz DSt) abgegangen, da das Disziplinarstatut 
kein Tagessatzsystem kennt, sondern bei Bemes­
sung der Geldstrafe auf die Einkommens- und Ver­
mögensverhältnisse des Beschuldigten lediglich 
Bedacht zu nehmen ist (§ 16 Abs. 2 des Entwurfs). 
Eine absolute, zeitliche Anrechnung soll nur noch· 
zwischen der einstweiligen Maßnahme der vorläu­
figen Untersagung der Ausübung der Rechtsan­
waltschaft und der korrespondierenden Diszipli­
narstrafe der Untersagung der Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft stattfinden, ebenso zwischen 
der neu eingeführten einstweiligen Maßnahme des 
vorläufigen Verbots der Aufnahme 'von Rechtsan­
waltsanwärtern zur praktischen Verwendung und 
der damit korrespondierenden Disziplinarneben­
strafe ; nur diese Fälle sind unmittelbar vergleich­
bar. 

Zu den §§ 20 H.: 

Allgemeines: 

Bei den hier geregelten Bestimmungen über das 
erstinstanzliche Disziplinarverfahren ergeben sich 
wesentliche Änderungen durch die schon im Allge-

. meinen Teil erwähnte teilweise Einführung des 
strafprozessualen Anklageprinzips. Die grundSätz­
liche Regelung dazu enthält § 20 Abs. 2, die nähere 
Ausformung der § 22. 

Besonderes: 

Zu § 20: 

. Der Abs. 1 enthält nunmehr die Regelung über 
die örtliche Zuständigkeit des Disziplinarrats und 
entspricht inhaltlich dem geltenden § 26 DSt. Neu 
ist, daß nunmehr auf Grund des neuen § 22 Abs. 1 
im ersten Satz darauf abgestellt wird, wann der 
Kammeranwalt vom Verdacht des Disziplinarver­
gehens Kenntnis erlangt hat. Der zweite Satz gilt 
für Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen zwei Dis­
ziplinarräten, wobei jedoch die bisherigen besonde­
ren Verfahrensregelungen des § 26 Abs. 2 DSt weg­
gelassen wurden. Es sind daher für die - ohne 

mündliche Verhandlung - zu treffende Entschei­
dung der Obersten Berufungs- und Disziplinar­
kommission die sonst für diese geltenden V or­
schriften anzuwenden. 

Der Abs. 2 enthält den bereits erwähnten Grund­
satz, daß ein Disziplinarverfahren nur auf Antrag 
des Kammeranwalts eingeleitet werden darf (was 
selbstverständlich auch für eine Wiederaufnahme 

"des Verfahrens zum Nachteil des Beschuldigten 
gilt). In der Folge soll es jedoch beim bisherigen 
System bleiben, nach dem der Disziplinarrat das 
Verfahren - selbstverständlich wie bisher unter 
Einbeziehung des Kammeranwalts - von Amts 
wegen weiterführt. Daß das Anklageprinzip nicht 
zur Gänze verwirklicht wird, ist übrigens durch die 
ständige Rechtsprechung des VfGH gedeckt, 
wonach der den Anklageprozeß fordernde Art. 90 
Abs. 2 B-VG in seiner formellen Bedeutung nur für 
die Straf justiz der Gerichte, nicht aber auch für das 
Disziplinarverfahren gilt. 

Der Abs. 3 ist neu und enthält für den Diszipli­
narrat und den Kammeranwalt eine dem § 3 StPO 
nachempfundene Regelung. 

Zu § 21: 

Diese Bestimmung regelt ganz allgemein die 
Stellung des Kammeranwalts im Disziplinarverfah­
ren und entspricht in verkürzter Form dem bisheri­
gen § 24 Abs. 1, 2 und 4 DSt. Die bisherige Rege­
lung des Abs. 3 über die Akteneinsicht des Kam­
meranwalts wurde weggelassen. Die Akteneinsicht 
des Kammeranwalts ist nunmehr in gleicher Weise 
geregelt wie die des Beschuldigten (s. § 27 Abs. 5, 
§ 31 Abs. 3 und § 48 Abs. 3). 

Zu § 22: 

Entsprechend dem im § 20 Abs. 2/ enthaltenen 
Grundsatz, regelt der neue § 22 die konkrete V or­
gangsweise bei der Einleitung des Disziplinarver­
fahrens. 

Nach Abs. 1 sollen in Hinkunft alle beim Diszi­
plinarrat und bei der Rechtsanwaltskammer einlan­
genden Disziplinaranzeigen dem Kammeranwalt 
zugeleitet werden. Dies gilt sinngemäß auch für 
jeden anderen Verdacht eines Disziplinarverge­
hens, der auf andere Weise dem Disziplinarrat oder 
der Rechtsanwaltskammer Zur Kenntnis kommt. In 
Zukunft soll also nicht mehr der Disziplinarrat 
selbst, sondern der Kammeranwalt unter Einbezie­
hung des Ausschusses die erforderliche Erstprüfung 
vornehmen und "den Spreu vom Weizen sondern". 

Der Abs. 2 regelt zunächst die Voraussetzungen, 
unter denen der Kammeranwalt die Anzeige 
zurücklegen kann, was im weiteren Sinn zu verste­
hen ist und sich selbstverständlich auch auf den 
nicht in Form einer förmlichen Disziplinaranzeige 
zur Kenntnis gelangten Verdacht eines Disziplinar-
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vergehens bezieht. Die Zurücklegung soll nur erfol­
gen, wenn nach Ansicht des Kammeranwalts kein 
Disziplinarvergehen im Sinn des § 1 Abs. 1 vorliegt 
oder Verjährung gegeben ist. Eine Zurücklegung 
wegen mangelnder Strafwürdigkeit (§ 3) ist daher 
ausgeschlossen. Ist eine Entsc'heidung des Kammer­
anwalts auf Grund der vorliegenden Unterlagen 
nicht möglich, so kann er vorher die im Abs. 4 auf­
gezählten (wenig Zeitaufwand erfordernden) Erhe­
bungen durchführen. 

Die Zurücklegung hat zur Folge, daß kein Diszi-
. plinarverfahren eingeleitet wird, also der Diszipli­
narrat mit der Angelegenheit nicht befaßt wird. Der 
Kammeranwalt soll daher über die Zurücklegung 
nicht allein entscheiden, sondern damit auch den 
Ausschuß der Rechtsanwaltskammer befassen, des­
sen Weisungen er unterworfen ist. Teilt der Aus­
schuß die Ansicht des Kammeranwalts, so bleibt es 
bei der Zurücklegung der Anzeige, wobei es aber 
dem Ausschuß selbstverständlich im Rahmen seiner 
ihm nach § 23 RAO zukommenden Kompetenzen 
offensteht, allenfalls Maßnahmen der standesrecht­
lichen Aufsicht zu ergreifen (s. auch § 1 Abs. 3 des 
Entwurfs). 

Bleibt es bei der Zurücklegung, so hat der Aus­
schuß den Anzeiger zu verständigen, daß seine 
Anzeige nicht weiterverfolgt wird. 

Teilt der Ausschuß die Ansicht des Kammeran­
walt~ nicht, so trägt er ihm die Disziplinarverfol­
gung auf. In diesem Fall oder wenn. bereits der 
Kammeranwalt der Ansicht ist, daß die V orausset­
zungen für eine Zurücklegung nach Abs. 2 nicht 
vorliegen, hat er nach Abs. 3 beim Disziplinarrat 
die Bestellung eines Untersuchungskommissärs 
(§ 27) zu beantragen. Ab diesem Zeitpunkt soll 
dann das Disziplinarverfanren im wesentlichen wie 
bisher ablaufen. 

Solange der Angez~igte keine Äußerung nach 
Abs. 4 abgegeben hat, soll der Kammeranwalt seine 

. Entscheidung über die Zurücklegung wieder rück­
gängig machen können (Abs.5). Lag jedoch vor 
der Zurücklegung bereits eine Äußerung des Ange­
zeigten nach Abs. 4 vor, so ist eine Fortsetzung des 
Verfahrens nur unter den Voraussetzungen der 
Wiederaufnahme zulässig (§ 76 Abs. 1). 

Zu § 23: 

Der Abs. 1 entspricht im wesentlichen dem gel­
tenden § 16 DSt; es wurden lediglich sprachliche 
Verbesserungen vorgenommen. Außerdem ist in 
Übereinstimmung mit § 84 Abs. 1 StPO vorgese­
hen, daß die Anzeige des Disziplinarrats nicht an 
das Strafgericht, sondern an die Staatsanwaltschaft 
gerichtet wird. 

Der Abs. 2 über das Verbot der Fällung eines 
Disziplinarerkenntnisses bis zum Abschluß des 
gerichtlichen Strafverfahrens entspricht dem § 16 
Abs.2 DSt idF der Novelle 1980, BGBI. Nr. 140. 

Zum Begriff des gerichtlichen Strafverfahrens im 
Abs. 1 Z 1 gilt das bereits zu § 2 Abs. 2 Z 1 
Gesagte. 

Zu § 24: 

Der Abs. 1 regelt die erforderlichen Verständi­
gungspflichten der Strafgerichte und entspricht im 
wesentlichen dem geltenden § 18 erster Satz DSt, 
wobei allerdings im Hinblick auf § 22 Abs. 1 nun­
mehr unmittelbar der Kammeranwalt und nicht 
mehr der Disziplinarrat verständigt werden soll . 
Zum Begriff des gerichtlichen Strafverfahrens im 
Abs. 1 Z 1 gilt das bereits zu § 2 Abs. 2 Z 1 
Gesagte. 

Der Abs. 2 erweitert die derzeit nur für Strafge­
richte ausdrücklich ausgesprochene Verpflichtung 
zur Gewährung von Akteneinsicht auf alle Gerichte 
und Verwaltungsbehörden und übernimmt die all­
gemeine Formulierung des Art. 22 B-VG ("wech­
selseitige Hilfeleistung im Rahmen ihres gesetzmä­
ßigen Wirkungsbereichs"). Ebenso wird klarge­
stellt, daß im selben Umfang auch der Disziplinar­
rat zur Amtshilfe verpflichtet ist. Eine solche ein­
fachgesetzliche Regelung ist erforderlich, da sich 
die nach Art. 22 B-VG zu leistende Amtshilfe nicht 
auch unmittelbar auf die Organe der Selbstverwal­
tungskörper bezieht (vgl. Walter, Österreichisches 
Bundesverfassungsrecht, 402; Walter ~ Mayer, 
Grundriß des Österreichischen Bundesverfassungs­
rechts 6, 201). 

Zu § 25: 

Diese Bestimmung sieht die Möglichkeit der 
Delegierung an einen anderen Disziplinarrat wegen 
Befangenheit des gesamten Disziplinarrats oder aus 
anderen wichtigen Gründen vor, wie dies bisher 
schon im § 27 DSt geregelt ist. Als "andere wich­
tige Gründe" für eine Delegierung kommen etwa 
verfahrensökonomische Überlegungen in Betracht. 

Im Abs. 1 ist neu, daß auch der Disziplinarrat 
selbst einen Delegierungsantrag stellen kann. Wie 
bisher soll über die Delegierung die Oberste Beru­
fungs- und Disziplinarkommission entscheiden. 
Hinsichtlich des Verfahrens gilt das oben zum § 20 
Abs. 1 Gesagte. . 

Der Abs. 2 regelt die Frist für die Einbringung 
derartiger Anträge durch den Disziplinarbeschul­
digten und den Kammeranwalt. Neu ist die Verlän­
gerung der Frist auf zwei Wochen. Außerdem soll 
ausdrücklich geregelt werden, daß auch die nach­
trägliche Einbringung befristet ist und in diesem 
Fall auch die Einhaltung der Frist: glaubhaft 
gemacht werden muß. Die zweiwöchige Frist gilt 
nur für den Disziplinarbeschuldigten und den 
Kammeranwalt. Daraus ergibt sich, daß der Diszi­
plinarrat selbst an keine Frist gebunden ist und ent­
sprechende Anträge in jeder Lage des Verfahrens 
stellen kann. Außerdem soll - anders als bisher -
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im Antrag nicht gesagt werden müssen, an welchen 
Disziplinarrat die Sache übertragen werden soll; 
dies soll im Ermessen der Obersten Berufungs- und 
Disziplinarkommission liegen. 

Der Abs. 3 entspricht im wesentlichen dem bishe­
rigen § 27 Abs. 4 DSt. Neu ist die ausdrückliche 
Regelung über die Befristung des neuerlichen 
Antrags. 

Der Abs. 4 entspricht sinngemäß der bisherigen 
Regelung über die Zurückweisurig verspäteter oder 
unzulässiger Anträge sowie über die nicht abgeson­
derte Anfechtbarkeit des Zurückweisungsbeschlus­
ses in den bisherigen Abs. 2 und 5 des § 27 DSt. 

Der Abs. 5 ist neu und regelt ausdrücklich, wel­
cher Kammeranwalt bei einer Übertragung der 
Disziplinarsache zuständig sein soll und von wel­
chem Kammerausschuß er allfällige Aufträge ent­
gegenzunehmen hat. 

Zu § 26: 

Die Abs. 1 und 2 enthalten die derzeit im § 28 
DSt geregelten Ausschließungsgründe für die ein­
zelnen Mitglieder des Disziplinarrats. Statt des bis­
her verwendeten Begriffs des durch das Diszipli­
narvergehen "Beschädigten" soll, im Abs. 1 der 
umfassende Begriff des dadurch "Betroffenen" ver­
wendet werden, da. nicht jede von einem Diszipli­
narvergehen betroffene Person auch einen Schaden 
erlitten haben muß. Zusätzlich soll außerdem hier 
auch der Anzeiger berücksichtigt werden; dies ent­
spricht dem § 68 Abs. 1 Z 2 StPO und hat bisher 
auf Grund der Verweisungsbestimmung des § 55 e 
Abs. 2 erster Satz DSt lediglich für die Mitglieder 
der Obersten Berufungs- und Disziplinarkommis­
sion aus dem Kreis der Richter gegolten. Die nun­
mehrige Neuregelung wird daher insofern verein­
heitlicht. Schließlidi soll statt der bisherigen Defini­
tion der Angehörigen im Abs. 1 Z 3 der strafpro­
zessuale Angehörigenbegriff rezipiert werden. 

Die Abs. 3 bis 5 sind neu und enthalten aus­
drückliche Regelungen über die Möglichb~it des 
Beschuldigten und des Kammeranwalts, darüber 
hinaus Befangenheitsgründe geltend zu machen, 
über die Pflicht der Disziplinarmitglieder allfällige 
Ausschließungs- oder Befangenheitsgründe be­
kanntzugeben sowie über die Entscheidung über 
das Vorliegen solcher Gründe durch den Präsiden­
ten des Disziplinarrats bzw.der Obersten Beru­
fungs- und Disziplinarkommission oder den erken­
nenden Senat. Entsprechend der bisherigen Praxis 
soll eine derartige Entscheidung in sinngemäßer 
Anwendung der StPO (§§ 74,238) nicht bzw. nicht 
abgesondert anfechtbar sein. 

§27: 

Der Abs. 1 regelt im wesentlichen wie bisher 
(§ 29 Abs. 1 DSt) die Bestellung des Untersu­
chungskommissärs durch ,den Präsidenten des Dis-

ziplinarrats. Voraussetzung ist jedoch nunmehr, 
daß der Kammeranwalt die Bestellung beantragt 
(§ 22 Abs. 3). Die Einrichtung des Untersuchungs­
kommissärs hat sich nach Ansicht der Vertreter des 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertags be­
währt und soll daher in der bisherigen Form beibe­
halten werden. Hinsichtlich der über die Bestellung 
ergehenden Verständigungen soll nunmehr diffe­
renziert werden. Anders als der Kammeranwalt 
und der Beschuldigte soll ein allfälliger Anzeiger 
(Beschwerdeführer) nicht mehr über die Person des 
bestellten Untersuchungskommissärs informiert 
werden, sondern nur über den Umstand, daß eine 
Untersuchung eingeleitet worden ist, da es für den 
Anzeiger (Beschwerdeführer) ohne Bedeutung ist, 
wer zum Untersuchungskommissär bestellt wurde. 
Außerdem wird nunmehr ausdrücklich geregelt, 
daß dem Beschuldigten spätestens bei dieser Gele­
genheit die vorliegenden Verdachtsgründe 
bekanntzugeben sind (vgl. Art. 6 Abs. 3 lit. a 
MRK), was ohnedies schon derzeit der Praxis ent­
spricht. 

Die Abs. 2 und 4 entsprechen im wesentlichen 
der bisherigen Regelung des § 29 Abs. 2 DSt. Im 
Abs. 2 soll jedoch ausdrücklich vorgesehen werden, 
daß der Untersuchungskommissär den Beschuldig­
ten nicht nur als Beweismittel heranziehen kann, 
sondern ihm jedenfalls Gelegenheit zur Stellung­
nahme zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen 
geben muß. In welcher Form übrigens der Beschul­
digte die Gelegenheit zur Stellungnahme wahr­
nimmt, bleibt ihm überlassen. Auch ein Schriftsatz 
seines Verteidigers wird daher selbstverständlich als 
Stellungnahme des Beschu'ldigten zu den gegen ihn 
erhobenen Vorwürfen im Sinn dieser Bestimmung 
anzusehen sein, was auch für die Möglichkeit der 
Durchführung der Verhandlung in Abwesenheit 
des Beschuldigten von Bedeutung ist (s. § 35). 
Durch die Wendung "Sachverständige beiziehen" 
statt bisher "Sachverständige abhören" soll außer- , 
dem verdeutlicht werden, daß der· Untersuchungs­
kommissär auch schriftliche Gutachten einholen 
kann. Im Abs. 4 wird die Möglichkeit der Durch­
führung von Erhebungen durch die Gerichte gere­
gelt, wobei klargestellt wird, daß darum nur die für 
die Rechtshilfe in Strafsachen in Frage kommenden 
Bezirksgerichte ersucht werden dürfen. Klargestellt 
wird weiters, daß die Verfahrensbeteiligten nicht 
nur zu Vernehmungen, sondern auch zu Befund­
aufnahmen sowie zur Vornahme eines Augen­
scheins zu laden sind. Durch den letzten Satz des 
Abs. 4 wird außerdem gegenüber der bisherigen 
Regelung verdeutlicht, daß es sich hier um kein 
gesondert geregeltes Fragerecht der zu ladenden 
Personen handelt, sondern daß das Fragerecht im 
Rahmen der StPO zu handhaben ist. 

, 
Der vorher eingefügte Abs.3 über die Zeugen­

pflicht der Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsan­
wärter vor dem Untersuchungskommissär und die 
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Unzulässigkeit der Beeidigung durch den Untersu­
chungskommissär entspricht im Ergebnis dem bis­
herigen § 32 DSt. Eine Beeidigung ist daher - wie 
bisher - nur durch das ersuchte Gericht nach den 
sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen der 
StPO (s. Abs. 4) möglich. Anders als der Untersu-
chungskommissär kann das Gericht übrigens auch 
Zwangsmaßnahmen anwenden, wenn ein Zeuge 
nicht erscheint. Gemäß § 36 Abs. 4 gelten diese 
Regelungen auch für die mündliche Verhandlung. 

Im Abs. 5 soll das bisher im § 33 Abs. 2 DSt nicht 
ausreichend geregelte Recht des Beschuldigten (sei­
nes Verteidigers) zur Akteneinsicht im Vorverfah­
ren und in gleicher Weise auch die Akteneinsicht 
des Kammeranwalts geregelt werden, die derzeit 
im § 24 Abs. 3 DSt gesondert geregelt ist. Ausge­
nommen von der Akteneinsicht sollen - so wie in 
anderen Verfahrensvorschriften - lediglich die 
Beratungsprotokolle (vgl. bisher § 48 Abs. 2 DSt) 
und die Beschlußentwürfe des Untersuchungskom­
missärs (§ 28 Abs. 1) sein. Während jedoch der 
nach § 28 Abs. 1 ebenfalls zu verfassende Bericht 
des Untersuchungskommissärs .bisher nach der 
Rechtsprechung von der Akteneinsicht durch den 
Disziplinarbeschuldigten ausgeschlossen war, soll 
in Hinkunft die Einsicht in den Untersuchungsbe­
richt generell möglich sein. 

Zu § 28: 

Der Abs. 1 entspricht sinngemäß der bisherigen 
Regelung des § 29 Abs. 3 DSt. Es soll aber nun­
mehr ausdrücklich klargestellt werden, daß der 
Untersuchungskommissär nicht als "extraneus" 
dem Disziplinarrat schriftlich berichtet, sondern -
wie dies bisher in der Praxis schon geschieht - in 
seiner Eigenschaft als Mitglied des über die Einlei­
tung bzw. Ablassung entscheidenden Senats, der 
vorher vom Präsidenten gemäß § 15 Abs. 3 ad hoc 
zu bestellen ist. Da der Untersuchungskommissär 
von der Teilnahme an der mündlichen Verhand-
1ung und Entscheidung ausgeschloss~n ist (§ 26 
Abs. 2), können also der im Vorverfahren entschei­
dende Senat und der nach der Geschäftsverteilung 
zuständige erkennende Senat (§ 30) keinesfalls 
ident sein. Anders als bisher hat der Untersu­
chungskommissär nunmehr neben dem schriftli­
chen Bericht lediglich einen schriftlichen Beschluß­
entwurf zu unterbreiten, wie dies bei der Senatsge­
richtsbarkeit allgemein üblich ist. Im letzten Satz 
soll sprachlich korrekt gesagt werden, daß der 
Senat darüber zu erkennen hat, ob Grund zur Dis­
ziplinarbehandlung in m ü n d I ich er Ver­
h a n d I u n g vorliegt, da auch die bis zu diesem 
Zeitpunkt vorgenommenen Schritte bereits eine 
Disziplinarbehandlung darstellen. 

Der Abs. 2 enthält eine bisher im Disziplinar­
statut (§ 33 Abs. 1: "unter Bekanntgabe der 
Anschuldigungspunkte") nur mittelbar geregelte 
Bestimmung über den erforderlichen Inhalt des 
Einleitungsbeschlusses. Die Tathandlungen sind 

"unter Angabe der näheren Umstände" anzufüh­
ren, sie werden also so weit zu konkretisieren sein, 
daß sich daraus ergibt, gegen welche Berufspflich­
ten oder gefestigte Auffassungen des Standes 
dadurch verstoßen worden sein soll (wobei selbst­
verständlich eine allfällige rechtliche Beurteilung im 
Einleitungsbeschluß den Disziplinarrat nicht bin­
det). 

Im übrigen entspricht die Regelung über die 
Zustellung des Beschlusses und den Rechtsmittel­
ausschluß dem bisherigen § 29 Abs. 4 DSt. Da es 
sich beim Einleitungsbeschluß nach ständiger 
Rechtsprechung des VfGH (zB VfSlg. 9425/1982) 
um eine schlichte Verfahrensanordnung handelt, 
dessen rechtliche Bedeutung allein darin liegt, daß 
ein Disziplinarverfahren seinen Fortgang nimmt, 
müßte der Ausschluß eines selbständigen Rechts­
mittels hier an sich gar nicht ausdrücklich vorgese­
hen werden, da sich dies ohnedies schon aus der 
allgemein für prozeßleitende Verfügungen gelten­
den Regelung des § 58 ergibt. Wegen der bisheri­
gen, ausdrücklichen Regelung im § 29 Abs. 4 DSt 
und der Wichtigkeit dieser Frage soll dies aber den­
noch auch hier zweifelsfrei klarge'stellt werden. 

Der Abs. 3 entspricht im wesentlichen dem bishe­
rigen§ 29 Abs. 6 DSt. Neu ist, daß der Ablassungs­
beschluß dem Anzeiger (Beschwerdeführer) nicht 
mehr zugestellt werden soll, sondern er nur noch 
vom Ergebnis verständigt werden muß. Dies hängt 
damit zusammen, daß der Beschwerdeführer 
anders als bisher (§ 53 Z 3 DSt) kein Rechtsmittel 
gegen den Ablassungsbeschluß mehr haben soll (s. 
§ 47 des Entwurfs und die Erläuterungen dazu). 

Soweit in den Abs. 2 und 3 übrigens die Zustel­
lung an den Beschuldigten vorgesehen ist, wäre auf 
die allgemeine Regelung des § 44 hinzuweisen. 

Zu § 29: 

Die im bisherigen § 29 a Abs. 1 /DSt geregelte 
Möglichkeit, daß der Präsident des Disziplinarrats 
die Anzeige bei offenkundigem Nichtvorliegen 
eines Disziplinarvergehens im Sinn des § 1 Abs. 1 
einem Dreiersenat zur Fällung eines Rücklegungs­
beschlusses vorlegen kann, wird im Abs. 1 nunmehr 
für den Fall übernommen, daß der Kammeranwalt 
gemäß § 22 Abs.3 die Bestellung eines Untersu­
chungskommissärs beantragt hat, der Präsident des 
Disziplinarrats jedoch der Ansicht ist, daß die 
Anzeige gemäß § 22 Abs. 2 bereits vom Kammeran­
walt zurückzulegen gewesen wäre; weiters wird 
hier auch der Fall der mangelnden Strafwürdigkeit 
nach § 3 einbezogen. Bei der Bildung des Dreierse­
nats hat der Präsident nach § 15 Abs. 3 vorzugehen. 

Der Abs. 2 entspricht dem § 29 a Abs. 1 zweiter 
Satz DSt über den Rücklegungsbeschluß des Drei­
ersenats. Die bisherige Regelung, daß die Angele­
genheit dem Ausschuß der Rechtsanwaltskammer 
zur Ausübung des im § 23 RAO geregelten Auf-
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sichtsrechts abgetreten werden kann, soll entfallen. 
Dem Ausschuß ist ohnedies eine Ausfertigung des 
Rücklegungsbeschlusses zu übermitteln. Neu ist 
auch die Konstruktion über die Einbeziehung des 
Kammeranwalts in die Entscheidung über die 
Rücklegung. Während bisher der Dreiersenat seine 
Entscheidung nur im Einvernehmen mit dem Kam­
meranwalt treffen konnte, sodaß der Kammeran­
walt praktisch in die Entscheidungsfindung des 
Senats einbezogen war, was vom Grundsatz der 
Waffengleichheit her bedenklich ist, soll nunmehr 
der nach Anhörung des Kammeranwalts vom Senat 
allein gefaßte Rücklegungsbeschluß dem Kammer­
anwalt zugestellt werden, der dagegen innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erheben kann. Wird 
innerhalb dieser Frist kein Einspruch erhoben, so 
wird der Rücklegungsbeschluß wirksam; hinsicht­
lich der erforderlichen Zustellungen und Verständi­
gungen ist dann in sinngemäßer Anwendung der 
Vorschriften über den Ablassungsbeschluß (§ 28 
Abs. 3) vorzugehen. 

Erhebt der Kammeranwalt Einspruch oder 
kommt der Senat schon von sich aus zur Ansicht, 
daß die Voraussetzungen für einen Rücklegungsbe­
schluß nicht vorliegen, so ist das normale Verfah­
ren nach § 27 einzuleiten und entsprechend dem 
Antrag des Kammeranwalts ein Untersuchungs­
kommissär zu bestellen (Abs. 3). Dies entspricht 
sinngemäß dem bisherigen § 29 a Abs. 4 DSt. 

Nicht übernommen wird die besondere Rechts­
mittelbestimmung des § 29 a Abs. 3 DSt. Es gelten 
daher die allgemeinen Bestimmungen über die 
Anfechtbarkeit von Beschlüssen des Disziplinarrats 
durch Beschwerde (s. §§ 46 ff.). 

Ebenfalls nicht übernommen wird schließlich die 
bisherige Sonderregelung des § 29 a Abs. 5 DSt für 
Anzeigen unter Rechtsanwälten. Auch solche 
Anzeigen sind daher in Hinkunft wie alle anderen 
Disziplinarfälle zu behandeln. 

Zu den §§ 30 und 31: 

Wie bisher kommt es als Folge des Einleitungsbe­
schlusses zur mündlichen Disziplinarverhandlun,g 
vor dem erkennenden Senat des Disziplinarrats. 
Abweichend von der bisherigen Regelung soll 
jedoch in Hinkunft - wie bereits zum § 15 Abs. 2 
ausgeführt wurde - für den erkennenden Senat 
des Disziplinarrats das Prinzip der festen 
Geschäftsverteilung gelten. Der Senat ist daher 
nicht mehr vom Präsidenten des Disziplinarrats ad 
hoc zusammenzusetzen, da der Vorsitzende und 
die übrigen Mitglieder des erkennenden Senats auf 
Grund der Geschäftsverteilung bereits feststehen. 
Die erforderlichen Vorkehrungen für die mündli­
che Verhandlung hat daher auch nicht wie bisher 
der Präsident des Disziplinarrats, sondern der 
zuständige Senatsvorsitzende zu treffen. Hat also 
der im Vorverfahren eingeschrittene Senat einen 
Einleitungsbeschluß gefaßt, so ist die Disziplinarsa-

che vom Präsidenten des Disziplinarrats nunmehr 
sogleich dem nach der Geschäftsverteilung zustän­
digen Vorsitzenden des erkennenden Senats z~zu­
teilen, sofern der Präsident nicht selbst zuständiger 
Senatsvorsitzender ist (§ 30). 

Wie bereits erwähnt, sind die erforderlichen 
Schritte sodann vom Senatsvorsitzenden zu treffen; 
er - nicht wie bisher (§ 31 DSt) der Präsident des 
Disziplinarrats - hat aus den Senatsmitgliedern 
den Berichterstatter zu bestellen (§ 31 Abs. 1 erster 
Satz). Im übrigen entspricht der § 31 inhalt!ich im 
wesentlichen dem bisherigen § 33 DSt. Im Smn des 
Art. 6 Abs. 3 lit. b MRK wird aber im letzten Satz 
des Abs. 1 ausdrücklich gesagt, daß dem Beschul­
digten ausreichend Zeit zur Vorbere!tun? sei.ner 
Verteidigung zu gewähren ist. Daß die blshenge,. 
unklare Regelung, wonach der Beschuldigte "unter 
Bekanntgabe der Anschuldigungspunkte" zu laden 
war, sinngemäß in den § 28 Abs. 2 übernommen 
wurde, wurde bereits dort ausgeführt. 

Der Abs. 3 regelt nunmehr - entsprechend der 
bisherigen Praxis' - in eindeutiger Weise .di.e 
Akteneinsicht des Beschuldigten (seines VerteIdI­
gers) im Stadium zwischen Einleitun~sb~schluß 
und mündlicher Verhandlung und - wie Im § 27 
Abs. 5 - in gleicher Weise auch die Akteneinsicht 
des Kammeranwalts. 

Während im Abs. 3 hinsichtlich der Verweige­
rung der Akteneinsicht eine ausdrückliche Rechts­
mittelregelung zu treffen \yar, ergibt sich die bis~er 
im § 33 Abs. 3 DSt geregelte, nicht selbständige 
Anfechtbarkeit' der im Rahmen der Vorbereitung 
der mündlichen Verhandlung getroffenen Entschei­
dungen des Senatsvorsitzenden aus der allgemeinen 
Vorschrift über die nicht abgesonderte Anfechtbar­
keit prozeßleitender Verfügu,ngen im § 58; eine 
Regelung dafür kann daher entfallen. 

Zu § 32: 

Diese Bestimmung entspricht inhaltlich im 
wesentlichen dem bisherigen § 34 DSt. Anders als 
die mündliche Verhandlung vor der Obersten Beru­
fungs- und Disziplinarkommission (s. § 51 ~b~. 1) 
soll die Disziplinarverhandlung vor dem Dlszlph­
narrat weiterhin nicht öffentlich sein, wie dies auch 
in anderen Disziplinarverfahren üblich ist. Der 
zweite Satz des Ab s. 1 über die Möglichkeit zur 
Beiziehung von Vertrauenspersonen wurde an die 
gleichartige Regelung des § 124 Abs. 3 BDG 1979 
angepaßt. Der bisherige Vorbehalt "nach Zulaß des 
Raumes" ist im Hinblick auf die mit drei Personen 
beschränkte Anzahl der Vertrauenspersonen ent­
behrlich. Außerdem soll ausdrücklich gesagt wer­
den, daß Zeugen als Vertrauenspersonen ausge­
schlossen sind. 

Zu § 33: 

Die Regelung stimmt inhaltlich im wesentlichen 
mit dem bisherigen § 35 DSt überein .. 
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Im Abs. 1 wird bei der Formulierung darauf 
Bedacht genommen, daß für den erkennenden 
Senat nunmehr das Prinzip der festen Geschäftsver­
teilung gilt (§ 15 Abs. 2). 

Im Abs. 2 wird ausdrücklich klargestellt, daß es 
sich bei dem hier geregelten Recht auf nicht 
begründungsbedürftige Ablehnung von Mitgliedern . 
(~rsatzmitgliedern) des Disziplinarrats um eip spe­
zielles Recht handelt und daneben auch noch die 
Möglichkeit zur Ablehnung wegen Befangenheit 
besteht. Außerdem wird die Ablehnungsfrist von 
drei Tagen auf eine Woche verlängert. Das Recht 
auf Ablehnung von zwei Senatsmitgliedern ohne 
Angabe von Gründen wurde übrigens bisher immer 
als Korrektiv für die fehlende feste Geschäftsvertei­
lung angesehen (vgl. S tri g I, Verfassung und Dis­
ziplinarstatut, Anw. 1988, 377). Es soll aber trotz 
Verwirklichung des Prinzips der festen Geschäfts­
verteilung auch in Hinkunft als bewährte Einrich­
tung des Disziplinarverfahrens erster Instanz beibe­
halten werden, da es die Wahrnehmung nicht näher 
begründbarer Befangenheitsprobleme ermöglicht, 
wie sie häufig zwischen Berufskollegen vorkom­
men. Die Ausübung dieses besonderen Ablehnungs­
rechts soll aber insofern eingeschränkt werden, als 
es nur !?ei der ersten Ladung sowie im Fall der spä­
teren Anderung der Senatszusammensetzung nur 
hinsichtlich der neuen Senatsmitglieder geltend 
gemacht werden kann. 

Zu § 34: 

So wie bisher nach § 36 Abs. 1 DSt soll der 
Beschuldigte das Recht haben, sich durch einen 
Rechtsanwalt oder Rechtsanwaltsanwärter, der 
bereits die Rechtsanwaltsprüfung abgelegt hat, ver­
teidigen zu lassen. Der zweite Satz über die Ausge­
schlossenheit als Verteidiger entspricht inhaltlich 
dem § 36 Abs. 1 letzter Satz DSt. Es wird jedoch 
ausdrücklich klargestellt, daß eine re c h t s k räf -
t i g verhängte Disziplinarstrafe vorliegen muß. 
Daß die Ausgeschlossenheit selbstverständlich nur 
während der Dauer der verhängten Disziplinar­
strafe oder einstweiligen Maßnahme wirkt, ist klar 
und muß nicht wie bisher ausdrücklich gesagt wer­
den. 

Nach dem bisherigen § 36 Abs. 2 DSt konnte der 
Disziplinarrat die Anordnung zum persönlichen 
Erscheinen des Beschuldigten im Einzelfall mit dem . 
Beisatz verbinden, daß ein Vertreter für den Ausge­
bliebenen nicht zugelassen werde. Diese Regelung 
war unklar und nicht unbedenklich (s. MSA RAO'3 
Anm. 2 zu § 36 DSt). Diese Regelung wird daher 
nicht übernommen. 

Grundsätzlich unzulässig soll lediglich die gene­
relle Vertretung durch einen Machthaber im Sinn 
des § 455 Abs. 3 StPO sein (letzter Satz). Dies war 
schon nach der bisherigen Rechtsprechung nicht 
zulässig. 

Zu § 35: 

Diese Bestimmung ist neu und regelt die Voraus­
setzungen, unter denen die mündliche Disziplinar­
verhandlung in Abwesenheit des Beschuldigten 
durchgeführt bzw. abgeschlossen und das Diszipli­
narerkenntnis gefällt werden kann. Zur Vorausset­
zung, daß der Beschuldigte vorher Gelegenheit zur 
Stellungnahme gehabt haben muß, wird auf die 
Erläuterungen zu § 27 Abs. 2 verwiesen. 

Gegen das in seiner Abwesenheit gefällte Diszi­
plinarerkenntnis kann der Beschuldigte Einspruch 
erheben" und mit diesem die Berufung verbinden. 
Hinsichtlich der Voraussetzungen, unter denen die 
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission 
dem Einspruch stattzugeben hat, sowie hinsichtlich 
des Verfahrens wird auf die Regelung der StPO 
über das Abwesenheitsurteil verwiesen (§ 427 
Abs.3). 

Eine entsprechende Regelung für die Abwesen­
heit des Beschuldigten im Rechtsmittelverfahren 
vor der Obersten Berufungs- und Disziplinarkom­
mission enthält § 51 Abs. 4 zweiter Halbsatz. 

Zu § 36: 

Der § 36 regelt den wesentlichen Verlauf der 
mündlichen Disziplinarverhandlung: 

Sein Abs. 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen 
§ 37 Abs. 1 DSt. Die Formulierung wurde lediglich 
vereinfacht. Außerdem wurde klargestellt, daß der 
Beschuldigte nicht nur als Beweismittel vernommen 
wird, sondern daß er - ebenso wie der Kammer­
anwalt - auch entsprechende Anträge stellen 
kann. 

Der Abs. 2 ist neu und regelt ausdrücklich die 
bisher schon nach der Rechtsprechung bestehende 
Möglichkeit, auch nicht vom Einleitungsbeschluß 
erfaßte Fakten mit Zustimmung des Beschuldigten 
und des Kammeranwalts zum Gegenstand der Ver­
handlung und Entscheidung zu machen. 

Der Abs. 3 entspricht im wesentlichen dem bishe­
rigen § 37 Abs. 3 DSt. Es wird aber klargestellt, daß 
der Abs. 3 nur die Beweisaufnahme außerhalb der 
mündl:ichen Verhandlung betrifft. Die Beweisauf­
nahme in der mündlichen Verhandlung regelt 
Abs. 1. Außerdem wird ausdrücklich gesagt, daß 
der Disziplinarrat mit der Durchführung einzelner, 
ergänzender Erhebungen auch den Untersuchungs­
kommissär beauftragen kann. Gegebenenfalls soll 
- analog zum Strafprozeß - das Verfahre"n auch 
unterbrochen und der Akt an den Untersuchungs­
kommissär zurückgeleitet werden können. Bei der 
fortgesetzten Verhandlung ist übrigens, wie sich 
aus dem § 76 Abs. 2 ergibt und wie dies schon bis­
her Praxis war (vgl. MSA RAO 3 Anm. 3 zu § 37 
DSt), die Bestimmung des § 276 a StPO (Beweis­
wiederholung) sinngemäß anzuwenden;' auch im 
Disziplinarverfahren gilt also der Unmittelbarkeits-
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grundsatz in der gleichen Weise wie im Strafprozeß 
(vgl. auch den folgenden § 37). 

In beiden Fällen sind nach Abs. 4 die V orschrif­
ten über die Beweisaufnahme vor dem Untersu­
chungskommissär im Vorverfah~en (§ 27) anzu­
wenden; der Untersuchungskommissär kann daher 
auch jetzt noch das zuständige Gericht um Rechts­
hilfe ersuchen (§ 27 Abs. 4). 

Der Abs. 5 weicht von der bisherigen Regelung 
über das Schlußwort im § 37 Abs. 2 DSt ab. Nach 
der Neufassung soll der Beschuldigte, wenn er will, 
immer das letzte Wort haben, und zwar auch im 
Verhältnis zu seinem Verteidiger. 

Zu § 37: 

Hier werden die Grundsätze der Unmittelbarkeit 
und der freien Beweiswürdigung festgeschrieben. 
Die Regelung entspricht inhaltlich dem bisherigen 
§ 38 DSt. 

Zu § 38: 

Die Bestimmung über den Spruchinhalt des Dis­
ziplinarerkenntnisses entspricht zum Teil dem bis­
herigen § 39 DSt. 

Aus dem Abs. 1 ergibt sich auch, daß im Fall des 
Vorliegens der Voraussetzungen nach § 3 (man­
gelnde Strafwürdigkeit) ein formeller Freispruch zu 
fällen ist. 

Im Abs. 2 wird nunmehr im Sinn der jüngeren 
Rechtsprechung des VfGH (30. Juni 1988, B 1286/ 
87) ausdrücklich aufgetragen, im schuldigsprechen­
den Disziplinarerkenntnis auszusprechen, w e I -
c he Berufspflichten der Rechtsanwalt verletzt hat 
oder we Ich e konkreten Beeinträchtigungen der 
Ehre oder des Ansehens des Standes er begangen 
hat, wobei selbstverständlich auch beides vorliegen 
kann (vgl. dazu auch die Ausführungen im Allge­
meinen Teil und in den Erläuterungen zum § 1 
Abs. 1). 

Außerdem wird dem Abs. 2 der Inhalt des bishe­
rigen § 39 Abs. 3 DSt als letzter Satz angefügt.· 
Dadurch wird nochmals deutlich, daß ein Frei­
spruch keinen Ausspruch über die Kosten zu ent­
halten hat (s. dazu auch MSA RAO 3 Anm. 1 zu 
§ 39 DSt). In das verurteilende Erkenntnis ist -
wie sich aus der Formulierung ergibt - lediglich 
ein Ausspruch über die grundsätzliche Kostener­
satzpflicht aufzunehmen. Über die Höhe der zu 
ersetzenden Kosten wird erst später erkannt 
(s.§41). 

Da also im § 38 und in der Folge im § 41 ledig­
lich Regelungen über die Kostenersatzpflicht des 
Beschuldigten getroffen werden, ergibt sich, daß im 
Disziplinarverfahren auch weiterhin - anders als 
nunmehr im Strafprozeß - kein Kostenersatzan­
spruch des Beschuldigten bei Freispruch besteht. 
Eine sinngemäße Anwendung der StPO iS des § 76 

Abs. 2 findet daher im Hinblick auf die abwei­
chende Regelung im Disziplinarstatut nicht statt. 

Zu § 39: 

Auf Grund der Ergebnisse des Begutachtungs­
verfahrens wird mit dieser Bestimmung nunmehr 
auch das Institut des "Schuldspruchs ohne Strafe" 
in das rechtsanwaltliche Disziplinarrecht eingefügt. 
Die Regelung ist im wesentlichen dem § 115 BDG 
1979 nachgebildet und berücksichtigt den Gedan­
ken der Spezialprävention. 

Zu § 40: 

Die Regelung entspricht weitgehend dem § 40 
DSt. Es wird aber klargestellt, daß bei der Verkün­
dung des Disziplinarerkenntnisses auch die wesent­
lichen Entscheidungsgründe anzugeben sind (vgl. 
§ 268 Abs. 1 StPO). Die bisherige Regelung, 
wonach das Erkenntnis längstens binnen acht 
Tagen zuzustellen ist, wird durch die flexiblere 
Regelung ersetzt, wonach diese Zustellung "ehe­
stens" zu" erfolgen hat. Die Zustellung innerhalb 
der achttägigen Frist hat sich in der Praxis oft als 
unmöglich erwiesen, vor allem bei sehr umfangrei­
chen Entscheidungen. Die Regelung über die Ver­
ständigung eines allfälligen Anzeigers im letzten 
Satz weicht vom bisherigen § 40 Abs. 2 DSt ab und 
entspricht sinngemäß der Regelung beim Ablas­
sungsbeschluß im § 28 Abs. 3 letzter Satz (s. die 
Erläuterungen dazu). 

Zu § 41: 

Wie bereits zum § 38 ausgeführt wurde, hat das 
verurteilende Erkenntnis lediglich den grundsätzli­
chen Ausspruch über die Kostenersatzpflicht zu 
enthalten. Über die Höhe der Kosten soll nach dem 
Abs. 1 in einem selbständigen· Beschluß des V orsit­
zenden nach Rechtskraft des Disziplinarerkenntnis­
ses abgesprochen werden, wobei nunmehr aus­
drücklich zwischen Pauschalkosten und Barausla­
gen unterschieden werden soll. Die Regelung ent­
spricht der bisherigen Praxis, wie sie sich aus 'der 
analogen Anwendung der StPO ergab. 

Der Abs. 2 ersetzt die bisherige, ungenaue Rege­
lung des § 41 Abs. 2 DSt, wonach die Kosten unter 
sinngemäßer Anwendung der StPO zu bemessen 
waren. Es wird nunmehr ausdrücklich geregelt, daß 
bei der Bemessung der Höhe der Pauschalkosten 
vor allem auf den Umfang und den Ausgang des 
Verfahrens Bedacht genommen werden soll. Die 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Ver­
urteilten sollen lediglich unter dem Gesichtspunkt 
der Vermeidung unbilliger Härten berücksichtigt 
werden. Die betragsmäßige Obergrenze der Pau­
schalkosten wird mit 5% der im § 16 Abs. 1 Z 2 vor­
gesehenen Strafobergrenze bei der Geldbuße fest­
gelegt; das sind also derzeit 25 000 S. 

Der Abs. 3 entspricht inhaltlich dem bisherigen 
§ 41 Abs. 1 DSt, der Abs. 4 dem § 41 Abs. 3 DSt. 
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Daß § 393 a StPO über den Kostenersatz bei Frei­
spruch nicht analog anzuwenden ist, wurde bereits 
beim § 38 gesagt. 

Zu § 42: 

Die. Regelung über die Protokollierung der 
mündlichen Verhandlung entspricht inhaltlich im 
wesentliohen dem geltenden § 42 DSt. Neu ist die 
Möglichkeit der Verwendung von Schallträgern. 
Entsprechend der bisherigen Praxis wird unter dem 
"wesentlichen Verlauf der' Verhandlung" etwa 
auch der wichtigste Inhalt der Verteidigung des 
Beschuldigten und der abgelegten Zeugenaussagen 
zu verstehen sein. 

Zu § 43: 

Mit dieser Bestimmung wird - wie schon im 
gelten.den § .43. I?St - ausdrücklich klargestellt, 
daß Im Dlszlpllllarverfahren abweichend vom 
Sttafprozeß ein Privatbeteiligtenanschluß nicht 
möglich !st. Ein~ so~che KlarsteIlung ist deswegen 
erforderhch, weil die StPO nach der bisherigen 
Rechtsprechung und der nunmehr vorgesehenen 
ausdrücklic.hen Regelung des § 76 im Disziplinar­
verfahren slllngemäß anzuwenden ist. 

Zu § 44: 

Diese Bestimmung regelt die Zustellung an den 
Beschuldigten und ersetzt den § 44 Abs. 1 DSt. 

Im Abs. 1,. der die eig~nhändige Zustellung an 
den Be~chuldlgten persönhch regelt, wird nunmehr 
zusätzlich klargestellt, daß hier die Bestimmung des 
§ 13. Abs. 4 ZustG über die Zustellung an Kanzlei­
angestellte des berufsmäßigen Parteienvertreters 
nicht gilt; dies ergibt sich zwar schon aus dem 
Zweck des § 13 Abs. 4 ZustG, der seinem Sinn nach 
wohl nur für Zustellungen an den Rechtsanwalt in 
seiner Eigenschaft als Parteienvertreter gelten 
kann, nicht jedoch dann, wenn der Rechtsanwalt 
selbst Partei ist; um jeden Zweifel auszuschalten 
soll dies hier aber doch ausdrücklich gesagt wer~ 
den. 

Die Zustellung an den Disziplinarverteidiger 
wird nunmehr im Abs. 2 geregelt. Im Fall der 
Bestellung eines Verteidigers soll nUr an diesen 
zuzustellen sein und nicht auch an den Beschuldig­
ten, wo~it m~gliche Zweifel über den Beginn der 
Rech:smmelfnst ausgeschaltet werden. Eine eigen­
händl?e Zustellung an den Disziplinarverteidiger 
soll mcht mehr erforderlich sein. 

Der bisherige § 44 Abs. 3 DSt ist übrigens ent­
behrlich. Daß eine Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung im Disziplinarverfahren nicht 
stattfindet, ergibt sich schon aus der Natur des Dis­
ziplinarverfahrens. 

Zu § 45: 

Diese Bestimmung regelt die Bestellung eines 
Abwesenheitsvertreters und entspricht im Ergebnis 

·dem bisherigen' § 44 Abs. 2 DSt. Neu ist, daß die 
nicht bloß vorübergehende Abwesenheit im Aus­
land ausdrücklich dem Fall des unbekannten Auf­
enthalts gleichgestellt wird. Die Regelung ist 
jedoch nicht auf den im § 35 geregelten Fall der 
Abwesenheit anzuweden, gilt also nicht für die Dis­
ziplinarverhandlung und die Zustellung des Diszi­
pllllarerkenntnisses; sie wird daher hauptsächlich 
im Vorverfahren anzuwenden sein, etwa bei der 
Verhängung einstweiliger Maßnahmen. Außerdem 
werden nunmehr bestimmte Kammerfunktionäre 
ausdrücklich von der Bestellung zum Abwesen­
heitsvertreter ausgeschlossen, um mögliche Vor­
würfe wegen Befangenheit von vornherein auszu­
schalten. 

Zu § 46: 

Die grundsätzliche Regelung über die Rechtsmit­
tel im Disziplinarverfahren (Berufung, Beschwerde) 
entspricht dem bisherigen § 46 Abs. 1 DSt. Aus 
systematischen Gründen soll außerdem. hier auch 
ausdrücklich gesagt werden, daß als Rechtsmittel­
instanz immer die Oberste Berufungs- und Diszipli­
narkommission einschreitet. 

Der bisherige § 46 Abs. 2 DSt über die Anfech­
tung der Kostenentscheidung ist im Hinblick auf 
die im § 76 Abs.2 angeordnete, sinngemäße 
Anwendung der StPO entbehrlich (s. § 392 StPO). 

Zu § 47: 

Hier wird der Kreis der Rechtsmittelbefugten 
inhaltlich im wesentlichen wie bisher (§ 47 Abs. 1 
DSt) geregelt. Der Einfachheit halber wird in diese 
Bestimmung auch gleich die Regelung über die 
Beschwerde aufgenommen, die bisher gesondert, 
aber inhaltsgleich im § 53 DSt geregelt war. Nicht 
übernommen wird jedoch auf Wunsch der Vertre­
ter des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags 
das bisher im § 53 Z 3 DSt geregelte Beschwerde­
recht des Geschädigten. Dieses Recht ist schon bis­
her nur in sehr eingeschränktem Umfang zugestan­
den (nur gegen Ablassungs- und Rücklegungsbe­
schlüsse und nur bei Verletzung von Berufspflich­
ten). Dennoch hat die Beteiligung des Geschädig­
ten im Disziplinarverfahren oft zu unlösbaren 
Widersprüchen zwischen der Verschwiegenheits­
pflicht des Beschuldigten und seiner Verteidigung 
geführt. Die Rechtsmittelbefugnis des Geschädig­
ten ist auch entbehrlich, da ja der Ausgang des Dis­
ziplinarverfahrens keine präjudizielle Wirkung auf 
die zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten 
gegen den Rechtsanwalt hat. 

Das öffentliche Interesse im Disziplinarverfahren 
soll weiterhin durch die Rechtsmittelbefugnis der 
Oberstaatsanwaltschaft gewahrt werden, wobei 
sich diese Befugnis ihrem Zweck nach in der Regel 
auf grundsätzliche Fragen beschränken wird. 

Die bisherige Regelung des § 47 Abs. 2 DSt, 
nach der der Kammeranwalt und die Oberstaatsan-
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waltschaft kein Rechtsmittel zugunsten des 
Beschuldigten ergreifen konnten, wird weggelas­
sen. Die dem öffentlichen Ankläger im Strafprozeß 
zustehende Rechtsmittelbefugnis zugunsten des 
Beschuldigten steht daher in sinngemäßer Anwen­
dung der StPO in Hinkunft auch dem Kammeran­
walt und der Oberstaatsanwaltschaft im Diszipli­
narverfahren zu. 

Zu § 48: 

In den Abs. 1 und 2 sollen die Rechtsmittelfristen 
und die Einbringung der Rechtsmittel geregelt wer­
den, wobei die bisherigen Bestimmungen über die 
Berufung (§ 48 DSt) und die Beschwerde (§ 54 
DSt) zusammengezogen wUrden. Neu ist, daß die 
Rechtsmittelfrist generell auf vier Wochen verlän­
gert wird und auch die Beschwerde in Hinkunft ein 
zweiseitiges Rechtsmittel sein soll. Daß die Tage 
des Postenlaufs nicht in die Rechtsmittelfristen ein­
gerechnet werden, muß nicht wie bisher (§ 48 
Abs. 1 letzter Satz und § 54 Abs. 1 letzter Satz DSt) 
ausdrücklich gesagt werden, sondern ergibt sich 
aus § 76 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 3 StPO. 

Die für alle Rechtsmittelbefugten sowie die bei 
der mündlichen Verhandlung vor der Obersten 
Berufungs- und Disziplinarkommission einschrei­
tende Generalprokuratur geltende Regelung über 
die Akteneinsicht im Abs. 3 verweist auf die erstin­
stanzliehe Regelung. 

Zu § 49: 

Eine ausdrückliche Vorschrift über den Inhalt 
der Berufung, die schon nach der bisherigen Recht­
sprechung eine sog. "volle Berufung" ist (vgl. MSA 
RAO 3 Anm. 2 zu § 48 DSt), fehlt im geltenden 
Disziplinarstatut. Es soll daher nunmehr in Anleh­
nung an § 467 Abs. 2 StPO ausdrücklich aufgetra­
gen werden, daß die Berufung die Erklärung zu 
enthalten hat, in welchen Punkten und aus welchen 
Gründen das Erkenntnis angefochten wird, wobei 
die Anführung der Berufungsgründe insbesondere 
bei der Geltendmachung von Verfahrensmängeln 
wichtig ist. Außerdem wird ausdrücklich gesagt, 
daß kein Neuerungsverbot besteht. Schließlich wird 
noch klargestellt, daß die Schuldberufung auch die 
Strafberufung umfaßt. 

Zu § 50: 

Der Abs. 1 entspricht den bisherigen Abs. 1 und 
2 des § 49 DSt, wobei bei der Formulierung darauf 
Bedacht genommen wurde, daß für die Oberste 
Berufungs- und Disziplinarkommission nunmehr 
das Prinzip der festen Geschäftsverteilung gelten 
soll (s. § 63 Abs. 3). Die Regelung über die Bestel­
lung des Berichterstatters durch den Senatsvorsit­
zenden entspricht inhaltlich dem § 50 Abs. 1 DSt 
und der geltenden Praxis, nach der immer ein 
Anwaltsrichter zum Berichterstatter bestellt wird. 

Der letzte Satz entspricht Art. 6 Abs. 3 lit. b MRK 
(s. auch § 31 Abs. 1). 

Der Abs. 2 entspricht inhaltlich dem geltenden 
§ 49 Abs. 3 DSt. Wird für die ergänzenden Erhe­
bungen ein Mitglied des Disziplinarrats herangezo­
gen, so wird darauf zu achten sein, daß es sich um 
kein Mitglied des in erster Instanz eingeschrittenen 
Senats handelt, da sonst in analoger Anwendung 
des § 69 StPO ein Ausschließungsgrund vorliegen 
würde. 

Der Abs.3 über die zur mündlichen Verhand­
lung der Obersten Berufungs- und Disziplinarkom­
mission zu ladenden Personen entspricht dem bis­
herigen § 49 Abs. 4 zweiter Satz DSt. Die General­
prokuratur ist wie bisher anstelle der zur Erhebung 
der Berufung berechtigten Oberstaatsanwaltschaft 
zu laden, weil die Oberste Berufungs- und Diszipli­
narkommission beim Obersten Gerichtshof einge­
richtet ist und es sich daher um eine mündliche 
Verhandlung bei diesem Gericht handelt. 

Der Abs. 4 übernimmt für die Beiziehung eines 
Verteidigers die erstinstanzliehe Regelung des § 34 
(vgl. bisher § 49 Abs. 6 DSt). 

Zu § 51: 

Anders als die mündliche Verhandlung des Dis­
ziplinarrats (§.32 Abs. 1) und auch anders als im 
bisherigen Berufungsverfahren (vgI. § 49 Abs. 4 
erster Satz DSt) soll nach dem Abs. 1 die mündli­
che Verhandlung vor der Obersten Berufungs- und 
Disziplinarkommission auf Antrag des Beschuldig­
ten grundsätzlich öffentlich sein. Stellt der Beschul­
digte einen solchen Antrag, so soll aber die Oberste 
Berufungs- und Disziplinarkommission so wie im 
Strafprozeß die Möglichkeit haben, die Öffentlich­
keit aus den im § 229 StPO genannten Gründen 
(Sittlichkeit, öffentliche Ordnung, übe~iegendes 
Interesse eines Zeugen oder eines Dritten) auszu­
schließen. Der im § 229 Abs. 2 StPO darüber hin­
a~s auch vorgesehene Ausschluß der Öffentlichkeit 
im überwiegenden Interesse des Angeklagten ist 
hier selbstverständlich gegenstandslos, da es ohne­
dies im Belieben des Beschuldigten steht, die 
Öffentlichkeit der Verhandlung zu beantragen. Ist 
die Verhandlung nicht öffentlich, so soll der 
Beschuldigte aber jedenfalls Vertrauenspersonen 
beiziehen können (vgI. §32). Dies gilt selbstver­
ständlich auch für den Fall, daß der Beschuldigte 
die Öffentlichkeit gar nicht beantragt hat. 

In den Abs. 2 bis 4 wird der Verlauf der mündli­
chen Verhandlung vor der Obersten Berufungs­
und Disziplinarkommission im wesentlichen wie 
bisher im § 50 DSt geregelt. 

Wie bisher soll nach der Sachverhaltsdarlegung 
durch den Berichterstatter (Abs. 2) der Berufungs­
werber die Berufung vortragen (Abs. 3). Die dar­
über hinausgehende Regelung des § 50 Abs. 2 DSt 
über die Reihenfolge zwischen Kammeranwalt und 
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Generalprokuratur ist aber entbehrlich und wird 
daher nicht in den Abs. 3 übernommen. Es wird 
lediglich der Kreis der in der mündlichen Verhand­
lung Anhörungsberechtigten festgelegt und die 
Bestimmung der Reihenfolge ihrer Anhörung dem 
Vorsitzenden überlassen. Der Beschuldigte soll 
aber jedenfalls das Schlußwort haben. 

• Der Abs. 4 regelt ausdrücklich, daß das Nicht­
erscheinen der Parteien die Durchführung der Ver­
handlung grundsätzlich nicht hindert, verweist aber 
für den Fall der Abwesenheit des Beschuldigten auf 
die neue Regelung über das Abwesenheitsverfahren 
vor dem Disziplinarrat (§ 35). Über den Einspruch 
gegen das in Abwesenheit des Beschuldigten 
gefällte Erkenntnis der Obersten Berufungs- und 
Disziplinarkommission entscheidet selbstverständ­
lich diese selbst, da es keine weitere Rechtsmittelin­
stanz gibt. Wie bisher (§ so Abs. 3 DSt), sind bei 
Abwesenheit die vorliegenden Schriftsätze (Beru­
fung, Gegenäußerung) zu verlesen. 

Zu § 52: 

Diese Bestimmung regelt die Durchführung der 
in der mündlichen Verhandlung vor der Obersten 
Berufungs- und Disziplinarkommission erforder­
lich werdenden Beweisaufnahmen und Verfahrens­
ergänzungen. Sie entspricht inhaltlich der derzeit 
im § SO a Abs. 1 DSt geregelten Vorgangsweise. 
Der bisherige, einleitende Konditionalsatz des 
§ 50 a Abs. 1 DSt hat allerdings zu entfallen, da 
eine neuerliche Beweisaufnahme nicht nur bei 
Mangelhaftigkeit durchzuführen ist, sondern auch 
bei einerUmwürdigung eines Beweises (s. auch die 
Erläuterungen zum § 54 Abs. 3). Dies muß aber 
hier nicht ausdrücklich geregelt werden. 

Der bisherige § so a Abs. 2 DSt über die sinnge­
mäße Anwendung der StPO wird im Hinblick auf 
die allgemeine Regelung des § 76 nicht übernom­
men. Daß die Oberste Berufungs- und Disziplinar­
klZfI1mission Sachverständige und Zeugen beeidigen 
kann, soll aber wegen der für den Disziplinarrat 
geltenden, gegenteiligen Regelung (§§ 27 Abs. 3, 36 
Abs. 4) ausdrücklich gesagt werden. 

Zu § 53: 

Hinsichtlich der Protokollierung der mündlichen 
Verhandlung vor der Obersten Berufungs- und 
Disziplinarkommission wird der Einfachheit halber 
auf die erstinstanzliche Regelung verwiesen. 

Die bisherige Regelung für die Abstimmung im 
Senat (§ 50 c DSt) wird im Hinblick auf die im § 76 
Abs. 1 ausdrücklich angeordnete sinngemäße 
Anwendung der StPO nicht übernommen. Anders 
als bisher gilt daher auch analog die Regelung des 
§ 20 Abs. 3 StPO, wonach bei Stimmengleichheit 
die für den Beschuldigten günstigere Meinung 
zählt; das bisherige Dirimierungsrecht des Vorsit­
zenden soll also nicht mehr gelten. 

Zu § 54: 

Der Abs. 1 entspricht inhaltlich dem § 51 Abs. 1 
DSt. Der Ausdruck "unbegründete Berufung" 
wurde durch die Wendung "Berufung, die keine 
Erklärung im Sinn des § 49 enthält" ersetzt, da 
unter einer unbegründeten Berufung bisher auch 
eine solche verstanden werden konnte, deren 
Gründe sich als nicht stichhältig erwiesen haben 
(s. MSA RAO 3 Anm. 1 zu § 51 DSt). 

Der Abs. 2 entspricht inhaltlich dem bisherigen 
§ 51 Abs. 2 DSt. 

Kommt es zu keiner Aufhebung und Zurückver­
weisung an den Disziplinarrat, so hat die Oberste 
Berufungs- und Disziplinarkommission nach Abs. 3 
wie bisher in der Sache selbst zu entscheiden. Nicht 
übernommen wird die im § 51 Abs. 3 DSt enthal­
tene Regelung, daß die Oberste Berufungs- und 
Disziplinarkommission berechtigt ist, "sowohl im 
Spruch als auch in der Begründung ihre Anschau­
ung an die Stelle jener des Disziplinarrats zu set­
zen". Damit soll klargestellt werden, daß die Ober­
ste Berufungs- und Disziplinarkommission Beweise 
nur nach Beweiswiederholung umwürdigen kann 
(Unmittelbarkeitsgrundsatz). Dies entspricht auch 
der bisher gehandhabten Praxis. Die Wendung 
"zum Nachteil des Beschuldigten jedoch nur im 
Umfang der Anfechtung" im letzten Satz ersetzt 
den bisherigen § 51 Abs. 4 DSt und verbessert inso­
fern die Rechtsl:;tge des Beschuldigten (vgl. MSA 
RAO 3 Anm. 2 zu § 51 DSt). 

Der Abs. 4 enthält den Grundsatz des Verbots 
der reformatio in peius (bisher § 51 Abs. 5 DSt). 

Der Abs. 5 regelt die Entscheidung über die 
Kostenersatzpflicht des Beschuldigten. Da nur 
dafür eine Regelung getroffen wird, besteht daher 
auch im Rechtsmittelverfahren weiterhin - so wie 
in erster Instanz und anders als nunmehr im Straf­
prozeß - kein Kostenersatzanspruch des Beschul­
digten bei Freispruch (5. auch die Erläuterungen zu 
§ 38 und § 41 Abs. 4). 

Zu § 55: 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
dem § 52 DSt. 

Im Abs.l wird jedoch die 14tägige Ausferti­
gungsfrist durch die flexiblere Regelung ersetzt, 
daß die Entscheidungsausfertigung ehestens dem 
Disziplinarrat zu libersenden ist, und klargestellt, 
daß bei der Verkündung des Erkenntnisses auch 
die wesentlichen Entscheidungsgründe anzuführen 
sind (vgl. auch § 40 für das erstinstanzliche Verfah­
ren). 

Im Abs. 2 wird abweichend von der bisherigen 
Regelung ausdrücklich gesagt, daß im Fall der 
Bestellung eines Verteidigers die Ausfertigung der 
Entscheidung der Obersten Berufungs- und Diszi-
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plinarkommission an den Verteidiger und nicht an 
den Beschuldigten zuzustellen ist (vgl. § 44 Abs. 2). 

Zu § 56: 

Die Regelung über die Beschwerde entspricht 
inhaltlich dem § 54 Abs. 3 zweiter Satz DSt. Die 
sonst über das Beschwerdeverfahren bisher im DSt 
enthaltenen Sondervorschriften können - wie 
bereits erwähnt - entfallen, da sie gemeinsam mit 
der Berufung geregelt werden. 

Zu § 57: 

Daß Berufungen und Beschwerden grundsätzlich 
aufschiebende Wirkung haben (Abs.1), ist derzeit 
bereits im § 55 Abs. 1 DSt vorgesehen. Die Sonder­
regelung des Abs. 2 für einstweilige Maßnahmen 
nach § 19 entspricht dem geltenden § 55 Abs. 2 
DSt. 

Zu § 58: 

Zusätzlich soll im neuen Disziplinarstatut gene­
rell geregelt werden, daß Beschlüsse, die bloß pro­
zeßleitender Natur sind (zB solche nach § 31 
Abs. 1), nicht abgesondert anfechtbar sind. Sie kön­
nen daher erst mit der Berufung gegen dasDiszipli­
narerkenntnis angefochten werden. 

Zu § 59: 

Der Abs. 1 entspricht inhaltlich dem bisherigen 
§ 55 a Abs. 1 DSt. Die bisherige Formulierung 
"beim Obersten Gerichtshof tätige Richter" wird 
jedoch durch die exaktere Formulierung "Richter 
des Obersten Gerichtshofs" ersetzt, da sonst auch 
die beim Evidenzbüro des Obersten Gerichtshofs 
zugeteilten Richter erfaßt würden, was nicht beab­
sichtigt ist. 

Der Abs. 2 entspricht teilweise dem § 55 a Abs. 2 
DSt. Neu ist, daß der Bundesminister für Justiz vor 
der Ernennung der Mitglieder der Obersten Beru­
fungs- und Disziplinarkommission aus dem Kreis 
der Richter nicht nur den Präsidenten des OGH, 
sondern zweckmäßigerweise auch den Präsidenten 
der Obersten Berufungs- und Disziplinarkommis­
sion anhören muß. Um die Kontinuität der Ober­
sten Berufungs- und Disziplinarkommission zu 
wahren, wird außerdem die Amtsdauer auf fünf 
Jahre verlängert und ausdrücklich gesagt, daß die 
Mitglieder aus dem· Kreis der Richter jeweils zum 
1. Jänner zu ernennen und korre.spondierend dazu 
die Mitglieder aus dem Kreis der Rechtsanwälte 
(Anwaltsrichter) jeweils auf fünf Kalenderjahre 
(also ebenfalls beginnend mit 1. Jänner) zu wählen 
sind. Wie bisher soll eine neuerliche Ernennung 
oder Wiederwahl zulässig sein. Entsprechend dem 
nunmehrigen § 62 Abs. 3 sollen auch die einzelnen 
Rechtsanwaltskammern die von ihnen gewählten 
Anwaltsric~ter dem Bundesministerium für Justiz 
und dem Osterreichischen Rechtsanwaltskammer­
tag bekanntgeben. 

Der Abs.3 entspricht dem § 55 a Abs. 2 dritter 
und vierter Satz DSt. 

Der Abs. 4 entspricht sinngemäß dem letzten 
Satz des § 55 a Abs. 2 DSt, wobei hier allerdings 
auch die Neuregelung über das Erlöschen des 
Amtes der Mitglieder des Disziplinarrats in die 
sinngemäße Anwendung einbezogen wird. Außer­
dem wird die Kompetenz zur Entscheidung über 
die Ablehnung und Rücklegung der Funktion aus­
drücklich geregelt, und zwar abweichend von der 
für den Disziplinarrat geltenden Regelung. Anders 
als nach § 12 soll dafür nicht das Kollegialorgan 
(Senat) zuständig sein, sondern der Präsident der 
Obersten Berufungs- und Disziplinarkommission. 
Da im übrigen auch die für den Disziplinarrat gel­
tenden Bestimmungen über die Wählbarkeit sinn­
gemäß anzuwenden sind, gilt auch der neue § 8 
Abs.2 über den Ausschluß der Wählbarkeit diszi­
plinär verurteilter Rechtsanwälte bis zur Löschung 
der Disziplinarstrafe. Durch den letzten Satz wird 
klargestellt, daß die Mitglieder aus dem Kreis der 
Richter aus der Obersten Berufungs- und Diszipli­
narkommission ausscheiden, wenn sie nicht mehr 
dem Personalstand des OGH angehören, also etwa 
in den Ruhestand übertreten. 

Der Abs. 5 entspricht dem § 55 a Abs. 4 DSt; es 
wird lediglich klargestellt, da/ß bei Ausscheiden 
eines Anwaltsrichters die betreffende Rechtsan­
waltskammer nicht eigens für die Neuwahl eine 
Plenarversammlung einberufen muß (was ja mit 
beträchtlichen Kosten verbunden ist), sondern daß 
die Neuwahl in der nächsten anstehenden Plenar­
versammlung abgehalten werden kann. 

t'Jicht übernommen wird außerdem die bisherige 
Regelung des § 55 a Abs. 2 zweiter Satz DSt über 
die Interimstätigkeit der ausscheidenden Mitglie­
der. Einerseits erscheint es nicht zweckmäßig, ein 
Mitglied, das sein Amt aus bestimmten Gründen 
zurücklegt und damit seinen Willen kundtut, nicht 
mehr in der Obersten Berufungs- und Disziplinar­
kommission tätig sein zu wollen bzw. zu könnR, 
zur weiteren Tätigkeit zu verpflichten. Andererseits 
kann bei normalem Ablauf der Amtszeit ohnedies 
rechtzeitig vorgesorgt werden. 

Zu § 60: 

So wie bisher (§ 55 a Abs. 3 DSt) soll für die 
Frage der weiteren Tätigkeit eines Mitglieds der 
Obersten Berufungs- und Disziplinarkommission 
während eines anhängigen Straf- oder Disziplinar­
verfahrens grundsätzlich die Regelung für den Dis­
ziplinarrat anzuwenden sein (nunmehr § 12). Die 
Bestimmung wird allerdings auf die Anwaltsrichter 
beschränkt. Bei den Mitgliedern aus dem Kreis der 
Richter kommt es daher in einem solchen Fall auf 
ihre sonstige dienstliche Stellung an. Dies soll aber 
hier nicht' gesondert geregelt werden, da im Rah­
men einer ohnedies für die nächsten Monate 
geplanten RDG-Novelle generell geregelt werden 
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soll, daß suspendierte Richter auch ihre richterli­
chen Nebentätigkeiten nicht ausüben dürfen. 

Im übrigen wird klargestellt, daß über die Frage 
der weiteren Ausübung der Tätigkeit als Anwalts­
richter (s. § 12 zweiter Satz) nicht der jeweilige 
Disziplinarrat, ·soridern der Präsident der Obersten 
Berufungs- und Disziplinarkommission entschei­
det. Die für diesen Fall im § 12 vorgesehene Anhö­
rung des Kammeranwalts kann bei den Mitgliedern 
der Obersten Berufungs- und Disziplinarkommis­
sion entfallen; so wie beim Disziplinarrat wird aber 
auch hier neu festgelegt, daß der Betroffene selbst 
angehört werden muß. . 

Zu § 61: 

Die Bestimmung über die den einzelnen Rechts­
anwaltskammern zustehende Befugnis zur Entsen­
dung von Anwaltsrichtern in die Oberste Beru­
fungs- und Disziplinarkommission entspricht dem 
§ 55 b DSt in der Fassung des BG über die Bildung 
der Rechtsanwaltskammern Niederösterreich und 
Burgenland, BGBI. Nr. 524/1987. 

Zu § 62: 

Der Abs. 1 entspricht im wesentlichen dem § 55 c 
Abs. 1 DSt, wobei auf die Verlängerung der Amts­
zeit auf fünf Jahre (§ 59 Abs. 2) Bedacht zu neh­
men war. Neu ist die ausdrückliche Vorschrift, daß 
es sich um eine geheime Wahl mittels Stimmzettel 
handeln muß. Damit wird der bisher fehlende 
Gleichklang mit der Wahl des Präsidenten und 
Vizepräsidenten des Disziplinarrats hergestellt (vgl. 
§ 7 Abs. 1). Ebenfalls neu ist die Festschreibung der 
derzeitigen Praxis, daß der Präsident der Obersten 
Berufungs- und Disziplinarkommission aus dem 
Kreis der Richter des Obersten Gerichtshofs und 
der Vizepräsident aus dem Kreis der Anwaltsrich­
ter gewählt wird. 

Im Abs. 2 wird nunmehr ausdrücklich die Mög­
lichkeit eingeräumt, zur Wahl schriftlich bevoll­
mächtigte Vertreter zu entsenden. Damit wird dem 
Umstand Rechnung getragen, daß die Mitglieder 
der Obersten Berufungs- und Disziplinarkommis­
sion aus allen Bundesländern stammen (vgl. in die­
sem Sinn auch die für die Vertreterversammlung 
des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags 
geltende Regelung des § 39 Abs. 3 RAO). 

Der Abs.3 regelt die erforderlichen Verständi­
gungen vom Wahlergebnis. 

Die bisher im DSt fehlende Vertretungsregelung 
für den Fall der Verhinderung des Präsidenten der 
Obersten Berufungs- und Dizsiplinarkommission 
im Abs. 4 entspricht inhaltlich der Regelung für die 
Vertretung des Präsidenten des Disziplinarrats 
(§ 8), wobei hier jedoch mit einem Vizepräsidenten 
das Auslangen gefunden werden kann. 

Zu § 63: 

Wie bisher (§ 55 d Abs. 1 DSt) sollen die Senate 
der Obersten Berufungs- und Disziplinarkommis­
sion aus zwei Richtern und zwei Anwaltsrichtern 
bestehen (Abs. 1 erster Satz). Neu ist aber, daß -
so wie dies bereits im § 15 Abs. 2 für den erkennen­
den Senat des Disziplinarrats vorgesehen ist - in 
Hinkunft auch für die Senate der Obersten Beru­
fungs- und Disziplinarkommission der Grundsatz 
der festen Geschäftsverteilung gelten soll, weshalb 
im zweiten Satz des Abs. 1 - so wie im § 101 
Abs. 1 BDG 1979 und bei den erkennenden Sena­
ten des Disziplinarrats (s. § 15 Abs. 1 letzter Satz) 
- auch die Möglichkeit eröffnet wurde, daß jedes 
Mitglied der Obersten Berufungs- und Disziplinar­
kommission mehreren Senaten angehören kann. 

Die eigentliche, dem § 101 Abs. 4BDG 1979 
n~chgebildete Regelung über die feste Geschäfts­
verteilung enthält der Abs. 3. Anders als beim Dis­
ziplinarrat kann hier - so wie im BDG - auf das 
Kalenderjahr abgestellt werden, weil sich ja auch 
die Bestellung der Mitglieder der Obersten Beru­
fungs- und Disziplinarkommission auf das Kalen­
derjahr bezieht. 

Im Abs. 2 wird - wie bisher (§ 55 d Abs. 1 zwei­
ter Halbsatz DSt) - geregelt, daß den Senatsvor­
sitz immer ein Richter zu führen hat. Außerdem 
wird hier entsprechend der bisherigen Praxis vorge­
sehen, daß ein Anwaltsrichter des Senats nach 
Möglichkeit dem Kreis derjenigen Rechtsanwälte 
angehören soll, die von der Rechtsanwaltskammer 
des Beschuldigten gewählt wurden (vgl. § 61). 

Zu § 64: 

Der erste und letzte Satz des Abs. 1 entsprechen 
dem § 55 e Abs. 1 DSt. Dadurch und durch die Bei­
ziehung von Richtern wird die Oberste Berufungs­
und Disziplinarkommission zur Kollegialbehörde 
mit richterlichem Einschlag im Sinn des Art. 133 
Z 4 B-VG. Außerdem wird hier die bisherige Rege­
lung über das Amtskleid (§ 55 f Abs. 3 DSt) einge­
baut (für die Mitglieder aus dem Kreis der Richter 
sind in diesem Zusammenhang übrigens die sonst 
für Richter geltenden Bestimmungen maßgeblich; 
für die Anwaltsrichter gilt die V RGBI. Nr. 59/ 
1904). Schließlich enthält dieser Absatz auch noch 
die grundsätzliche Verpflichtung zur unpartei­
ischen Ausübung des Amtes, wie sie derzeit als 

. Inhalt der Gelöbnisformel für Anwaltsrichter im 
§ 55 f Abs. 1 DSt geregelt ist. Da jeder Rechtsan­
walt bereits vor Eintragung in die Rechtsanwaltsli­
ste ohnedies ein Gelöbnis über die Einhaltung der 
Gesetze und der Pflichten als Rechtsanwalt ablegt 
(§ 7 RAO), soll das vor dem Präsidenten der Ober­
sten Berufungs- und Disziplinarkommission abzu­
legende zusätzliche Gelöbnis der Anwaltsrichter als 
entbehrlicher Formalismus entfallen; dafür wäre 
aber an dieser Stelle die grundsätzliche Verpflich­
tung zur Unparteilichkeit einzubauen. 
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Die Abs. 2 bis 5 über die Ausgeschlossenheit und 
Befangenheit der Mitglieder der Obersten Beru­
fungs- und Disziplinarkommission entsprechen im 
wesentlichen dem geltenden § 55 e Abs. 2 und 3 
DSt. Die im. § 55 e Abs. 2 DSt derzeit vorgesehene 
Differenzierung bei den Ausschließungsgründen, je 
nachdem ob es sich um Mitglieder aus dem Kreis 
der Richter oder aus dem Kreis der Rechtsanwälte 
handelt, ist jedoch entbehrlich. Im übrigen wurden 
die Bestimmungen der für die Mitglieder des Diszi­
plinarrats geltenden Regelung angepaßt (§ 26). 

Zu § 65: 

Nach dem derzeitigen § 55 g Abs. 1 DSt idF des 
BG BGBL Nr. 524/1987 werden die Kanzleige­
schäfte der Obersten Berufungs- und Disziplinar­
kommission von der Rechtsanwaltskammer Wien 
geführt. In Hinkunft soll aber - der Organisa­
tionsstruktur der Rechtsanwaltskammern entspre­
chend - damit der Österreichische Rechtsanwalts­
kammertag betraut werden (Abs. 1). 

Wie bisher (§ 55 g Abs. 3 DSt) sollen die vom 
Österreichischen Rechtsanwaltskammertag in die­
sem Zusammenhang zu bestellenden Kanzleibe­
diensteten und Schriftführer weisungsmäßig dem 
Präsidenten der Obersten Berufungs- und Diszipli­
narkommission als deren Behördenleiter unterste­
hen (Abs. 2). 

Die damit verbundenen Personalkosten sind 
jedenfalls vom Österreichischen Rechtsanwalts­
kammertag zu tragen (Abs.3), auch wenn der 
Österreichische Rechtsanwaltskammertag für die 
Kanzleitätigkeiten nicht Kammerangestellte heran­
zieht, sondern dafür etwa - wie dies bisher schon 
Praxis war Kanzleipersonal des Obersten 
Gerichtshofs im Rahmen von Sonderverträgen 
beschäftigt. 

Zu § 66: 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen 
§ 55 h DSt. 

Zu § 67: 

§ 67 regelt gemeinsam mit den anderen Paragra­
phen des Achten Abschnitts den Vollzug der 
Erkenntnisse des Disziplinarrats durch die Aus­
schüsse der Rechtsanwaltskammern (vgl. bisher die 
§§ 56 H. DSt). 

Die grundsätzliche Bestimmung enthält der 
Abs. 1, der im Ergebnis dem § 56 Abs. 2 DSt ent­
spricht. Der im Entwurf verwendete allgemeine 
Begriff der Entscheidungen des Disziplinarrats 
umfaßt sowohl die Disziplinarerkenntnisse als auch 
die Beschlüsse des Disziplinarrats, insbesondere 
solche über einstweilige Maßnahmen (§ 19). Außer-

dem wird nunmehr ausdrücklich geregelt, welche 
Rechtsanwaltskammer für die Vollziehung zustän­
dig ist. 

Wie bisher (§ 56 Abs. 1 DSt) soll auch weiterhin 
ein Register der rechtskräftig verhängten Diszipli­
narstrafen geführt werden (Abs. 2 erster Satz), 
wobei klargestellt wird, daß dies durch den Aus­
schuß der j ewe i I s zuständigen Rechtsariwalts­
kammer zu geschehen hat. Die Kompetenz zur 
Führung des Disziplinarstrafenregisters geht daher 
bei einem Kammerwechsel des bestraften Rechtsan­
walts auf die neue Rechtsanwaltskammer über. Der 
zweite Satz über die Befugnis zur Einsicht in das 
Register ist neu und berücksichtigt die Erforder­
nisse des Datenschutzes. 

Zu § 68: 

Die Regelung über die Einbringung von Geldbu­
ßen und Kosten entspricht inhaltlich dem § 57 DSt, 
wobei auch auf deren mögliche Uneinbringlichkeit 
Bedacht genommen wird. 

Zu § 69: 

Diese Regelung ist neu im DSt. Das Institut der 
mittlerweiligen Stellvertretung ist bisher nur im 
§ 28 Abs. 1 lit. hund § 34 Abs. 3 RAO geregelt und 
sieht für bestimmte Fälle, in denen der betroffene 
Rechtsanwalt durch die Umstände gehindert ist, 
weiterhin rechtsanwaltliche Leistungen zu er­
bringen (zB bei Tod oder Eröffnung des Konkurs­
verfahrens), die Beistellung eines mittlerweiligen 
Stellvertreters vor. Dieser hat vor allem darauf zu 
achten, daß die Klienten des betroffenen Rechtsan­
walts durch dessen Verhinderung keinen Schaden 
erleiden, indem er etwa dafür sorgt, daß die Klien­
ten rechtzeitig von der Verhinderung verständigt 
werden. Der mittlerweilige Stellvertreter tritt aber 
nicht automatisch in die Vollmachtsverhältnisse des 
betroffenen Rechtsanwalts ein; in das Privatrechts­
verhältnis zwischen dem Rechtsanwalt und dem 
Klienten wird also dadurch nicht eingegriffen. Die 
Bestellung eines mittlerweiligen Stellvertreters ist 
daher nach dem bisher Gesagten zweifellos auch 
für die Fälle der Streichung von der Liste und der 
Untersagung der Ausübung der Rechtsanwaltschaft 
sinnvoll, da auch dadurch der betroffene Rechtsan­
walt an der Erbringung rechtsanwaltlicher Leistun­
gen gehindert wird. Eine ausdrückliche Regelung 
dafür fehlt aber sowohl in der RAO als auch im 
DSt. Dennoch haben die Geschäftsordnungen der 
Rechtsanwaltskammern in analoger Anwendung 
der oben erwähnten RAO-Bestimmungen bereits 
bisher auch den Fall der Streichung in ihre Rege­
lung über die mittlerweilige Stellvertretung einbe­
zogen. Bei der Geschäftsordnung der Rechtsan­
waltskammer Wien hat dies aber zu einer Aufhe­
bung der betreffenden Geschäftsordnungsregelung 
durch den VfGH geführt (1. Oktober 1988, V 30, 
31188),wobei der VfGH ausdrücklich nur das Feh­
len einer konkreten gesetzlichen Deckung bemän-
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gelt hat und nicht auch den Inhalt der Regelung 
selbst. Eine entsprechende gesetzliche Deckung 
wäre daher bei dieser Gelegenheit im DSt zu schaf­
fen. Danach soll ein mittlerweiliger Stellvertreter 
im Fall der Verhängung der Disziplinarstrafe der 
Streichung von der Liste(§ 16 Abs. 1 Z 4) und in 
den beiden Fällen der Untersagung der Ausübung 
der Rechtsanwaltschaft, also sowohl im Fall der 
Verhängung der diesbezüglichen Disziplinar,strafe 
(§ 16 Abs. 1 Z 3) als auch bei Verhängung der 
gleichnamigen einstweiligen Maßnahme (§ 19 
Abs. 3 Z 1 lit. d), bestellt werden. Die Bestellung ist 
nach der vorgesehenen Formulierung vom Aus­
schuß dann vorzunehmen, wenn die betreffenden 
Entscheidungen des Disziplinarrats zu vollziehen 
sind, das ist bei Verhängung der genannten Diszi-. 
plinarstrafen mit deren Rechtskraft, bei Verhän­
gung der einstweiligen Maßnahme der vorläufigen 
Untersagung der Ausübung der Rechtsanwaltschaft 
sogleich (s. § 57 Abs. 2). Wegen der Dringlichkeit 
der Maßnahme wird dem Ausschuß ausdrücklich 
aufgetragen, die Bestellung unverzüglich durchzu­
führen. Soweit dies nach den Umständen möglich 
ist, hat er jedoch vorher den betroffenen Rechtsan­
walt kurz zu hören (diese Anhörung wird zweck­
mäßigerweise die Frage der Person des zu bestel­
lenden mittlerweiligen Stellvertreters betreffen, 
ohne daß der Rechtsanwalt allerdings einen 
Anspruch auf die Bestellung einer bestimmten Per­
son hat). 

Zu § 70: 

In den oben genannten Fällen hat der Ausschuß 
auch die erforderlichen Verständigungen und Ver­
öffent�ichungen zu veranlassen. Im Vergleich zur 
bisherigen Regelung im § 58 Abs. 1 DSt ist im 
Abs. 1 neu, daß auch die vorläufige Untersagung 
der Ausübung der Rechtsanwaltschaft einbezogen 
wird, da auch dieser Umstand von öffentlichem 
Interesse ist. Außerdem sollen zweckmäßigerweise 
auch die Präsidenten des VfGH und des VwGH 
verständigt werden. Neu ist auch, daß nicht nur -
wie bisher - das für den betreffenden Kammer­
sprengel zuständige Oberlandesgericht informiert 
werden soll, sondern daß die Verständigung wegen 
des sich auf das gesamte Bundesgebiet erstrecken­
den Vertretungsrechts der österreichischen Rechts­
anwälte auch an die anderen Oberlandesgerichte 
ergehen soll. Ausdrücklich geregelt wird auch der 
bisher nicht näher umschriebene Inhalt dieser Ver­
ständigungen. Schließlich soll die bisher neben der 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Wiener Zeitung 
vorgesehene Kundmachung durch die jeweilige 
amtliche Landeszeitung entfallen und dafür aus­
drücklich auch die Bekanntmachung im Öster­
reichischen Anwaltsblatt aufgetragen werden. 

Der Abs. 2 ist neu und sieht bei den hier genann­
ten einstweiligen Maßnahmen auch die Verständi­
gung der betroffenen Gerichte und Behörden vor, 
um die Einhaltung der einstweiligen Maßnahme zu 

gewährleisten. Der Ausschuß soll aber diese Ver­
ständigungen nur im erforderlichen Ausmaß durch­
führen müssen. Im Fall der Entziehung des Vertre­
tungsrechts vor allen Gerichten wird beispielsweise 
die Verständigung der Präsidenten der Oberlandes­
gerichte genügen (sinngemäß wird auch bei der 
Entziehung des Vertretungsrechts vor Verwal­
tungsbehörden vorzugehen sein). Außerdem wird 
eine Verständigung auch dann nicht erforderlich 
sein, wenn die Einhaltung der einstweiligen Maß­
nahmen auf andere Weise gewährleistet ist. 

Zu § 71: 

Bereits bisher (§ 58 Abs. 2 DSt) ist für den Fall 
der. Verhängung einer Disziplinarstrafe gegen 
einen in die Verteidigerliste eingetragenen Rechts­
anwaltsanwärter eine Verständigung des zuständi­
gen Oberlandesgerichtes vorgesehen, da der Präsi­
dent des Oberlandesgerichts dann gegebenenfalls . 
auch die Streichung von der Verteidigerliste (§ 39 
Abs. 3 StPO) vornehmen wird. Eine entsprechende 
Verständigung soll dahe( auch nunmehr vorgese­
hen werden. Neu daran ist, daß sie auch bereits bei 
der Verhängung einer einstweiligen Maßnahme 
vorzunehmen ist, und dies zweckmäßigerweise 
nicht in Form einer "Anzeige", sondern durch 
Übermittlung einer Entscheidungsausfertigung 
geschehen soll, da ja für den Präsidenten des Ober­
landesgerichts bei seiner Entscheidung über eine 
allfällige Streichung aus der Verteidigerliste vor 
allem die Entscheidungsgründe von Bedeutung 
sind. Hinsichtlich des Zeitpunkts gilt das oben zu 
§ 70 Gesagte. 

Zu den §§ 72 b~ 75: 

Umfassende Vorschriften über die Löschung 
(Tilgung) von Disziplinarstrafen wurden erst mit 
der DSt-Novelle1980, BGBL Nr.140, in das 
anwaltliche Disziplinarrecht eingefügt (s. die §§ 60 
bis 63 DSt). Die in Anlehnung an das allgemeine 
Tilgungsrecht getroffene, bestehende Regelung 
wird daher im wesentlichen übernommen. Es darf 
daher dazu primär auf die seinerzeitigen Gesetzes­
materialien verwiesen werden, insbesondere auf die 
Erläuterungen zur RV, 174 BlgNR 15. GP. / 

Zu den vorgenommenen Anderungen wäre fol­
gendes auszuführen: 

Neu ist vor allem, daß die Löschung in Hinkunft 
auch bei den Disziplinarstrafen der Streichung von 
der Liste und der Untersagung der Ausübung der 
Rechtsanwaltschaft möglich sein soll. Der bisherige 
§ 60 Abs. 3 DSt wird daher nicht in die Neurege­
Jung übernommen. 

Außerdem werden die bisher im § 61 DSt gere­
gelten Löschungsfristen für die Geldbuße und die 
Verlängerung der Dauer der praktischen Verwen­
dung jeweils von bisher zehn auf nunmehr fünf 
Jahre verkürzt (§'73 Z 2 und 3). Im § 73. Z 2 wird 
weiters hinsichtlich des Beginns der Löschungsfrist 

1188 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 35 von 37

www.parlament.gv.at



36 1188 der Beilagen 

bei der Geldbuße nunmehr logischerweise auch auf 
die Feststellung der Uneinbringlichkeit (§ 68 letzter 
Satz) abgestellt. Die im bisherigen § 61 Z 3 DSt 
erwähnte Verurteilung zum Verlust des Substitu­
tionsrechts wurde in den nunmehrigen Katalog der 
Disziplinarstrafen (§ 16 Abs. 1) aus den dort ange­
führten Gründen nicht mehr übernommen, weshalb 
sie selbstverständlich auch im neuen § 73 Z 3 nicht 
zu berücksichtigen war. 

Die neuen Löschungsfristen bei der Untersagung 
der Ausübung der Rechtsanwaltschaft und der 
Streichung werden im § 73 Z 4 und 5 jeweils mit 
zehn Jahren festgelegt, wobei bei der Streichung 
noch zusätzlich Voraussetzung sein soll, daß der 
Rechtsanwalt nach der Streichung und der frühe­
stens nach drei Jahren möglichen Wiedereintra­
gung in die Liste (§ 18) mindestens fünf Jahre lang 
wieder als Rechtsanwalt tätig gewesen ist. Erfüllt 
also der Rechtsanwalt diese zusätzliche V orausset­
zung nach Ablauf der zehnjährigen Löschungsfrist 
nicht, so verlängert sich diese entsprechend. 

Zu § 76: 

Bisher hat der § 59 DSt lediglich für die Wieder­
aufnahme eines Disziplinarverfahrens ausdrücklich 
die sinngemäße Anwendung der Strafprozeßord­
nung angeordnet. 

Eine entsprechende Regelung wird im Abs. 1 
nicht nur für die Wiederaufnahme getroffen, son­
dern auch für andere Fälle, die zum Teil bisher im 
DSt besonders geregelt waren, aber aus inhaltlichen 
oder systematischen Gründen nicht in die Neurege­
lung übernommen wurden, wie etwa die Regelung 
des § 50 c DSt über die Abstimmung im Senat der 
Obersten Berufungs- und Disziplinarkommission, 
deren Nichtübernahme die sinngemäße Anwen­
dung der abweichenden Regelung des § 20 Abs. 3 
StPO zur Folge hat (s. dazu bereits die Erläuterun­
gen zum § 53) oder die Sonderregelungen über die 
Nichteinbeziehung des Postenlaufs in die Rechts­
mittelfristen (§ 48 Abs. 1 letzter Satz und § 54 
Abs. 1 letzter Satz DSt), deren Inhalt sich nun aus 
der sinngemäßen Anwendung des § 6 Abs. 3 StPO 
ergibt. 

Schon die bisherige Rechtsprechung zum DSt 
(vgl. MSA RAO 3 Anm. 1 zu § 59 DSt) hat aber 
über den ausdrücklich geregelten Fall der Wieder­
aufnahme hinaus ganz allgemein die Bestimmun­
gen der Strafprozeßordnung im anwaltlichen Diszi­
plinarverfahren sinngemäß herangezogen, wenn sie 
mit den Bestimmungen, Zielen und Zwecken des 
Disziplinarrechts vereinbar waren (so etwa das 
Institut der nachträglichen Strafmilderung nach 
§ 410 StPO). Diese Rechtslage soll im Prinzip bei­
behalten werden. Es wird daher versucht, die bishe­
rige Rechtsprechung im Abs. 2 durch eine entspre­
chende, allgemeine Formulierung festzuschreiben. 

Zu § 77: 

Bereits nach der geltenden Rechtslage steht dem 
Bundesminister für Justiz in rechtsanwaltlichen 
Disziplinarangelegenheiten ein Aufsichtsrecht zu 
(§ 1 Abs. 2. und § 45 DSt). 

Die betreffenden Bestimmungen werden nun­
mehr im § 77 zusammengefaßt und systematisch als 
eigener Abschnitt den verfahrensrechtlichen Rege­
lungen nachgestellt. 

In Übereinstimmung mit vergleichbaren V or­
schriften soll im Abs. 1 nunmehr der wesentliche 
Inhalt des Aufsichtsrechts umschrieben werden. In 
Ausübung dieses Aufsichtsrechts soll der Bundesmi­
nister für Justiz wie bisher nach § 45 Abs. 1 DSt 
berechtigt sein, sich jederzeit von der Geschäftsfüh­
rung des Disziplinarrats und vom Stand der anhän­
gigen Disziplinarverfahren zu unterrichten und die 
Beseitigung der im Rahmen seines Aufsichtsrechts 
wahrgenommenen Mißstände zu verlangen. Wie 
dies derzeit schon der herrschenden A~ffassung 
entspricht (vgl. MSA RAO 3 Anm. 2 zu § 1 DSt), 
kann der Bundesminister für Justiz. auf Grund die­
ses Aufsichtsrechts nicht unmittelbar in die Recht­
sprechung der Disziplinarorgane eingreifen. Diese 
sollen auch weiterhin autonom beurteilen, was ein 
Disziplinarvergehen ist. Das Aufsichtsrecht 
ermächtigt also den Bundesminister für Justiz 
grundsätzlich nur zu allgemeinen Maßnahmen, 
etwa bei gesetzwidriger Geschäftsführung der Dis­
ziplinarorgane oder bei Verfahrensverzögerungen. 
Diese Abgrenzung ergibt sich übrigens auch aus 
den einschlägigen Bestimmungen über die Unab­
hängigkeit der Mitglieder des Disziplinarrats und 
der Obersten Berufungs- und Disziplinarkommis­
sion (§ 14 Abs. 1, § 64 Abs. 1). Nach seinem Inhalt· 
kann das Aufsichtsrecht daher problemlos über den 
Wortlaut des § 45 Abs. 1 DSt hinaus auch auf die 
Geschäftsführung der Obersten· Berufungs- und 
Disziplinarkommission ausgedehnt werden. 

Die bisher im § 45 Abs. 3 DSt geregelte Möglich­
keit der Auflösung mit nachfolgender Neuwahl der 
Disziplinarorgane soll jedoch weiterhin auf den 
Disziplinarrat beschränkt bleiben (Abs.2). Dabei 
wird diese Möglichkeit aber insoweit gesetzlich 
determiniert, als sie auf den Fall eingeschränkt 
wird, daß der Disziplinarrat die vom Bundesmini­
ster für Justiz verlangte Beseitigung von Mißstän­
den nicht durchführt. 

Der Abs. 3, der den Ausschuß der Rechtsan­
waltskammer in diesem Zusammenhang zur Vor­
lage entsprechender Geschäftsausweise über Diszi­
plinarsachen verpflichtet, entspricht dem bisherigen 
§ 45 Abs. 2. 

Zu § 78: 

Das Disziplinarstatut enthält bisher keine aus­
drückliche Regelung über das im beruflichen Diszi­
plinarverfahren übliche Vetbot von Mitteilungen 
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an die Öffentlichkeit. Es soll daher an dieser Stelle 
eine entsprechende Regelung für das gesamte 
anwaltliche Disziplinarverfahren eingebaut werden, 
deren erster Satz inhaltlich den §§ 127, 133 Abs. 3 
RDG entspricht, die nicht nur im richterlichen Dis­
ziplinarrecht, sondern gemäß § 170 NO auch für 
das Disziplinarverfahren der Notare gelten. Im 
zweiten Satz soll außerdem klargestellt werden, 
daß der betroffene Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsan­
wärter) selbst über den endgültigen Ausgang des 
Disziplinarverfahrens berichten darf, soweit er 
dadurch nicht seine berufliche Verschwiegenheits­
pflicht (§ 9 Abs. 2 RAO) verletzt. 

Unter den hier geregelten Mitteilungen an die 
Öffentlichkeit sind selbstverständlich nur konkrete 
Mitteilungen gemeint, die eine Identifizierung des 
betroffenen Rechtsanwalts erlauben, nicht jedoch 

auch die wissenschaftliche Verwertung der Recht­
sprechung in anonymisierter Form. 

Zu den §§ 79 und 80: 

Der § 79 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes 
einschließlich der erforderlichen Übergangsbestim­
mungen sowie das Außerkrafttreten des bisherigen 
Disziplinarstatuts. 

Die in den Abs. 2 und 3 geregelten Fälle bedür­
fen einer umfangreichen organisatorischen Vorbe­
reitung (zB der Abhaltung von Vollversammlungen 
der Rechtsanwaltskammern); sie sollen daher erst 
ein Jahr später wirksam werden. 

Die Vollziehungsklausel des § 80 stützt sich auf 
den Art. 10 Abs. 1 Z 6 B-VG. 
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